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G e s e t z
zur Neugestaltung des niedersächsischen Rechts 

der Tageseinrichtungen für Kinder 
und der Kindertagespflege

Vom 7. Juli 2021

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten 
und Kindertagespflege (NKiTaG)

I n h a l t s ü b e r s i c h t

E r s t e r  T e i l

Allgemeine Vorschriften

§   1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes
§   2 Bildungs- und Erziehungsauftrag
§   3 Pädagogisches Konzept
§   4 Grundsätze für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungs-

auftrags
§   5 Räume und Ausstattung, Rauchverbot

Z w e i t e r  T e i l

Kindertagesstätten

§   6 Gruppen
§   7 Kernzeit und Randzeit
§   8 Größe der Kindertagesstätten und ihrer Gruppen
§   9 Pädagogische Kräfte 
§ 10 Leitung der Kindertagesstätte und der Kernzeitgruppen
§ 11 Personelle Mindestausstattung in den Gruppen
§ 12 Leitungs- und Verfügungszeiten
§ 13 Fachliche Beratung und Fortbildung
§ 14 Sprachbildung und Sprachförderung 
§ 15 Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit Schulen
§ 16 Elternvertretung und Beirat
§ 17 Anzeige an das Landesjugendamt

D r i t t e r  T e i l

Kindertagespflege

§ 18 Kindertagespflegepersonen
§ 19 Zusammenarbeit von Kindertagespflegepersonen

V i e r t e r  T e i l

Versorgung mit Plätzen in Kindertagesstätten 
und Kindertagespflege

§ 20 Anspruch auf Förderung
§ 21 Planung

F ü n f t e r  T e i l

Finanzierung

E r s t e r  A b s c h n i t t

Kostenbeteiligung

§ 22 Beiträge und Entgelte, Beitragsfreiheit

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Finanzielle Förderung von Kindertagesstätten

§ 23 Grundsätze und Voraussetzungen für die Gewährung von Finanz-
hilfe

§ 24 Finanzhilfe für Personalausgaben
§ 25 Finanzhilfesatz und ergänzende Regelungen für Krippengruppen
§ 26 Finanzhilfesatz und ergänzende Regelungen für Kindergarten-

gruppen
§ 27 Finanzhilfesatz und ergänzende Regelungen für Hortgruppen
§ 28 Finanzhilfesatz und ergänzende Regelungen für altersstufen-

übergreifende Gruppen
§ 29 Zusätzliche Finanzhilfe und Zuwendungen für besondere Per-

sonalausgaben
§ 30 Besondere Finanzhilfe für Kräfte in Ausbildung
§ 31 Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung
§ 32 Finanzielle Förderung von Investitionen, Modellvorhaben und

Fortbildung
§ 33 Überprüfung

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Finanzielle Förderung von Kindertagespflege

§ 34 Fördergrundsatz, Voraussetzungen und Überprüfung 
§ 35 Art, Umfang und Höhe der pauschalierten Finanzhilfe und der

weiteren finanziellen Förderung

S e c h s t e r  T e i l

Schlussvorschriften

§ 36 Modellvorhaben
§ 37 Übergangsregelungen für Kinderspielkreise
§ 38 Übergangsregelung für Kleine Kindertagesstätten
§ 39 Übergangsregelungen für die Kindertagespflege
§ 40 Verordnungsermächtigungen
§ 41 Revisionsklausel

E r s t e r  T e i l

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) 1Dieses Gesetz regelt die Bildung, Erziehung und Betreu-
ung (Förderung) von Kindern in Kindertagesstätten und in der
Kindertagespflege. 2Es dient der Ausführung und Ergänzung der
Regelungen des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII).

(2) 1Eine Kindertagesstätte im Sinne dieses Gesetzes ist eine
Tageseinrichtung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, die

1. mindestens eine Gruppe von mindestens sechs Kindern
umfasst und 

2. Kindern während der Kernzeit (§ 7 Abs. 1) eine Förderung
von regelmäßig mindestens 20 Stunden in der Woche an-
bietet.

2In einer Hortgruppe genügt es, wenn der Mindestumfang der
Förderung nach Satz 1 Nr. 2 im Durchschnitt des Kindergar-
tenjahres (1. August bis 31. Juli) angeboten wird. 3Besteht eine
Gruppe einer Tageseinrichtung ausschließlich aus Kindern,
denen Leistungen nach dem Neunten Buch des Sozialgesetz-
buchs (SGB IX) gewährt werden, so findet dieses Gesetz auf
eine solche Gruppe keine Anwendung. 4Das Gleiche gilt für
eine Gruppe, die die Voraussetzungen des Satzes 1 oder 2 in
der Kernzeit nicht erfüllt, sofern § 38 nicht etwas anderes be-
stimmt.

(3) Kindertagespflege ist eine vereinbarte Förderung, die für
ein Kind oder mehrere Kinder bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres von einer bestimmten Kindertagespflegeperson im
Haushalt der Kindertagespflegeperson, im Haushalt der oder
des Erziehungsberechtigten oder in anderen geeigneten Räu-
men länger als drei Monate geleistet werden soll, wobei min-
destens ein fremdes Kind regelmäßig mindestens 15 Stunden
wöchentlich gefördert wird.

§ 2

Bildungs- und Erziehungsauftrag

(1) 1Die Kindertagesstätten und die Kindertagespflege erfüllen
einen eigenen Bildungs- und Erziehungsauftrag. 2Dieser zielt
auf die gleichberechtigte, inklusive gesellschaftliche Teilhabe
aller Kinder und auf die Entwicklung der Kinder zu eigenver-
antwortlichen, gemeinschaftsfähigen und selbstbestimmten Per-
sönlichkeiten ab.
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(2) 1Der Bildungs- und Erziehungsauftrag beinhaltet insbe-
sondere,

1. jedes Kind in seiner Persönlichkeit und Identität zu stärken,

2. jedes Kind in der Entwicklung seiner Kommunikations-
und Interaktionskompetenz sowie seiner sprachlichen Kom-
petenz kontinuierlich und in allen Situationen des pädago-
gischen Alltags (alltagsintegriert) zu unterstützen,

3. jedes Kind in sozial verantwortliches Handeln einzuführen,

4. jedem Kind die Auseinandersetzung mit Gemeinsamkei-
ten von Menschen und Vielfalt der Gesellschaft zu ermög-
lichen und es dabei zum kritischen Denken anzuregen,

5. jedem Kind Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die
eine eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der in-
dividuellen Möglichkeiten unterstützen,

6. die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie des Kindes
anzuregen,

7. den natürlichen Wissensdrang des Kindes und seine Freude
am Lernen zu stärken,

8. jedem Kind die Gleichberechtigung der Geschlechter zu
vermitteln und

9. jedes Kind mit gesundheitsbewussten Verhaltensweisen
vertraut zu machen.

2Das Recht der Träger der freien Jugendhilfe, ihre Kindertages-
stätten entsprechend ihrer erzieherischen Grundrichtung in
eigener Verantwortung zu gestalten, bleibt unberührt. 

(3) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind
die Kindertagesstätten und die Kindertagespflege so zu gestal-
ten, dass sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der
Kinder nach Begegnung mit anderen Kindern, Eigentätigkeit
im Spiel, Bewegung, Ruhe, Geborgenheit, neuen Erfahrungen
und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht werden
können.

(4) Im Rahmen des nach § 45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 SGB VIII
erforderlichen Konzepts zum Schutz vor Gewalt sind die er-
forderlichen geeigneten Verfahren der Selbstvertretung und
Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persön-
lichen Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der Einrich-
tung ebenfalls darzulegen.

§ 3

Pädagogisches Konzept

(1) 1Die Kindertagesstätte fördert Kinder auf der Grundlage
eines pädagogischen Konzepts. 2Im pädagogischen Konzept wird
die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags nach § 2
beschrieben. 3Die Kindertagesstätte hat in ihrem pädagogi-
schen Konzept unter Berücksichtigung ihres sozialen Umfel-
des die Schwerpunkte und Ziele ihrer Arbeit und deren Um-
setzung festzulegen. 4Das pädagogische Konzept ist in Verant-
wortung der Leitung der Kindertagesstätte unter Mitarbeit al-
ler Kräfte, die die Kinder fördern, zu erarbeiten. 5Es ist regel-
mäßig fortzuschreiben.

(2) 1Das pädagogische Konzept der Kindertagesstätte muss
auch Ausführungen zur Sprachbildung aller Kinder sowie zur
individuellen und differenzierten Sprachförderung nach Maß-
gabe des § 14 Abs. 1 für Kinder mit besonderem Sprachförder-
bedarf enthalten. 2Die Ausführungen zur individuellen und
differenzierten Sprachförderung sollen berücksichtigen, dass
auch diese Sprachförderung alltagsintegriert durchzuführen ist.

(3) Für die Kindertagespflege gilt Absatz 1 Sätze 1 bis 3 und 5
entsprechend.

§ 4

Grundsätze für die Umsetzung 
des Bildungs- und Erziehungsauftrags

(1) 1Ausgangspunkt der Förderung eines Kindes in Kinder-
tagesstätten und in der Kindertagespflege ist die regelmäßige
Beobachtung, Reflexion und Dokumentation seines Entwick-

lungs- und Bildungsprozesses. 2Die Dokumentation soll auch die
sprachliche Kompetenzentwicklung eines Kindes berücksich-
tigen.

(2) 1Die Kindertagesstätten und die Kindertagespflegeperso-
nen arbeiten mit den Erziehungsberechtigten der betreuten
Kinder zusammen, um die Förderung der Kinder in der Fami-
lie zu ergänzen und zu unterstützen. 2Dabei ist auf die beson-
dere soziale, religiöse und kulturelle Prägung der Familien der
betreuten Kinder Rücksicht zu nehmen. 3Mit den Erziehungs-
berechtigten sollen auf der Grundlage der Dokumentation
nach Absatz 1 Satz 1 regelmäßig Gespräche über die Entwick-
lung des Kindes geführt werden.

(3) 1Die Kindertagesstätten und die Kindertagespflegeperso-
nen haben dem Alter und Entwicklungsstand der einzelnen
Kinder bei der Gestaltung der pädagogischen Arbeit Rechnung
zu tragen. 2Kinder mit sozialen oder individuellen Benachtei-
ligungen sollen pädagogisch besonders gefördert werden.

(4) Die Kindertagesstätten und die Kindertagespflegeperso-
nen geben den Kindern in einer ihrem Alter und ihrem Ent-
wicklungsstand angemessenen Weise Gelegenheit zur Mitwir-
kung.

(5) Die Kindertagesstätten und die Kindertagespflegeperso-
nen beziehen das örtliche Gemeinwesen als Ort für lebensna-
hes Lernen in die Gestaltung der pädagogischen Arbeit mit ein.

(6) 1Die Kindertagesstätten und die Kindertagespflegeperso-
nen sollen mit anderen Kindertagesstätten und Kinderta-
gespflegepersonen zur Gestaltung eines durchgängigen Bil-
dungsprozesses zusammenarbeiten. 2Sie sollen auch mit Ein-
richtungen ihres Einzugsbereichs zusammenarbeiten, deren
Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag steht, insbesondere mit den Schulen des Primar-
bereichs. 3Mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten dür-
fen Kindertagesstätten und Kindertagespflegepersonen die Do-
kumentation nach Absatz 1 Satz 1 für eine Anschlussförde-
rung einer aufnehmenden Tageseinrichtung für Kinder, einer
Kindertagespflegeperson, mit der die Förderung des Kindes
vereinbart worden ist, und einer aufnehmenden Schule zur
Verfügung stellen.

(7) 1Die Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung
nach § 22 a Abs. 4 Satz 1 SGB VIII soll möglichst ortsnah er-
folgen. 2Hierauf wirken der überörtliche Träger, die örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (örtliche Träger) und die
Gemeinden, die die Förderung der Kinder in Tageseinrichtun-
gen nach § 13 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung
des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersäch-
sischen Kinder- und Jugendkommission (Nds. AG SGB VIII)
wahrnehmen, hin.

§ 5

Räume und Ausstattung, Rauchverbot

(1) Die Räume von Kindertagesstätten und die für die Kin-
dertagespflege genutzten Räume außerhalb der Haushalte der
Erziehungsberechtigten müssen einschließlich ihrer jeweili-
gen Ausstattungen kindgerecht und dem Alter der betreuten
Kinder entsprechend sicher beschaffen sein.

(2) 1Kindertagesstätten müssen über eine ausreichende Au-
ßenfläche zum Spielen verfügen. 2Absatz 1 gilt für Außen-
flächen von Kindertagesstätten entsprechend. 3Kindertages-
pflegepersonen dürfen nur Außenflächen nutzen, die den An-
forderungen des Absatzes 1 entsprechen.

(3) 1In Anwesenheit der betreuten Kinder dürfen Beschäftigte
der Kindertagesstätte und die sonstigen vom Träger hinzuge-
zogenen Personen auch außerhalb der in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6
und Satz 2 des Niedersächsischen Nichtraucherschutzgeset-
zes genannten Räume und Außenflächen nicht rauchen.
2Kindertagespflegepersonen und die von ihnen hinzugezoge-
nen Personen dürfen in Anwesenheit der betreuten Kinder
nicht rauchen. 3Kindertagespflegepersonen dürfen außerhalb
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der Haushalte der Erziehungsberechtigten nur solche Räume
für die Kindertagespflege nutzen, in denen nicht geraucht
wird.

Z w e i t e r  T e i l

Kindertagesstätten

§ 6

Gruppen

(1) Jedes Kind gehört in der Kindertagesstätte entsprechend
seinem Alter einer Krippengruppe, einer Kindergartengruppe
oder einer Hortgruppe an; es kann stattdessen einer altersstu-
fenübergreifenden Gruppe angehören.

(2) 1Eine Krippengruppe ist eine Gruppe, in der Kinder bis
zur Vollendung des dritten Lebensjahres gefördert werden.
2Einer Krippengruppe gehören bis zum Ablauf des Kindergar-
tenjahres auch die Kinder an, die in dieser Gruppe gefördert
werden und im laufenden Kindergartenjahr das dritte Lebens-
jahr vollenden.

(3) 1Eine Kindergartengruppe ist eine Gruppe, in der Kinder
von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschu-
lung gefördert werden. 2Einer Kindergartengruppe können
auch bis zu zwei Kinder angehören, die das dritte Lebensjahr
innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Kindergarten-
jahres vollenden.

(4) 1Eine Hortgruppe ist eine Gruppe, in der Kinder von der
Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres geför-
dert werden. 2Einer Hortgruppe können auch Kinder angehö-
ren, die nach Aufnahme in diese Gruppe im laufenden Kin-
dergartenjahr eingeschult werden.

(5) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 2, des Absatzes 3 Satz 2
und des Absatzes 4 Satz 2 bedarf es keiner Änderung der Er-
laubnis nach § 45 SGB VIII.

§ 7

Kernzeit und Randzeit

(1) In der Kernzeit wird den Kindern, die derselben Gruppe
nach § 6 Abs. 1 angehören, durchgehend Förderung angebo-
ten (Kernzeitgruppe). 

(2) 1In der Randzeit wird Kindern vor der Kernzeit, nach der
Kernzeit oder vor und nach der Kernzeit Förderung angebo-
ten. 2In der Randzeit können Kinder, die unterschiedlichen
Gruppen nach § 6 Abs. 1 angehören, gemeinsam in einer
Gruppe gefördert werden.

(3) 1Die Zeiträume der Kernzeit und der Randzeit sind von
der Kindertagesstätte festzulegen. 2Dabei ist dem Wohl der
Kinder und den Belangen ihrer Erziehungsberechtigten Rech-
nung zu tragen.

(4) 1Zur Gewährleistung des Mindestumfangs des Förde-
rungsangebots nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 muss für alle Kin-
der mindestens an fünf Tagen in der Woche vormittags eine
Kernzeit von mindestens vier Stunden angeboten werden. 2In
Hortgruppen kann eine von Satz 1 abweichende Kernzeit
auch am Nachmittag angeboten werden, wobei fünf Wochen-
stunden des nach § 1 Abs. 2 Sätze 1 und 2 wöchentlich im
Durchschnitt zu gewährleistenden Förderungsangebots auf
ein außerunterrichtliches Angebot einer Schule des Primarbe-
reichs entfallen können, das in Kooperation zwischen der Kin-
dertagesstätte und der Schule durchgeführt wird.

§ 8

Größe der Kindertagesstätten und ihrer Gruppen

(1) Der Träger einer Kindertagesstätte, die mehr als fünf
gleichzeitig anwesende Kernzeitgruppen umfassen soll, hat
dem Landesjugendamt mit dem Antrag auf Erlaubnis für den
Betrieb der Kindertagesstätte nach § 45 SGB VIII ein gesonder-
tes Konzept vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass trotz der

Größe der Kindertagesstätte kindgerechte Rahmenbedingun-
gen vorliegen.

(2) 1Der Träger einer Kindertagesstätte darf bis zu einer
Höchstzahl an Plätzen, die in der Verordnung nach § 40 Abs. 1
Nr. 3 festgelegt wird, nur so viele Kinder in eine Gruppe auf-
nehmen, wie entsprechend ihrem Alter und ihrem Entwick-
lungsstand gefördert werden können. 2Dabei soll auch ein
erhöhter Aufwand, der durch die Förderung von Kindern, in
deren Familie vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird, und
von Kindern mit sozialen und individuellen Benachteiligun-
gen entstehen kann, sowie ein erhöhter Aufwand, der durch
die Anforderungen des Auftrags nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
oder § 4 Abs. 2 entstehen kann, berücksichtigt werden. 3Soll
in eine Gruppe ein Kind mit Behinderung aufgenommen wer-
den, so ist auch ein erhöhter Aufwand für dessen Förderung
zu berücksichtigen.

(3) 1Der Träger einer Kindertagesstätte kann bis zu zwei
Plätze einer Kernzeitgruppe so teilen, dass je Platz zwei Kin-
der an unterschiedlichen Tagen anwesend sind. 2Teilen sich
zwei Kinder einen Platz, so gehören beide Kinder der Kern-
zeitgruppe an.

§ 9

Pädagogische Kräfte 

(1) 1Pädagogische Kräfte sind pädagogische Fachkräfte und
pädagogische Assistenzkräfte. 2Die Förderung der Kinder in Kin-
dertagesstätten obliegt den pädagogischen Fachkräften. 3Die
pädagogischen Fachkräfte können dabei durch pädagogische
Assistenzkräfte und weitere Kräfte nach Maßgabe der §§ 10
und 11 unterstützt werden.

(2) 1Pädagogische Fachkräfte sind

1. staatlich anerkannte Erzieherinnen und staatlich aner-
kannte Erzieher,

2. staatlich anerkannte Kindheitspädagoginnen und staatlich
anerkannte Kindheitspädagogen,

3. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ohne staatliche
Anerkennung, die am 31. Juli 2021 als pädagogische Kraft
beschäftigt waren, sowie staatlich anerkannte Sozialpäd-
agoginnen und staatlich anerkannte Sozialpädagogen,

4. Personen, die ein pädagogisches Hochschulstudium mit
Studienanteilen von 80 Credit Points, die auf die Arbeit mit
Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder ausgerichtet
sind, mit einem Diplom-, Bachelor- oder Masterabschluss
abgeschlossen haben und die über eine mindestens einjäh-
rige einschlägige Berufserfahrung verfügen,

5. Personen mit der Befähigung zur Ausübung des Lehramtes
an Grundschulen,

6. staatlich anerkannte Heilpädagoginnen und staatlich aner-
kannte Heilpädagogen sowie

7. staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen und staat-
lich anerkannte Heilerziehungspfleger.

2Bezieht sich die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften
nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 nur auf Kinder eines bestimmten Al-
ters, so dürfen diese nur in Gruppen eingesetzt werden, die
überwiegend aus Kindern dieses Alters bestehen. 3Pädagogi-
sche Fachkräfte nach Satz 1 Nr. 5 dürfen nur in Hortgruppen
eingesetzt werden.

(3) 1Pädagogische Assistenzkräfte sind

1. sozialpädagogische Assistentinnen und sozialpädagogische
Assistenten,

2. Personen, die ein Studium nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 ab-
geschlossen haben, jedoch noch nicht über eine mindes-
tens einjährige einschlägige Berufserfahrung verfügen,

3. Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger,

4. Sozialassistentinnen und Sozialassistenten mit dem Schwer-
punkt Haus- und Familienpflege oder Persönliche Assis-
tenz, die am 31. Dezember 2014 als pädagogische Kraft be-
schäftigt waren, sowie
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5. Spielkreisgruppenleiterinnen und Spielkreisgruppenleiter,
die am 31. Juli 2021 als zweite Kraft nach § 4 Abs. 3 Satz 4
des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
in der Fassung vom 7. Februar 2002 (Nds. GVBl. S. 57), zu-
letzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 10. De-
zember 2020 (Nds. GVBl. S. 477), beschäftigt waren.

2Bezieht sich die Ausbildung von Personen nach Satz 1 Nr. 1
nur auf Kinder eines bestimmten Alters, so dürfen diese als
pädagogische Assistenzkraft nur für Gruppen eingesetzt wer-
den, die überwiegend aus Kindern dieses Alters bestehen.
3Stehen Kräfte nach den Sätzen 1 und 2 auf dem Arbeitsmarkt
nicht zur Verfügung, so dürfen auch Personen, die im Rahmen
ihrer zur pädagogischen Fachkraft qualifizierenden Ausbil-
dung oder ihres zur pädagogischen Fachkraft qualifizierenden
Studiums ein berufspraktisches Jahr absolvieren, als pädago-
gische Assistenzkraft eingesetzt werden.

(4) 1Das Landesjugendamt kann im Einzelfall auf Antrag des
Trägers der Kindertagesstätte zulassen, dass dieser Personen
als Kräfte einsetzen darf, die über einen in den Absätzen 2
und 3 nicht genannten staatlich anerkannten pädagogischen
Abschluss oder über eine gleichwertige Ausbildung verfügen;
dabei legt das Landesjugendamt fest, ob die Person als pädago-
gische Fachkraft oder als pädagogische Assistenzkraft einge-
setzt werden darf. 2Das Landesjugendamt kann im Einzelfall
auf Antrag des Trägers der Kindertagesstätte auch zulassen,
dass dieser Personen als pädagogische Assistenzkraft einset-
zen darf, die nicht über eine abgeschlossene Ausbildung als
sozialpädagogische Assistentin oder als sozialpädagogischer
Assistent verfügen, die sich jedoch aufgrund einer gleichwer-
tigen beruflichen Vorbildung, für die seit dem 1. August 2018
ein direkter Einstieg in die Fachschule Sozialpädagogik zuge-
lassen ist, in der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzie-
herin oder zum staatlich anerkannten Erzieher befinden.
3Eine Person, deren Einsatz als pädagogische Fachkraft nach
Satz 1 zugelassen ist, gilt als pädagogische Fachkraft im Sinne
dieses Gesetzes; eine Person, deren Einsatz als pädagogische
Assistenzkraft nach Satz 1 oder 2 zugelassen ist, gilt als päd-
agogische Assistenzkraft im Sinne dieses Gesetzes. 4Die Zulas-
sung nach Satz 2 ist bis zum Vorliegen des Prüfungsergeb-
nisses zu befristen. 5Einer Zulassung des Landesjugendamtes
nach Satz 1 oder 2 bedarf es nicht, wenn der Einsatz oder die
Tätigkeit weiterer Kräfte bereits nach § 10 oder 11 zulässig ist.

§ 10

Leitung der Kindertagesstätte 
und der Kernzeitgruppen

(1) 1Jede Kindertagesstätte muss eine Leitung haben. 2Die
Leitung darf nur pädagogischen Fachkräften übertragen wer-
den; sie kann einer oder mehreren Personen übertragen wer-
den. 3Fachkräfte nach Satz 2 sollen über einschlägige Berufs-
erfahrung verfügen. 4Einer pädagogischen Fachkraft darf die
Leitung mehrerer Kindertagesstätten nur übertragen werden,
wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, die in der Verordnung
nach § 40 Abs. 1 Nr. 4 festgelegt sind.

(2) Jede Kernzeitgruppe muss eine Leitung haben; Absatz 1
Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Kinderpflegerinnen, Kinderpflegern und Kinderkran-
kenschwestern, die am 1. Januar 1993 als Gruppenleiterinnen
oder Gruppenleiter tätig waren und am 31. Juli 2021 in dieser
Funktion tätig sind, darf die Leitung einer Kernzeitgruppe
übertragen werden.

(4) 1Wird ein Kinderspielkreis im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3
KiTaG, der über eine Erlaubnis als Kinderspielkreis nach § 45
SGB VIII verfügt, in eine Kindergartengruppe umgewandelt,
so kann die Leitung dieser Kindergartengruppe auch einer
Kraft übertragen werden, die bisher eine Gruppe des Kinder-
spielkreises geleitet hat, auch wenn sie die Anforderungen
nach Absatz 2 nicht erfüllt. 2Umfasst eine solche Kindertages-
stätte nur eine Kindergartengruppe, so kann dieser Kraft die
Leitung der Kindertagesstätte übertragen werden, auch wenn

sie die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllt. 3Umfasst
eine Kindertagesstätte mehrere Kindergartengruppen, weil sie
durch die Umwandlung eines Kinderspielkreises mit mehre-
ren Gruppen entsteht, so kann die Leitung der Kindertagestätte
für höchstens fünf Jahre auch einer Kraft übertragen werden,
die bisher eine Gruppe des Kinderspielkreises geleitet hat und
die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllt, wenn sie
vor der Übertragung ihre Bereitschaft erklärt, sich während
dieser Zeit zur pädagogischen Fachkraft zu qualifizieren. 

§ 11

Personelle Mindestausstattung in den Gruppen

(1) 1Während der gesamten Kernzeit und während der ge-
samten Randzeit müssen je Gruppe mindestens zwei pädago-
gische Fachkräfte regelmäßig tätig sein. 2Stehen auf dem Arbeits-
markt nicht genügend pädagogische Fachkräfte zur Verfü-
gung, so können abweichend von Satz 1 auch eine pädagogi-
sche Fachkraft und eine pädagogische Assistenzkraft regelmä-
ßig tätig sein. 3Anstelle einer pädagogischen Assistenzkraft
kann abweichend von den Sätzen 1 und 2 auch eine Helferin
oder ein Helfer regelmäßig tätig sein, die oder der am 1. Januar
1993 als zweite Kraft in einer Gruppe tätig war und am 31. Juli
2021 in dieser Funktion tätig ist. 4Ist eine Person nach § 10
Abs. 3 regelmäßig tätig, so gilt sie als pädagogische Fachkraft
im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) 1Über Absatz 1 hinaus muss ab dem 1. August 2025 in
jeder Krippengruppe, in der elf oder mehr Plätze belegt sind,
während der gesamten Kernzeit zusätzlich eine dritte Kraft re-
gelmäßig tätig sein. 2Als dritte Kraft eingesetzt werden darf
eine pädagogische Fachkraft oder eine pädagogische Assis-
tenzkraft nach § 9 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 3. 3Eingesetzt wer-
den darf auch eine Spielkreisgruppenleiterin oder ein Spiel-
kreisgruppenleiter, die oder der am 31. Juli 2021 als dritte
Kraft nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KiTaG beschäftigt war, wenn in
der Krippengruppe nicht bereits eine Spielkreisgruppenleite-
rin oder ein Spielkreisgruppenleiter als Kraft nach § 9 Abs. 3
Satz 1 Nr. 5 tätig ist. 4Eingesetzt werden darf auch

1. eine Sozialassistentin oder ein Sozialassistent mit dem
Schwerpunkt Haus- und Familienpflege oder Persönliche
Assistenz,

2. eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder ein
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder

3. eine andere Kraft,

wenn sie als Fach- oder Betreuungskraft in einer Krippengrup-
pe mindestens seit dem 1. September 2014 ununterbrochen
bis zum 31. Dezember 2014 tätig war. 5Stehen Kräfte nach den
Sätzen 2 bis 4 Nrn. 1 und 2 auf dem Arbeitsmarkt nicht zur
Verfügung, so können auch Personen, die im Rahmen ihrer
zur pädagogischen Fachkraft qualifizierenden Ausbildung
oder ihres zur pädagogischen Fachkraft qualifizierenden Stu-
diums ein berufspraktisches Jahr absolvieren, als dritte Kraft
eingesetzt werden, es sei denn, dass in der Krippengruppe be-
reits eine pädagogische Assistenzkraft nach § 9 Abs. 3 Satz 1
Nr. 5 oder Satz 3 zur Erfüllung der Anforderungen nach Ab-
satz 1 tätig ist. 

(3) 1Abweichend von Absatz 1 genügt es in einer Gruppe, der

1. nicht mehr als zehn Kinder angehören, von denen höchs-
tens fünf Kinder das dritte Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, und

2. ein Kind mit Behinderung, bei dem der örtliche Träger ei-
nen heilpädagogischen Förderbedarf von mindestens zehn
Stunden wöchentlich festgestellt hat, nicht angehört,

dass eine pädagogische Fachkraft und eine weitere geeignete
Person regelmäßig tätig sind. 2Die weitere Person nach Satz 1
ist insbesondere dann nicht geeignet, wenn sie wegen einer in
den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180 a, 181 a, 182 bis 184 g,
184 i, 184 k, 201 a Abs. 3, den §§ 225, 232 bis 233 a, 234, 235
und 236 des Strafgesetzbuchs aufgeführten Straftat rechtskräf-
tig verurteilt worden ist.
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(4) 1Wird ein Kinderspielkreis im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3
KiTaG, der über eine Erlaubnis als Kinderspielkreis nach § 45
SGB VIII verfügt, in eine Kindertagesstätte umgewandelt, so
genügt es abweichend von Absatz 1, dass während der ersten
drei Jahre nach der Umwandlung eine pädagogische Fachkraft
und eine Spielkreishelferin oder ein Spielkreishelfer, die oder
der bisher in dem Spielkreis tätig gewesen ist und sich bei der
Umwandlung bereit erklärt, sich während des Tätigkeitszeit-
raums zur pädagogischen Fachkraft zu qualifizieren, in einer
Gruppe regelmäßig tätig sind. 2In altersbedingten Härtefällen
kann das Landesjugendamt zulassen, dass neben einer päd-
agogischen Fachkraft eine Spielkreishelferin oder ein Spiel-
kreishelfer auch dann eingesetzt werden darf, wenn sie oder
er sich bei der Umwandlung nicht bereit erklärt, sich zur päd-
agogischen Kraft zu qualifizieren; im Fall einer solchen Zulas-
sung gilt die zeitliche Beschränkung nach Satz 1 nicht.

(5) Der Träger einer Kindertagesstätte soll die nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 Satz 1 und Absatz 4 eingesetzten Kräfte so ein-
teilen, dass die Kinder einer Gruppe möglichst stets durch
dieselben Kräfte gefördert werden.

(6) 1Im Fall einer unabweisbaren und unvorhersehbaren
Abwesenheit einer Kraft nach Absatz 1, die nicht durch eine
andere Kraft nach Absatz 1 vertreten werden kann, kann für
höchstens drei Tage je Kalendermonat und Gruppe eine andere
geeignete Person mit der Wahrnehmung von Aufsichtspflich-
ten betraut werden, wenn mindestens eine pädagogische
Fachkraft in dieser Gruppe zeitgleich regelmäßig tätig ist.
2Satz 1 gilt für die Kräfte nach Absatz 2 entsprechend mit der
Maßgabe, dass je Krippengruppe höchstens eine andere geeig-
nete Person mit der Wahrnehmung der Aufsichtspflichten be-
traut werden darf. 3Absatz 3 Satz 2 gilt für die andere Person
nach den Sätzen 1 und 2 entsprechend. 4Der Träger der Kin-
dertagesstätte soll sich vor dem erstmaligen Einsatz und da-
nach in regelmäßigen Abständen von der anderen Person
nach den Sätzen 1 und 2 ein erweitertes Führungszeugnis
nach § 30 a des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.
5Die Betrauung einer anderen geeigneten Person mit der
Wahrnehmung von Aufsichtspflichten nach Satz 1 ist nur in
einer Kindertagesstätte zulässig, die mindestens zwei Kern-
zeitgruppen umfasst. 6Der Träger der Einrichtung hat die Fest-
stellung der Eignung einer Person nach Satz 1 zu dokumen-
tieren.

§ 12

Leitungs- und Verfügungszeiten

(1) 1Der Leitung einer Kindertagesstätte sind für jede Kern-
zeitgruppe, der bis zu zehn Kinder angehören, mindestens
2,5 Stunden und für jede Kernzeitgruppe, der mehr als zehn
Kinder angehören, mindestens 5 Stunden wöchentlich für die
Wahrnehmung von Leitungsaufgaben zu gewähren (Leitungs-
zeit). 2Die Leitungszeit, die nach Satz 1 mindestens zu gewäh-
ren ist, erhöht sich um 10 Stunden wöchentlich, jedoch
höchstens bis zur Höhe der tariflichen Arbeitszeit einer Voll-
zeitkraft, wenn in der Kindertagesstätte

1. mindestens vier Kernzeitgruppen vorhanden sind, denen
jeweils mehr als zehn Kinder angehören, und in mindes-
tens einer dieser Gruppen Kinder an fünf Tagen in der Wo-
che mehr als 6 Stunden lang gefördert werden oder

2. drei Kernzeitgruppen, denen jeweils mehr als zehn Kinder
angehören, und mindestens zwei Kernzeitgruppen, denen
jeweils bis zu zehn Kinder angehören, vorhanden sind und
in mindestens einer Kernzeitgruppe mit mehr als zehn Kin-
dern oder in mindestens zwei Kernzeitgruppen mit bis zu
zehn Kindern Kinder an fünf Tagen in der Woche mehr als
6 Stunden lang gefördert werden.

(2) 1Den nach § 11 Abs. 1 bis 3 Satz 1 und Abs. 4 in einer
Kernzeitgruppe eingesetzten Kräften ist eine Verfügungszeit
zu gewähren für die Vor- und Nachbereitung der Arbeit in der
Kernzeitgruppe, für die Zusammenarbeit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter untereinander, für den Austausch mit
den Erziehungsberechtigten, für die Zusammenarbeit mit den
Schulen und dem örtlichen Gemeinwesen sowie für die Mit-
wirkung bei der Ausbildung. 2Die Verfügungszeit beträgt für

alle Kräfte je Kernzeitgruppe zusammen mindestens 7,5 Stun-
den wöchentlich; jeder Kraft nach Satz 1 ist ein Anteil davon
zu gewähren. 3Im Fall einer Platzteilung nach § 8 Abs. 3 er-
höht sich die wöchentliche Verfügungszeit nach Satz 2 Halb-
satz 1 um 0,8 Stunden für jeden geteilten Platz. 4Abweichend
von Satz 2 Halbsatz 1 und Satz 3 beträgt die Verfügungszeit
für eine Kernzeitgruppe, der bis zu zehn Kinder angehören,
mindestens die Hälfte der sich aus Satz 2 Halbsatz 1 und Satz 3
ergebenden Zeit.

§ 13

Fachliche Beratung und Fortbildung

(1) 1Die Träger von Kindertagesstätten sorgen für eine fach-
liche Beratung der Leitung sowie aller Kräfte ihrer Kinderta-
gesstätten, die die Kinder fördern. 2Soweit dies weder durch
den Träger noch durch den Verband, dem der Träger ange-
hört, gewährleistet ist, obliegt die Aufgabe den Jugendämtern.

(2) 1Die Leitung der Kindertagesstätte sowie alle Kräfte, die
die Kinder fördern, sollen sich regelmäßig fachlich fortbilden.
2Die Träger der Kindertagesstätten sollen darauf hinwirken,
dass die in Satz 1 genannten Personen mindestens drei Tage
im Kindergartenjahr an fachlichen Fortbildungsveranstaltun-
gen teilnehmen.

§ 14

Sprachbildung und Sprachförderung 

(1) 1Spätestens mit Beginn des Kindergartenjahres, das der
Schulpflicht der Kinder gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1 des Nieder-
sächsischen Schulgesetzes (NSchG) unmittelbar vorausgeht,
ist von den Kindertagesstätten die Sprachkompetenz dieser
Kinder zu erfassen. 2Die Erfassung der Sprachkompetenz ist
bei Kindern, deren Schulbesuch nach § 64 Abs. 1 Satz 2
NSchG um ein Jahr hinausgeschoben wurde oder die nach § 64
Abs. 2 NSchG vom Schulbesuch zurückgestellt worden sind,
mit Beginn des Kindergartenjahres, das ihrer Einschulung un-
mittelbar vorausgeht, von den Kindertagesstätten zu wieder-
holen. 3Kinder nach den Sätzen 1 und 2 mit besonderem
Sprachförderbedarf sind auf der Grundlage des pädagogischen
Konzepts individuell und differenziert von den Kindertages-
stätten zu fördern.

(2) 1Spätestens mit Beginn des Kindergartenjahres, das der
Schulpflicht gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1 NSchG unmittelbar
vorausgeht, führt die Kindertagesstätte mit den Erziehungsbe-
rechtigten ein Gespräch über die Entwicklung des Kindes.
2Bei einem Kind mit besonderem Sprachförderbedarf dient
das Gespräch auch der Planung seiner individuellen und dif-
ferenzierten Sprachförderung. 3Das Gespräch ist zu Beginn
des Kindergartenjahres, das der Einschulung unmittelbar vor-
ausgeht, erneut zu führen, wenn der Schulbesuch eines Kin-
des nach § 64 Abs. 1 Satz 2 NSchG um ein Jahr hinausge-
schoben oder das Kind nach § 64 Abs. 2 NSchG vom Schulbe-
such zurückgestellt wurde. 4Am Ende des Kindergartenjahres,
das der Einschulung des Kindes unmittelbar vorausgeht, führt
die Kindertagesstätte mit den Erziehungsberechtigten des Kin-
des ein abschließendes Gespräch; bei vorheriger Zustimmung
der Erziehungsberechtigten erhält die aufnehmende Schule
Gelegenheit zur Teilnahme.

§ 15

Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit Schulen
1Die Kindertagesstätten bereiten im Rahmen der Umsetzung

ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages die Kinder in den
Kindergartengruppen und den altersstufenübergreifenden Grup-
pen auf den Übergang zur Schule vor. 2Dazu arbeiten sie mit
den Schulen ihres Einzugsbereichs zusammen.

§ 16

Elternvertretung und Beirat

(1) 1Die Erziehungsberechtigten der Kinder einer Kernzeit-
gruppe wählen aus ihrer Mitte eine Gruppensprecherin oder
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einen Gruppensprecher sowie deren oder dessen Vertretung.
2Das Wahlverfahren regelt der Beirat. 3Die Gruppenspreche-
rinnen und Gruppensprecher einer Kindertagesstätte bilden
den Elternrat. 4Die erste Wahl in einer Kindertagesstätte ver-
anstaltet der Träger.

(2) 1Die Elternräte in einer Gemeinde, die nicht Mitgliedsge-
meinde einer Samtgemeinde ist, und in einer Samtgemeinde
können einen Gemeindeelternrat für Kindertagesstätten bil-
den, wenn sich mindestens die Hälfte der Elternräte in der Ge-
meinde oder Samtgemeinde beteiligt; Gleiches gilt für Mit-
gliedsgemeinden einer Samtgemeinde, die die Aufgaben der
öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen. 2In kreisfreien und
großen selbständigen Städten führt der Gemeindeelternrat für
Kindertagesstätten die Bezeichnung Stadtelternrat für Kinder-
tagesstätten. 3Die Gemeindeelternräte und Stadtelternräte gro-
ßer selbständiger Städte eines Landkreises können einen Kreis-
elternrat für Kindertagesstätten bilden, wenn sich die Gemein-
deelternräte aus mindestens der Hälfte der kreisangehörigen
Gemeinden und Samtgemeinden beteiligen. 4Die Kreiseltern-
räte und die Stadtelternräte kreisfreier Städte können einen
Landeselternrat für Kindertagesstätten bilden, wenn sich die
Kreiselternräte und die Stadtelternräte kreisfreier Städte aus
mindestens der Hälfte der Landkreise oder kreisfreien Städte
beteiligen. 5Den nach den Sätzen 1, 3 und 4 gebildeten Eltern-
vertretungen soll vor wichtigen, die Kindertagesstätten betref-
fenden Entscheidungen von der jeweiligen Gebietskörperschaft,
im Fall des Landeselternrates von dem für Tageseinrichtungen
und Tagespflege für Kinder zuständigen Ministerium (Fach-
ministerium), rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben werden.

(3) Die Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher, die
Vertreterinnen und Vertreter der Leitung der Kindertagesstätte
und der Kräfte, die die Kinder fördern, sowie die Vertreterin-
nen und Vertreter des Trägers, deren Anzahl der Träger be-
stimmt, bilden den Beirat der Kindertagesstätte. 

(4) 1Wichtige Entscheidungen des Trägers und der Leitung
erfolgen im Benehmen mit dem Beirat. 2Das gilt insbesondere
für

1. die Aufstellung und Änderung des pädagogischen Konzepts
der Kindertagesstätte nach § 3,

2. die Einrichtung neuer und die Schließung bestehender
Gruppen,

3. die Festlegung der Zahl der aufzunehmenden Kinder nach
§ 8 Abs. 2 Satz 1 und der Grundsätze für die Aufnahme
von Kindern sowie

4. die Festlegung der Zeiträume der Kernzeit und der Rand-
zeit nach § 7 Abs. 3 Satz 1.

3Der Beirat kann Vorschläge zu den in Satz 2 genannten Ange-
legenheiten sowie zur Verwendung der Haushaltsmittel und
zur Regelung der Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtig-
ten in der Kindertagesstätte machen.

§ 17

Anzeige an das Landesjugendamt

Der Träger einer Kindertagesstätte hat dem Landesjugend-
amt eine beabsichtigte Ausweitung der Kernzeit für eine
Gruppe auf über sechs Stunden täglich mindestens vier Wo-
chen vorher schriftlich anzuzeigen.

D r i t t e r  T e i l

Kindertagespflege

§ 18

Kindertagespflegepersonen

(1) 1Vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der
Kindertagespflege im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 2 und § 43
Abs. 2 Satz 3 SGB VIII können nur Kindertagespflegepersonen
nachweisen, die über 

1. eine Qualifikation nach § 9 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1
Nrn. 1 bis 3,

2. eine Qualifikation im Umfang von mindestens 160 Unter-
richtsstunden gemäß den Anforderungen einer Verordnung
nach § 40 Abs. 1 Nr. 5 oder

3. eine pädagogische Qualifikation, die vom Fachministerium
nach Umfang und Inhalt als einer in der Nummer 1 oder 2
genannten Qualifikation gleichwertig anerkannt wurde, 

verfügen. 2Vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderun-
gen der Kindertagespflege hat unabhängig von einem Nachweis
nach Satz 1 auch eine Kindertagespflegeperson, die am 31. Juli
2021 über eine Erlaubnis nach § 43 SGB VIII verfügt oder die
am 31. Juli 2021 als Kindertagespflegeperson für eine erlaub-
nisfreie Förderung mindestens eines fremden Kindes Leistun-
gen nach § 23 SGB VIII erhält.

(2) 1Für die pädagogische Beratung und fachliche Beglei-
tung von Kindertagespflegepersonen sorgt der örtliche Träger.
2Kindertagespflegepersonen sollen sich regelmäßig fachlich
fortbilden. 3Der örtliche Träger soll darauf hinwirken, dass
Kindertagespflegepersonen mindestens 24 Unterrichtsstunden
im Kindergartenjahr an fachlichen Fortbildungsveranstaltun-
gen teilnehmen.

(3) 1Die Kindertagespflegepersonen haben das Wohl der
Kinder während der Betreuung zu gewährleisten. 2Die Ver-
pflichtung nach § 43 Abs. 3 Satz 6 SGB VIII, den Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe über wichtige Ereignisse, die für die
Betreuung der Kinder bedeutsam sind, zu unterrichten, gilt auch
für Kindertagespflegepersonen im Sinne dieses Gesetzes, die
keiner Erlaubnis nach § 43 Abs. 1 SGB VIII bedürfen. 3Die Un-
terrichtung hat gegenüber der Gemeinde zu erfolgen, wenn
diese die Aufgabe der Förderung der Kinder in Tageseinrich-
tungen und in der Kindertagespflege nach § 13 Nds. AG SGB
VIII wahrnimmt.

(4) Eine nach § 43 Abs. 1 SGB VIII erforderliche Erlaubnis
ist schriftlich beim Jugendamt zu beantragen.

(5) Sind unter den bis zu fünf gleichzeitig anwesenden,
fremden Kindern, zu deren Betreuung die Erlaubnis nach § 43
Abs. 3 Satz 1 SGB VIII befugt, mehr als drei Kinder, die das
zweite Lebensjahr noch nicht vollendet haben, so darf die
Kindertagespflegeperson Betreuungsverhältnisse für insgesamt
höchstens acht Kinder vereinbaren. 

(6) 1Um zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Er-
teilung der Erlaubnis nach § 43 SGB VIII weiter bestehen und
ob das Wohl der Kinder im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 ge-
währleistet ist, sind die örtlichen Träger und die von ihnen
Beauftragten befugt, Grundstücke sowie Räume, die der För-
derung der Kinder dienen und die nicht auch als Wohnräume
genutzt werden, während der üblichen Betreuungszeiten zu
betreten und dort Prüfungen und Besichtigungen vorzuneh-
men. 2Die örtlichen Träger und die von ihnen Beauftragten
können sich die für die Überprüfung nach Satz 1 relevanten
Unterlagen vorlegen lassen, in diese Einsicht nehmen und
dazu Auskünfte verlangen. 3Kindertagespflegepersonen haben
den örtlichen Trägern sowie den von ihnen Beauftragten für
die Überprüfung nach Satz 1 Auskunft über die Räume zu er-
teilen. 4Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird durch Satz 1 ein-
geschränkt.

§ 19

Zusammenarbeit von Kindertagespflegepersonen

(1) 1Nutzen mehrere Kindertagespflegepersonen im Sinne
dieses Gesetzes Räume gemeinsam (Zusammenarbeit von Kin-
dertagespflegepersonen), so dürfen höchstens zehn gleichzei-
tig anwesende, fremde Kinder durch insgesamt höchstens drei
Kindertagespflegepersonen betreut werden. 2Abweichend von
Satz 1 dürfen höchstens acht gleichzeitig anwesende, fremde
Kinder betreut werden, wenn unter den gleichzeitig anwesen-
den, fremden Kindern, die betreut werden sollen, mehr als
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drei Kinder sind, die das zweite Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben. 3Arbeiten Kindertagespflegepersonen nach Satz 1
zusammen, so dürfen sie insgesamt für nicht mehr als 16 Kin-
der Betreuungsverhältnisse vereinbaren. 

(2) Auch bei der Zusammenarbeit von Kindertagespflege-
personen muss jedes Kind einer bestimmten Kindertagespfle-
geperson vertraglich und persönlich zugeordnet sein.

(3) 1Werden mehr als acht gleichzeitig anwesende, fremde
Kinder in Zusammenarbeit von Kindertagespflegepersonen
betreut, so muss mindestens eine Kindertagespflegeperson eine
Qualifikation nach § 9 Abs. 2 Satz 1 haben. 2Dies gilt nicht für
die Zusammenarbeit von Kindertagespflegepersonen, bei der
mindestens eine Kindertagespflegeperson über eine Qualifika-
tion nach § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 oder 3 verfügt und diese Kin-
dertagespflegeperson bereits am 31. Juli 2021 mit einer
Kindertagespflegeperson in denselben Räumen im Sinne des
Absatzes 1 zusammengearbeitet hat.

V i e r t e r  T e i l

Versorgung mit Plätzen in Kindertagesstätten 
und Kindertagespflege

§ 20

Anspruch auf Förderung

(1) 1Der nach Maßgabe des § 24 SGB VIII bestehende An-
spruch auf Förderung ist gegenüber dem örtlichen Träger gel-
tend zu machen, der nach § 86 SGB VIII örtlich zuständig ist.
2Der Anspruch auf Förderung kann auch durch das Angebot
eines Platzes in einem fortbestehenden Kinderspielkreis im
Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 KiTaG erfüllt werden, wenn ein ent-
sprechendes Angebot den Bedarf erfüllt. 3Der Anspruch ist
möglichst ortsnah zu erfüllen. 4Die örtlichen Träger sollen si-
cherstellen, dass sich die Vergabe von Plätzen in Kindertages-
stätten, in der Kindertagespflege und in Kinderspielkreisen
nach Satz 2 auch am Wohl der Kinder ausrichtet.

(2) Bedürfen Kinder, die nach § 99 SGB IX in Verbindung
mit § 53 Abs. 1 Satz 1 erste Alternative SGB XII in der am
31. Dezember 2019 geltenden Fassung leistungsberechtigt
sind, von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Ein-
schulung infolge ihrer Behinderung der Förderung in einer
Gruppe, in der sich ausschließlich Kinder befinden, die Leis-
tungen nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs erhal-
ten, so haben sie einen Anspruch auf einen Platz in einer sol-
chen Gruppe.

(3) In einer Kindertagesstätte soll der Umfang der täglichen
Förderung eines Kindes zehn Stunden nicht überschreiten. 

(4) 1Die örtlichen Träger können festlegen, dass der An-
spruch eines Kindes auf Förderung in einer Kindertagesstätte
oder in der Kindertagespflege innerhalb einer bestimmten
Frist von nicht mehr als drei Monaten geltend zu machen ist.
2Der Einhaltung der in Satz 1 genannten Frist bedarf es nicht,
wenn die Einhaltung zu einer besonderen Härte für das Kind
oder seine Erziehungsberechtigten führen würde. 3Einen regel-
mäßig über zehn Stunden hinausgehenden täglichen Förde-
rungsbedarf haben die Erziehungsberechtigten dem örtlichen
Träger oder der Gemeinde, die die Förderung der Kinder in
Tageseinrichtungen nach § 13 Nds. AG SGB VIII wahrnimmt,
zur Erörterung des Förderungsumfangs unverzüglich anzuzei-
gen.

§ 21

Planung

(1) 1Die örtlichen Träger stellen die Zahl der genehmigten
Plätze, die Zahl der belegten Plätze und den Bedarf an Plätzen
in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege jährlich für
die nächsten sechs Jahre fest. 2Bei der Feststellung des Bedarfs
ist eine möglichst ortsnahe Versorgung anzustreben.

(2) 1Der Bedarf ist für jede Gemeinde und, soweit sie aus
mehreren geschlossenen Ortslagen besteht, auch für diese
auszuweisen. 2Der Bedarf an Plätzen mit einer Förderung von
mehr als sieben Stunden an fünf Tagen in der Woche und an
Plätzen für eine gemeinsame Förderung von Kindern mit und
ohne Behinderung ist gesondert festzustellen.

(3) 1Bei der Feststellung des Bedarfs wirken die Gemeinden,
die nicht örtlicher Träger sind, mit; der Entwurf für die Fest-
stellung ist mit ihnen zu erörtern. 2Den freien Trägern, die An-
gebote im Sinne des Absatzes 1 unterhalten oder planen, ist
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Die festgestellte Zahl der genehmigten Plätze, die festge-
stellte Zahl der belegten Plätze und der festgestellte Bedarf
sind dem Fachministerium mitzuteilen.

(5) Bei der Planung der Ausgestaltung des Angebots sind die
Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen; die verschiedenen
Grundrichtungen der Erziehung sollen dabei berücksichtigt
werden. 

(6) 1Plant der freie Träger einer Kindertagesstätte deren
Schließung, die Änderung der Zahl der verfügbaren Plätze
oder eine andere wesentliche Änderung des Angebots, so hat
er den örtlichen Träger und die Gemeinde, wenn sie die För-
derung der Kinder in Tageseinrichtungen oder in der Kinder-
tagespflege nach § 13 Nds. AG SGB VIII wahrnimmt, hierüber
unverzüglich zu unterrichten und mit diesen die Auswirkun-
gen zu erörtern. 2Kommt es infolge der Planung zu einer Ver-
ringerung des Förderungsangebots, so ist auch die Sicherstel-
lung eines alternativen Angebots für die betroffenen Kinder
zu erörtern.

F ü n f t e r  T e i l

Finanzierung

E r s t e r  A b s c h n i t t

Kostenbeteiligung

§ 22

Beiträge und Entgelte, Beitragsfreiheit

(1) 1Für die Feststellung der zumutbaren Belastung nach § 90
Abs. 4 SGB VIII ist abweichend von § 85 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII
ein Grundbetrag in Höhe von 83 Prozent des Zweifachen der
Regelbedarfsstufe 1 zu berücksichtigen. 2Teilnahmebeiträge
sollen sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der
Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der Zahl ihrer
Kinder richten und gestaffelt werden.

(2) 1Kinder haben ab dem ersten Tag des Monats, in dem sie
das dritte Lebensjahr vollenden, bis zu ihrer Einschulung ei-
nen Anspruch darauf, in einer Kindertagesstätte mit Kräften,
für die der überörtliche Träger Leistungen nach den §§ 24 bis
28 erbringt, beitragsfrei gefördert zu werden. 2Der Anspruch
nach Satz 1 umfasst den vereinbarten Zeitraum der regelmä-
ßigen täglichen Förderung des Kindes, höchstens jedoch
durchgehend acht Stunden täglich einschließlich des Zeit-
raums der Förderung in der Randzeit. 3Der Anspruch erstreckt
sich nicht auf Zeiträume der Förderung, die über die in Satz 2
genannte Dauer hinausgehen, und auf die Kosten der Verpfle-
gung des Kindes und von Ausflügen; hierfür können aufgrund
gesonderter vertraglicher Vereinbarung Entgelte oder Kosten-
beiträge erhoben werden. 4Der zeitliche Umfang des Anspruchs
auf Förderung bleibt unberührt. 5Der Anspruch nach Satz 1 ist
geltend zu machen gegenüber dem nach Maßgabe des § 86
SGB VIII örtlich zuständigen örtlichen Träger oder gegenüber
der Gemeinde, die die Förderung der Kinder in Tageseinrich-
tungen nach § 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII wahrnimmt; für
die örtliche Zuständigkeit der Gemeinde gilt § 86 SGB VIII
entsprechend. 6Bei Kindern in Kindertagesstätten von Trägern
nach § 23 Abs. 3 Nrn. 2 bis 4 mit Kräften, für die der überörtli-
che Träger Leistungen nach den §§ 24 bis 28 erbringt, richtet
sich der Anspruch auf Freistellung von Teilnahmebeiträgen.
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Finanzielle Förderung von Kindertagesstätten

§ 23

Grundsätze und Voraussetzungen 
für die Gewährung von Finanzhilfe

(1) Der überörtliche Träger beteiligt sich durch die Gewäh-
rung von Finanzhilfe an den Ausgaben der Träger von Kinder-
tagesstätten für deren Kindertagesstätten.

(2) Finanzhilfe wird je Kindergartenjahr gewährt.

(3) Empfänger von Finanzhilfe können sein

1. örtliche Träger und Gemeinden,

2. anerkannte Träger der freien Jugendhilfe,

3. sonstige juristische Personen, die als Träger eine Kinderta-
gesstätte betreiben, wenn diese Tätigkeit darauf gerichtet
ist, im Sinne des § 52 Abs. 1 der Abgabenordnung die Ju-
gendhilfe zu fördern, und

4. Träger von Betriebskindertagesstätten.

(4) Finanzhilfe wird nur gewährt, wenn

1. für die Kindertagesstätte eine Erlaubnis nach § 45 SGB VIII
vorliegt und

2. der Träger erklärt, dass

a) in seiner Kindertagesstätte die Vorschriften dieses Ge-
setzes und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften eingehalten werden und

b) Kinder unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Religion,
Weltanschauung, Nationalität oder Sprache Zugang zu
seiner Kindertagesstätte haben.

(5) 1Trägern von Betriebskindertagesstätten wird Finanzhilfe
nur gewährt, wenn sie bereit sind, regelmäßig mindestens zu
einem Drittel auch andere Kinder als solche von Betriebsange-
hörigen aufzunehmen, und diese Bereitschaft gegenüber dem
örtlichen Träger erklärt haben. 2Satz 1 gilt für Studentenwerke
als Träger einer Kindertagesstätte entsprechend.

(6) Finanzhilfe wird nicht gewährt, soweit auf Grundlage
bundesrechtlicher Regelungen oder auf Grundlage von Rechts-
akten der Europäischen Union dem Träger Ausgaben für den-
selben Zweck finanziert werden.

§ 24

Finanzhilfe für Personalausgaben

(1) 1Für Personalausgaben wird eine pauschalierte Finanz-
hilfe gewährt. 2Die Gewährung erfolgt 

1. für jede pädagogische Kraft, die für die personelle Mindest-
ausstattung innerhalb der Kernzeit nach § 11 Abs. 1 Satz 1,
2 oder 4 erforderlich ist,

2. für jede pädagogische Kraft, die für die personelle Mindest-
ausstattung innerhalb der Randzeit nach § 11 Abs. 1 Satz 1,
2 oder 4 erforderlich ist, und

3. für die Leitungszeit jeder pädagogischen Fachkraft, der nach
§ 10 Abs. 1 die Leitung einer Kindertagesstätte übertragen
worden ist.

(2) Pauschalierte Finanzhilfe wird nicht gewährt für Kräfte,
denen die nach § 12 erforderlichen Leitungs- und Verfügungs-
zeiten in der Kindertagesstätte nicht gewährt werden.

(3) 1Die Höhe der pauschalierten Finanzhilfe nach Absatz 1
Satz 2 Nr. 1 berechnet sich getrennt für jede Kernzeitgruppe
der Kindertagesstätte, in der die Kraft regelmäßig tätig ist,
nach dem Finanzhilfesatz, der sich für die Gruppe aus den
§§ 25 bis 28 ergibt. 2Dieser Finanzhilfesatz wird mit der jewei-
ligen Jahreswochenstundenpauschale nach Absatz 5 verviel-
facht und weiter vervielfacht mit der Summe aus der Zahl der

von der Kraft in der Gruppe innerhalb der Kernzeit regelmä-
ßig zu erbringenden Wochenarbeitsstunden und der Zahl der
der Kraft für die Gruppe regelmäßig gewährten Stunden Ver-
fügungszeit während einer Woche.

(4) 1Die Höhe der pauschalierten Finanzhilfe nach Absatz 1
Satz 2 Nrn. 2 und 3 berechnet sich, wenn Kinder in einer Kin-
dertagesstätte während der Kernzeit nicht in einer Gruppe
nach § 11 Abs. 3 Satz 1 gefördert werden, in der Weise, dass
zunächst die Finanzhilfesätze, die sich aus den §§ 25 bis 28
für die Kernzeitgruppen der Kindertagesstätte ergeben, addiert
werden und die sich so ergebende Summe durch die Zahl der
Kernzeitgruppen geteilt wird. 2Für die Finanzhilfe nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 2 wird der nach Satz 1 als gewichteter Durch-
schnittswert errechnete Finanzhilfesatz je Kraft vervielfacht
mit der jeweiligen Jahreswochenstundenpauschale nach Ab-
satz 5 und weiter vervielfacht mit der Zahl der innerhalb der
Randzeit regelmäßig zu erbringenden Wochenarbeitsstunden.
3Für die Finanzhilfe nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 wird der nach
Satz 1 als gewichteter Durchschnittswert errechnete Finanz-
hilfesatz je pädagogische Kraft vervielfacht mit der Jahreswo-
chenstundenpauschale nach Absatz 5 Nr. 1 und weiter ver-
vielfacht mit der Zahl der der Kraft regelmäßig gewährten
Stunden Leitungszeit während einer Woche. 4Werden in einer
Kindertagesstätte Kinder während der Kernzeit in einer Gruppe
nach § 11 Abs. 3 Satz 1 gefördert, so berechnet sich die pau-
schalierte Finanzhilfe nach Absatz 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3 in
der Weise, dass zunächst für jede Kernzeitgruppe, die keine
Gruppe nach § 11 Abs. 3 Satz 1 ist, die Zahl eins und für jede
Kernzeitgruppe nach § 11 Abs. 3 Satz 1 die Zahl 0,5 addiert
werden. 5Für die Finanzhilfe nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 wird
die Zahl der innerhalb der Randzeit je pädagogische Kraft re-
gelmäßig zu erbringenden Wochenarbeitsstunden durch die
nach Satz 4 ermittelte Summe geteilt, und für jede Kernzeit-
gruppe nach § 11 Abs. 3 Satz 1 wird der ermittelte Quotient
darüber hinaus durch zwei geteilt. 6Für jede Kernzeitgruppe
wird das so ermittelte Ergebnis vervielfacht mit dem Finanz-
hilfesatz, der sich aus den §§ 25 bis 28 ergibt, und weiter ver-
vielfacht mit der jeweiligen Jahreswochenstundenpauschale
nach Absatz 5. 7Für die Finanzhilfe nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3
wird die Zahl der regelmäßig gewährten Stunden Leitungszeit
während einer Woche durch die nach Satz 4 ermittelte Sum-
me geteilt, und für jede Kernzeitgruppe nach § 11 Abs. 3 Satz 1
wird der ermittelte Quotient darüber hinaus durch zwei ge-
teilt. 8Für jede Kernzeitgruppe wird das so ermittelte Ergebnis
vervielfacht mit dem Finanzhilfesatz, der sich aus den §§ 25
bis 28 ergibt, und weiter vervielfacht mit der jeweiligen Jah-
reswochenstundenpauschale nach Absatz 5.

(5) Die Jahreswochenstundenpauschale beträgt

1. für eine pädagogische Fachkraft 1 267 Euro,

2. für eine pädagogische Assistenzkraft nach § 9 Abs. 3 Satz 1
oder 2 1 088 Euro und

3. für eine Kraft, deren Einsatz als pädagogische Assistenz-
kraft nach § 9 Abs. 3 Satz 3 zulässig ist, 603 Euro.

(6) 1 Eine pauschalierte Finanzhilfe wird auch gewährt für
die Personalausgaben

1. je Helferin oder Helfer, die oder der nach § 11 Abs. 1 Satz 3
regelmäßig tätig ist und mit Erfolg an einer Langzeitfortbil-
dung teilgenommen hat, die vom Fachministerium aner-
kannt worden ist,

2. je Kraft nach § 10 Abs. 4 Satz 1,

3. für die Leitungszeit je Kraft, der nach § 10 Abs. 4 Satz 2
oder 3 die Leitung einer Kindertagesstätte übertragen wor-
den ist, und

4. je Spielkreishelferin oder Spielkreishelfer, die oder der
nach § 11 Abs. 4 regelmäßig tätig ist und mit Erfolg an ei-
ner Langzeitfortbildung teilgenommen hat, die vom Fach-
ministerium anerkannt worden ist.

2Für die Berechnung der Finanzhilfe gilt in den Fällen des Sat-
zes 1 Nrn. 1, 2 und 4 jeweils Absatz 3 für die Kernzeit und Ab-
satz 4 Sätze 1, 2 und 4 bis 6 für die Randzeit sowie im Fall des
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Satzes 1 Nr. 3 Absatz 4 Sätze 1, 3, 4, 7 und 8 entsprechend.
3Für Personen nach Satz 1 beträgt die Jahreswochenstunden-
pauschale 1 088 Euro. 4Absatz 2 gilt entsprechend.

(7) 1Stichtag für die Ermittlung der Berechnungsgrundlagen
der pauschalierten Finanzhilfe ist der 1. Oktober des jeweili-
gen Kindergartenjahres. 2Abweichend hiervon ist Stichtag der
Tag des Betriebsbeginns einer Kindertagesstätte oder einer
Gruppe in einer Kindertagesstätte, wenn der Betrieb nach dem
Stichtag aufgenommen wird. 3Die pauschalierte Finanzhilfe
ist anteilig um die Monate zu verringern, in denen die Kinder-
tagesstätte oder eine Gruppe nicht für einen vollen Kalender-
monat betrieben wird; vorübergehende Unterbrechungen
bleiben unberücksichtigt.

§ 25

Finanzhilfesatz und ergänzende Regelungen 
für Krippengruppen

(1) 1Der Finanzhilfesatz für eine Krippengruppe beträgt 56 Pro-
zent. 2Der Finanzhilfesatz erhöht sich um 0,1 Prozentpunkte
je Kind, das nach § 6 Abs. 2 Satz 2 der Krippengruppe ange-
hört und vor dem 1. März des Kindergartenjahres das dritte
Lebensjahr vollenden wird, jedoch auf nicht mehr als 58 Pro-
zent. 3Satz 2 findet bei Trägern nach § 23 Abs. 3 Nrn. 2 bis 4
nur Anwendung, wenn diese für die Förderung von Kindern
ab dem ersten Tag des Monats, in dem sie das dritte Lebens-
jahr vollenden, bis zum Ende des Kindergartenjahres keine
Teilnahmebeiträge erheben, für die ein Freistellungsanspruch
nach § 22 Abs. 2 Satz 6 besteht.

(2) 1Eine pauschalierte Finanzhilfe wird auch gewährt für
die Personalausgaben je regelmäßig tätige dritte Kraft nach § 11
Abs. 2 Sätze 2 bis 5. 2Die Höhe der Finanzhilfe berechnet sich
nach dem Finanzhilfesatz von 100 Prozent vervielfacht mit
der Jahreswochenstundenpauschale nach Satz 4 und weiter
vervielfacht mit der Zahl der von der dritten Kraft in der Kern-
zeit regelmäßig zu erbringenden Wochenarbeitsstunden. 3Hin-
zu kommt ein Betrag, der sich berechnet nach dem Finanzhil-
fesatz nach Absatz 1 vervielfacht mit der Jahreswochenstun-
denpauschale nach Satz 4 und weiter vervielfacht mit der
Zahl der der dritten Kraft regelmäßig für die Gruppe gewähr-
ten Stunden Verfügungszeit während einer Woche. 4Die Jah-
reswochenstundenpauschale beträgt 1 088 Euro je dritte Kraft
nach § 11 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 Nrn. 1 und 2 und 603 Euro je
dritte Kraft nach § 11 Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 und Satz 5. 5§ 24
Abs. 2 und 7 gilt entsprechend. 6Für Kräfte nach § 11 Abs. 2
Satz 4 Nr. 3 wird eine Finanzhilfe längstens bis zum 31. Juli
2025 gewährt.

§ 26

Finanzhilfesatz und ergänzende Regelungen 
für Kindergartengruppen

(1) 1Der Finanzhilfesatz für eine Kindergartengruppe beträgt
58 Prozent. 2Satz 1 findet bei Trägern nach § 23 Abs. 3 Nrn. 2
bis 4 nur Anwendung, wenn diese für die Förderung von Kin-
dern ab dem ersten Tag des Monats, in dem sie das dritte Le-
bensjahr vollenden, bis zu ihrer Einschulung keine Teilnah-
mebeiträge erheben, für die ein Freistellungsanspruch nach
§ 22 Abs. 2 Satz 6 besteht; anderenfalls beträgt der Finanzhil-
fesatz nur 20 Prozent.

(2) 1Eine pauschalierte Finanzhilfe wird ab dem 1. August
2027 auch gewährt für die Personalausgaben je regelmäßig tä-
tige dritte Kraft, die im Umfang von mindestens 15 Stunden
wöchentlich während der Kernzeit in einer Kindergartengruppe
mit 19 oder mehr belegten Plätzen tätig ist, wenn die Kernzeit
an fünf Tagen in der Woche mehr als 6 Stunden beträgt.
2Weitere Voraussetzung ist, dass die dritte Kraft

1. pädagogische Fachkraft oder pädagogische Assistenzkraft
nach § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 oder 2 oder 

2. eine Kraft ist, die im Rahmen ihrer zur pädagogischen
Fachkraft qualifizierenden Ausbildung oder ihres zur päd-
agogischen Fachkraft qualifizierenden Studiengangs ein

berufspraktisches Jahr absolviert und die nach Nummer 1
genannten pädagogischen Kräfte auf dem Arbeitsmarkt
nicht zur Verfügung stehen. 

3Pauschalierte Finanzhilfe für Kräfte nach Satz 2 Nr. 2 wird
nicht gewährt, wenn in der Gruppe bereits eine solche Kraft
als zweite Kraft oder eine Spielkreisgruppenleiterin oder ein
Spielkreisgruppenleiter als zweite Kraft nach § 9 Abs. 3 Satz 1
Nr. 5 tätig ist. 4Die Höhe der Finanzhilfe berechnet sich nach
dem Finanzhilfesatz von 100 Prozent vervielfacht mit der Jah-
reswochenstundenpauschale nach Satz 6 und weiter verviel-
facht mit der Zahl der von der dritten Kraft in der Kernzeit
regelmäßig zu erbringenden Wochenarbeitsstunden, höchs-
tens jedoch 20 Wochenarbeitsstunden. 5Hinzu kommt ein Be-
trag, der sich berechnet nach dem Finanzhilfesatz von 58 Pro-
zent vervielfacht mit der Jahreswochenstundenpauschale
nach Satz 6 und der Zahl der der dritten Kraft regelmäßig für
die Gruppe gewährten Stunden Verfügungszeit während einer
Woche. 6Die Jahreswochenstundenpauschale beträgt je dritte
Kraft nach Satz 2 Nr. 1 1 170 Euro und je dritte Kraft nach
Satz 2 Nr. 2 648 Euro. 7Neben der besonderen Finanzhilfe
nach § 30 für eine Kraft, die sich in einer tätigkeitsbegleiten-
den Ausbildung oder in einem tätigkeitsbegleitenden Studi-
um mit dem Ziel der Erlangung eines berufsqualifizierenden
Abschlusses nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2, 6 oder 7 oder Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 befindet, wird für eine dritte Kraft in derselben
Gruppe eine pauschalierte Finanzhilfe nicht gewährt.

§ 27

Finanzhilfesatz und ergänzende 
Regelungen für Hortgruppen

(1) Der Finanzhilfesatz für eine Hortgruppe beträgt 20 Prozent.

(2) Wochenstunden, die auf ein außerunterrichtliches An-
gebot einer Schule entfallen (§ 7 Abs. 4 Satz 2), werden bei der
Berechnung der Höhe der pauschalierten Finanzhilfe nicht
berücksichtigt.

§ 28

Finanzhilfesatz und ergänzende Regelungen 
für altersstufenübergreifende Gruppen

(1) 1Der Finanzhilfesatz für eine altersstufenübergreifende
Gruppe nach § 6 Abs. 1 Halbsatz 2, der ausschließlich Kinder
bis zur Einschulung angehören, beträgt 56 Prozent. 2Der Fi-
nanzhilfesatz erhöht sich um 0,1 Prozentpunkte je Kind, das
vor dem 1. März des jeweiligen Kindergartenjahres das dritte
Lebensjahr vollenden wird, jedoch auf nicht mehr als 58 Pro-
zent. 3Die Sätze 1 und 2 finden bei Trägern nach § 23 Abs. 3
Nrn. 2 bis 4 nur Anwendung, wenn diese für die Förderung
von Kindern ab dem ersten Tag des Monats, in dem sie das
dritte Lebensjahr vollenden, bis zu ihrer Einschulung keine
Teilnahmebeiträge erheben, für die ein Freistellungsanspruch
nach § 22 Abs. 2 Satz 6 besteht; anderenfalls beträgt der Fi-
nanzhilfesatz nur 20 Prozent. 4Der Finanzhilfesatz nach Satz 3
Halbsatz 2 erhöht sich um 2,8 Prozentpunkte je Kind, das am
1. März des jeweiligen Kindergartenjahres das dritte Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben wird, jedoch auf nicht mehr
als 56 Prozent.

(2) 1Der Finanzhilfesatz für eine altersstufenübergreifende
Gruppe nach § 6 Abs. 1 Halbsatz 2, der mindestens ein bereits
eingeschultes Kind und im Übrigen ausschließlich Kinder an-
gehören, die am 1. März des jeweiligen Kindergartenjahres
das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben werden, be-
trägt 20 Prozent. 2Er erhöht sich für jedes noch nicht einge-
schulte Kind um 2,8 Prozentpunkte, jedoch auf nicht mehr als
56 Prozent.

(3) 1Der Finanzhilfesatz für eine altersstufenübergreifende
Gruppe nach § 6 Abs. 1 Halbsatz 2, der mindestens ein bereits
eingeschultes Kind und im Übrigen ausschließlich Kinder an-
gehören, die vor dem 1. März des jeweiligen Kindergartenjahres
das dritte Lebensjahr vollenden werden, beträgt 20 Prozent. 2Er
erhöht sich für jedes noch nicht eingeschulte Kind um 1,9 Pro-
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zentpunkte, jedoch auf nicht mehr als 58 Prozent. 3Satz 2 fin-
det bei Trägern nach § 23 Abs. 3 Nrn. 2 bis 4 nur Anwendung,
wenn diese für die Förderung von Kindern ab dem ersten Tag
des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, bis zu
ihrer Einschulung keine Teilnahmebeiträge erheben, für die
ein Freistellungsanspruch nach § 22 Abs. 2 Satz 6 besteht.

(4) 1Der Finanzhilfesatz für eine altersstufenübergreifende
Gruppe nach § 6 Abs. 1 Halbsatz 2, die nicht unter Absatz 1, 2
oder 3 fällt, beträgt 20 Prozent. 2Er erhöht sich für jedes Kind,
das am 1. März des jeweiligen Kindergartenjahres das dritte
Lebensjahr noch nicht vollendet haben wird, um 2,8 Prozent-
punkte. 3Er erhöht sich außerdem für jedes Kind, das vor dem
1. März des jeweiligen Kindergartenjahres das dritte Lebens-
jahr vollenden wird und noch nicht eingeschult ist, um 1,9 Pro-
zentpunkte. 4Der erhöhte Finanzhilfesatz beträgt in den Fällen
der Sätze 2 und 3 höchstens 58 Prozent. 5Die Sätze 3 und 4
finden bei Trägern nach § 23 Abs. 3 Nrn. 2 bis 4 nur Anwen-
dung, wenn diese für die Förderung von Kindern ab dem er-
sten Tag des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr voll-
enden, bis zu ihrer Einschulung keine Teilnahmebeiträge er-
heben, für die ein Freistellungsanspruch nach § 22 Abs. 2
Satz 6 besteht; anderenfalls beträgt der Finanzhilfesatz höchs-
tens 56 Prozent. 

(5) Für dritte Kräfte in altersstufenübergreifenden Gruppen
nach § 6 Abs. 1 Halbsatz 2, in denen mindestens die Hälfte
der Kinder im Alter von der Vollendung des dritten Lebens-
jahres bis zur Einschulung aufgenommen sind, gilt § 26 Abs. 2
entsprechend.

§ 29

Zusätzliche Finanzhilfe und Zuwendungen 
für besondere Personalausgaben

(1) 1Findet die gemeinsame Förderung von Kindern mit und
ohne Behinderung in dafür genehmigten Gruppen statt, so ge-
währt der überörtliche Träger eine zusätzliche Finanzhilfe,
soweit dies in einer Verordnung nach § 40 Abs. 2 Nr. 7 vorge-
sehen ist. 2Die zusätzliche Finanzhilfe wird nur gewährt,
wenn der örtliche Träger für mindestens zwei Kinder einen
heilpädagogischen Förderbedarf von mindestens zehn Stun-
den wöchentlich je Kind festgestellt hat. 

(2) Der überörtliche Träger kann Zuwendungen nach Maß-
gabe seines Haushalts für Kräfte gewähren, die zusätzlich zu
den in den §§ 10 und 11 mindestens erforderlichen Kräften in
Kindertagesstätten eingesetzt werden, in denen ein hoher An-
teil an Kindern, in deren Familie nicht vorrangig Deutsch ge-
sprochen wird, oder an Kindern aus sozial benachteiligten
Verhältnissen gefördert wird.

§ 30

Besondere Finanzhilfe für Kräfte in Ausbildung

Der überörtliche Träger gewährt den Trägern von Kinderta-
gesstätten je regelmäßig tätiger Kraft, die nicht über einen in
§ 9 Abs. 2 oder 3 genannten staatlich anerkannten pädagogi-
schen Abschluss oder über eine gleichwertige Ausbildung ver-
fügt und 

1. sich in einer tätigkeitsbegleitenden Ausbildung oder in ei-
nem tätigkeitsbegleitenden Studium mit dem Ziel der Er-
langung eines berufsqualifizierenden Abschlusses nach § 9
Abs. 2 Nr. 1, 2, 6 oder 7 oder Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 befindet
und 

2. die in einer Kindergartengruppe oder in einer altersstufen-
übergreifenden Gruppe, in der mindestens die Hälfte der
Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis
zur Einschulung aufgenommen sind, während der Kern-
zeit zusätzlich zu den nach § 11 Abs. 1 erforderlichen
Kräften im Umfang von mindestens 15 Stunden wöchent-
lich tätig ist, 

ab dem 1. August 2023 auf Antrag eine besondere Finanzhilfe
in Höhe von jährlich 20 000 Euro.

§ 31

Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung 
und Sprachförderung

(1) 1Der überörtliche Träger gewährt den örtlichen Trägern
als Ausgleich für die Sicherstellung der alltagsintegrierten
Förderung sprachlicher Kompetenz sowie der Aufgaben der
Kindertagesstätten nach § 4 Abs. 1 und 2 Satz 3 und § 14 je-
weils auf Antrag und bei Vorlage eines geeigneten Sprachför-
derkonzepts, das sie für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich
erstellen (regionales Sprachförderkonzept), eine besondere Fi-
nanzhilfe; für die Gewährung dieser Finanzhilfe gelten Kin-
derspielkreise im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 KiTaG, die Auf-
gaben nach § 3 Abs. 1 und 2 Sätze 3 bis 6 KiTaG wahrneh-
men, als Kindertagesstätte. 2Die örtlichen Träger geben den
übrigen Trägern von Kindertagesstätten Gelegenheit, sich an
der Erstellung des regionalen Sprachförderkonzepts zu beteili-
gen. 3Der überörtliche Träger stellt für die Gewährung der be-
sonderen Finanzhilfe nach Satz 1 landesweit einen Gesamt-
betrag von 32,545 Millionen Euro je Kindergartenjahr zur Ver-
fügung, der auf die einzelnen örtlichen Träger nach Maßgabe
des Absatzes 2 verteilt wird.

(2) 1Der Anteil des jeweiligen örtlichen Trägers an dem in
Absatz 1 Satz 3 festgelegten Gesamtbetrag ergibt sich auf der
Grundlage der nach § 98 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII im vorausge-
gangenen Kindergartenjahr veröffentlichten Statistik jeweils
zur Hälfte

1. aus dem Anteil der Zahl der Gruppen, in denen Kinder bis
zur Einschulung im Zuständigkeitsbereich eines örtlichen
Trägers betreut werden, an der landesweiten Gesamtzahl
der Gruppen, in denen Kinder bis zur Einschulung geför-
dert werden, sowie

2. aus dem Anteil der Zahl der Kinder, in deren Familien vor-
rangig nicht Deutsch gesprochen wird, in Kindertagesstät-
ten im Zuständigkeitsbereich eines örtlichen Trägers an
der landesweiten Gesamtzahl der Kinder in Kindertages-
stätten, in deren Familien vorrangig nicht Deutsch gespro-
chen wird.

2Ist im vorausgegangenen Kindergartenjahr keine Statistik
veröffentlicht worden, so ist der Ermittlung nach Satz 1 die
zuletzt veröffentlichte Statistik zugrunde zu legen. 3Die örtli-
chen Träger haben jeweils mindestens 85 Prozent der ihnen
nach Satz 1 zugewiesenen Mittel zu verwenden, um in Kin-
dertagesstätten zusätzliche Personalausgaben für pädagogi-
sche Kräfte, die über die personelle Mindestausstattung nach
den §§ 10 und 11 hinausgehen, zu finanzieren. 4Es können
höchstens 15 Prozent der nach Satz 1 zugewiesenen Mittel für
Personalausgaben für Fachberatung und die Qualifizierung
der Kräfte in den Kindertagesstätten verwendet werden.
5Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind dem über-
örtlichen Träger zurückzuzahlen.

§ 32

Finanzielle Förderung von Investitionen, 
Modellvorhaben und Fortbildung

(1) Der überörtliche Träger gewährt zu den notwendigen
Ausgaben der Träger von Kindertagesstätten für Neu-, Erwei-
terungs- und Umbauten sowie für die Ausstattung Zuwen-
dungen nach Maßgabe seines Haushalts.

(2) Der überörtliche Träger kann zusätzlich zu der finanziel-
len Förderung nach den §§ 24 bis 31 in den Kindertagesstät-
ten Modellvorhaben nach § 36 durch Zuwendungen nach
Maßgabe seines Haushalts finanziell fördern.

(3) Der überörtliche Träger gewährt Zuwendungen zu den
Ausgaben der Zusammenschlüsse der Träger und der Verbän-
de der freien Wohlfahrtspflege für die Fortbildung der Leitung
der Kindertagesstätte sowie aller Kräfte, die die Kinder fördern,
nach Maßgabe seines Haushalts.
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§ 33

Überprüfung

1Das Landesjugendamt und der Landesrechnungshof sind
befugt,

1. zur Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für
die Gewährung von Finanzhilfe nach den §§ 24 bis 29
Abs. 1 und § 30 Grundstücke sowie Betriebs- und Ge-
schäftsräume der Kindertagesstätten sowie der Träger von
Kindertagesstätten und

2.  zur Überprüfung der zweckentsprechenden Verwendung
der besonderen Finanzhilfe nach § 31 Grundstücke sowie
Betriebs- und Geschäftsräume der Kindertagesstätten und
der Träger von Kindertagesstätten

während der üblichen Öffnungs- oder Betriebs- und Ge-
schäftszeiten zu betreten und dort Prüfungen und Besichti-
gungen vorzunehmen. 2Sie können sich die für die Überprü-
fung nach Satz 1 relevanten Unterlagen vorlegen lassen, in
diese Einsicht nehmen und dazu Auskünfte verlangen; dies
gilt auch für Unterlagen und Auskünfte der örtlichen Träger,
die nicht Träger von Kindertagesstätten sind. 3Das Grundrecht
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des
Grundgesetzes) wird durch Satz 1 eingeschränkt.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Finanzielle Förderung von Kindertagespflege

§ 34

Fördergrundsatz, Voraussetzungen
und Überprüfung

(1) Der überörtliche Träger beteiligt sich

1. an den laufenden Geldleistungen der örtlichen Träger an
die Kindertagespflegepersonen in Form der Gewährung ei-
ner pauschalierten Finanzhilfe (§ 35 Abs. 1 bis 3),

2. an den Ausgaben für die pädagogische Beratung, fachliche
Begleitung und weitere Qualifizierung der Kindertages-
pflegepersonen, die die örtlichen Träger in ihrem Zustän-
digkeitsbereich nach dem Achten Buch des Sozialgesetz-
buchs aufzuwenden haben, in Form von weiterer finan-
zieller Förderung (§ 35 Abs. 4 bis 6) sowie

3. an den Ausgaben für den Erwerb einer Grundqualifikation
nach dem in zweiter Auflage im Klett Kallmeyer Verlag,
30159 Hannover, erschienenen Kompetenzorientierten
Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) im
Umfang von 300 Unterrichtsstunden in Form von weiterer
finanzieller Förderung (§ 35 Abs. 7).

(2) 1Empfänger der finanziellen Förderung des überörtli-
chen Trägers nach Absatz 1 sind die örtlichen Träger. 2Die Ge-
währung erfolgt je Kindergartenjahr.

(3) 1Eine pauschalierte Finanzhilfe nach Absatz 1 Nr. 1 und
weitere finanzielle Förderung nach Absatz 1 Nr. 2 werden nur
gewährt, wenn der örtliche Träger bestätigt, dass die Kinderta-
gespflegeperson 

1. über eine Erlaubnis zur Kindertagespflege nach § 43 SGB
VIII oder bei Förderung eines Kindes im Haushalt der Er-
ziehungsberechtigten über die erforderliche Eignung im
Sinne des § 23 SGB VIII verfügt,

2. die Voraussetzung des § 18 Abs. 1 Satz 1 oder 2 erfüllt und

3. die laufende Geldleistung nach § 23 Abs. 2 und 2 a SGB
VIII erhält. 

2Finanzhilfe und weitere finanzielle Förderung nach Satz 1
werden zudem nur gewährt, wenn der örtliche Träger erklärt,
dass die nach § 23 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII für Ausfallzeiten der
Kindertagespflegeperson sicherzustellende Betreuung gleicher-
maßen geeignet ist. 3Die Bestätigung der zu erfüllenden Vor-
aussetzungen bezieht sich auf den 1. März des vorange-
gangenen Kindergartenjahres.

(4) Nicht gefördert wird Kindertagespflege, die als Maßnah-
me zur Hilfe zur Erziehung gewährt wird.

(5) Finanzielle Förderung nach Absatz 1 wird nicht ge-
währt, soweit auf Grundlage bundesrechtlicher Regelungen
oder auf Grundlage von Rechtsakten der Europäischen Union
dem örtlichen Träger Ausgaben für denselben Zweck finan-
ziert werden.

(6) Das Landesjugendamt und der Landesrechnungshof kön-
nen sich von den örtlichen Trägern die für die Überprüfung
des Vorliegens der Voraussetzungen für die Gewährung der fi-
nanziellen Förderung von Kindertagespflege relevanten Un-
terlagen vorlegen lassen, in diese Einsicht nehmen und dazu
Auskünfte verlangen. 

(7) Der überörtliche Träger kann zusätzlich zu der finanziel-
len Förderung nach Absatz 1 Modellvorhaben in der Kinderta-
gespflege nach § 36 durch Zuwendungen nach Maßgabe
seines Haushalts finanziell fördern.

§ 35

Art, Umfang und Höhe der pauschalierten Finanzhilfe 
und der weiteren finanziellen Förderung

(1) Der überörtliche Träger gewährt dem örtlichen Träger für
Kindertagespflegepersonen in seinem Zuständigkeitsbereich

1. mit einer Qualifikation nach § 9 Abs. 2 Satz 1 oder einer
hierzu gleichwertigen Qualifikation nach § 18 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3,

2. mit einer Qualifikation nach § 9 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 3
oder einer hierzu gleichwertigen Qualifikation nach § 18
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,

3. mit einer durch das Fachministerium anerkannten Qualifi-
kation von insgesamt 560 Unterrichtsstunden oder

4. mit einer Qualifikation nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder
einer hierzu gleichwertigen Qualifikation nach § 18 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 

eine pauschalierte Finanzhilfe für Ausgaben der laufenden
Geldleistung. 

(2) 1Die pauschalierte Finanzhilfe ist gesondert für jeweils
diejenige Gruppe von Kindertagespflegepersonen zu berech-
nen, die über eine Qualifikation nach der jeweils gleichen
Nummer des Absatzes 1 Nrn. 1 bis 4 verfügt, und beträgt für
jede gesondert zu berechnende Gruppe von Kindertagespfle-
gepersonen

2Dabei sind für „JWP“ die jeweilige Jahreswochenstundenpau-
schale nach Absatz 3, für „GU3“ die geleisteten Gesamtbetreu-
ungsstunden aller Kindertagespflegepersonen im Zuständig-
keitsbereich des jeweiligen örtlichen Trägers für die Betreu-
ung von fremden Kindern bis zur Vollendung des dritten Le-
bensjahres während eines Kindergartenjahres und für „GÜ3“
die geleisteten Gesamtbetreuungsstunden aller Kindertages-
pflegepersonen im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen örtli-
chen Trägers für die Betreuung von fremden Kindern von der
Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung
während eines Kindergartenjahres einzusetzen. 3Für „X % AQua“
ist der prozentuale Anteil jeder nach Satz 1 gesondert zu be-
rechnenden Gruppe von Kindertagespflegepersonen an allen
Kindertagespflegepersonen im Zuständigkeitsbereich des je-
weiligen örtlichen Trägers einzusetzen.

(3) Die Jahreswochenstundenpauschale beträgt für eine
Kindertagespflegeperson mit einer Qualifikation nach

+
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1.  Absatz 1 Nr. 1 1 267 Euro,

2.  Absatz 1 Nr. 2 1 088 Euro,

3.  Absatz 1 Nr. 3 709 Euro und

4.  Absatz 1 Nr. 4 603 Euro.

(4) 1Der überörtliche Träger gewährt dem örtlichen Träger
für die pädagogische Beratung und fachliche Begleitung der
Kindertagespflegepersonen eine finanzielle Förderung in
Höhe von bis zu 500 Euro jährlich je Kindertagespflegeperson,
höchstens jedoch in Höhe von 50 Prozent der entsprechenden
Ausgaben, die beim örtlichen Träger entstehen. 2Voraussetzung
für die Gewährung ist, dass die pädagogische Beratung und
fachliche Begleitung von einer pädagogischen Fachkraft nach
§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 mit mindestens zweijähriger Be-
rufserfahrung in der Arbeit mit Kindern wahrgenommen wird.

(5) 1Der überörtliche Träger gewährt dem örtlichen Träger
für die Sicherstellung der Fortbildung der Kindertagespflegeper-
sonen eine finanzielle Förderung in Höhe von bis zu 100 Euro
jährlich je Kindertagespflegeperson, höchstens jedoch in Höhe
von 50 Prozent der entsprechenden Ausgaben, die beim örtli-
chen Träger entstehen. 2Voraussetzung für die Gewährung ist,
dass die Kindertagespflegeperson an mindestens 24 Unter-
richtsstunden im Kindergartenjahr an fachlichen Fortbildungs-
veranstaltungen nach Maßgabe einer Verordnung nach § 40
Abs. 1 Nr. 5 teilnimmt.

(6) 1Der überörtliche Träger gewährt dem örtlichen Träger
für die Ausgaben zur Sicherstellung der Weiterqualifizierung
von Kindertagespflegepersonen eine finanzielle Förderung in
Höhe von bis zu 300 Euro jährlich je Kindertagespflegeperson,
höchstens jedoch in Höhe von 90 Prozent der entsprechenden
Ausgaben, die beim örtlichen Träger entstehen. 2Vorausset-
zung für die Gewährung ist, dass es sich um eine vom Fachmi-
nisterium anerkannte Weiterqualifizierung von bis zu 400 Un-
terrichtsstunden handelt.

(7) 1Der überörtliche Träger gewährt dem örtlichen Träger
für die Grundqualifikation von Kindertagespflegepersonen nach
dem QHB im Umfang von 300 Unterrichtsstunden je ange-
hende Kindertagespflegeperson eine finanzielle Förderung in
Höhe von 90 Prozent der Ausgaben, die hierfür beim örtlichen
Träger entstehen, höchstens jedoch in Höhe von 4 000 Euro.
2Voraussetzung für die Gewährung ist, dass die Grundqualifi-
kation von einem Bildungsträger durchgeführt wird, der über
das im Auftrag des Fachministeriums vergebene „Gütesiegel
für Qualifizierungsmaßnahmen in der frühkindlichen Bildung“
verfügt.

S e c h s t e r  T e i l

Schlussvorschriften

§ 36

Modellvorhaben

1Zur Erprobung neuer sowie zur Überprüfung und Fortent-
wicklung vorhandener pädagogischer und organisatorischer
Konzeptionen und Methoden können in bestimmten Kinder-
tagesstätten und mit bestimmten Kindertagespflegepersonen
Modellvorhaben durchgeführt werden. 2Das Fachministerium
kann dazu Ausnahmen zulassen von den §§ 2 bis 16 sowie
von Regelungen, die zu diesen Vorschriften in einer Verord-
nung nach § 40 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 und Abs. 2 Nrn. 3 bis 5 ge-
troffen werden.

§ 37

Übergangsregelungen für Kinderspielkreise

(1) Soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt, sind auf Kinderspielkreise im Sinne des § 1 Abs. 2
Nr. 3 KiTaG, die am 31. Juli 2021 über eine Erlaubnis als Kin-
derspielkreis nach § 45 SGB VIII verfügen, bis zur Erteilung
einer Erlaubnis für den Betrieb einer Tageseinrichtung nach
§ 45 SGB VIII, die die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 2 dieses

Gesetzes erfüllt, nur § 1 Abs. 2 Nr. 3, die §§ 2, 3 Abs. 1 bis 6,
§ 11 Abs. 1 sowie die §§ 14 und 20 KiTaG anzuwenden.

(2) 1Der überörtliche Träger beteiligt sich nach Maßgabe ei-
ner Verordnung nach § 40 Abs. 1 Nr. 13 durch die Gewährung
einer pauschalierten Finanzhilfe an den Personalausgaben der
Träger von Kinderspielkreisen nach Absatz 1 für die Kräfte,
die als Gruppenleitung in einem Kinderspielkreis regelmäßig
tätig sind. 2Für diese Finanzhilfe gelten § 23 Abs. 2 bis 4 Nr. 1,
Nr. 2 Buchst. b und Abs. 6 sowie § 33 Satz 1 Nr. 1 entspre-
chend.

(3) Wird der Anspruch eines Kindes auf Förderung gemäß
§ 20 Abs. 1 Satz 2 in einem Kinderspielkreis erfüllt, so gilt
§ 22 Abs. 2 für den Fall entsprechend, dass eine pauschalierte
Finanzhilfe nach Absatz 2 gewährt wird. 

§ 38

Übergangsregelung für Kleine Kindertagesstätten

Für Kleine Kindertagesstätten im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2
KiTaG, die am 31. Juli 2021 über eine Erlaubnis als Kleine
Kindertagesstätte nach § 45 SGB VIII verfügen, gilt dieses Ge-
setz ungeachtet der Größe der Kleingruppe, soweit nicht
durch eine Verordnung nach § 40 Abs. 1 Nr. 14 etwas anderes
bestimmt ist.

§ 39

Übergangsregelungen für die Kindertagespflege

(1) § 18 Abs. 5 findet auf Kindertagespflegepersonen, die am
31. Juli 2021 über eine Erlaubnis nach § 43 Abs. 1 SGB VIII
verfügen, bis zum Ablauf des 31. Juli 2024 keine Anwendung.

(2) § 19 Abs. 1 findet auf eine am 31. Juli 2021 bestehende
Zusammenarbeit von Kindertagespflegepersonen bis zum Ab-
lauf des 31. Juli 2024 keine Anwendung.

§ 40

Verordnungsermächtigungen

(1) Die Landesregierung regelt durch Verordnung

1. Näheres zu Art und Anzahl der für den Betrieb von Kin-
dertagesstätten erforderlichen Räume, zu deren Mindest-
größe sowie zur Mindestgröße der Außenflächen nach § 5
Abs. 1 und 2 und zu weiteren Anforderungen an diese,

2. weitere Anforderungen an Kindergartengruppen, in de-
nen Kinder ausschließlich auf einer Außenfläche gefördert
werden, wobei von den §§ 7 und 11 Abs. 1 abgewichen
werden kann,

3. die Höchstzahl an Plätzen in einer Gruppe einer Kinder-
tagesstätte,

4. die Voraussetzungen für die Übertragung der Leitung
mehrerer Kindertagesstätten (§ 10 Abs. 1 Satz 4),

5. Näheres zu der Qualifikation nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
sowie zu der Fortbildung nach § 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3,

6. Näheres zu der Feststellung nach § 21 Abs. 1 bis 3 und zu
der Mitteilung nach § 21 Abs. 4,

7. das Antrags- und Zahlungsverfahren für die Finanzhilfe
nach den §§ 24 bis 28, 30 und 31 sowie, welche Angaben
der Finanzhilfeempfänger in diesen Verfahren erforder-
lich sind, welche Änderungen im Betrieb einer Kinder-
tagesstätte, die für die Gewährung von Finanzhilfe von
Bedeutung sind, von den Finanzhilfeempfängern anzu-
zeigen sind und wie die zweckentsprechende Verwen-
dung im Sinne des § 31 Abs. 2 Satz 5 nachzuweisen ist,

8. Anforderungen, die das regionale Sprachförderkonzept
nach § 31 Abs. 1 Satz 1 insbesondere in Bezug auf seine
fachliche Geeignetheit und in Bezug auf Regelungen zur
Verteilung der besonderen Finanzhilfe auf die einzelnen
Träger erfüllen muss,
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9. das Nähere zum Verfahren der Beteiligung der übrigen
Träger nach § 31 Abs. 1 Satz 2 bei der Erstellung des re-
gionalen Sprachförderkonzepts,

10. für die Verteilung des zugewiesenen Betrags nach § 31
Abs. 2 Satz 3 Anforderungen an die Qualifikation der zu-
sätzlichen Kräfte in den Kindertagesstätten und den Kin-
derspielkreisen sowie für die Verteilung des zugewiese-
nen Betrags nach § 31 Abs. 2 Satz 4 Anforderungen an
die Qualifikation der Kräfte für die Fachberatung und die
Qualifizierung der Kräfte in den Kindertagesstätten und
den Kinderspielkreisen, 

11. das Antrags- und Zahlungsverfahren für die finanzielle
Förderung nach § 34 Abs. 1 bis 6 und § 35 und welche
Angaben der örtlichen Träger in diesen Verfahren erfor-
derlich sind, welche Änderungen, die für die Gewährung
der finanziellen Förderung von Bedeutung sind, bezüg-
lich der Zahl und des Alters der durch eine Kinderta-
gespflegeperson betreuten Kinder vom örtlichen Träger
anzuzeigen sind und welcher Stichtag für die finanzielle
Förderung nach § 35 Abs. 4 bis 6 gelten soll sowie Ab-
schlagszahlungen für die finanzielle Förderung nach § 35
im Kindergartenjahr 2021/2022, 

12. Inhalte und Ziele einer Weiterqualifizierung nach § 35
Abs. 6,

13. das Nähere zur pauschalierten Finanzhilfe nach § 37 Abs. 2
entsprechend der Berechnung in § 24, das Antrags- und
Zahlungsverfahren hierzu sowie welche Angaben der Fi-
nanzhilfeempfänger in diesem Verfahren erforderlich sind,
welche Änderungen im Betrieb des Kinderspielkreises,
die für die Gewährung von Finanzhilfe von Bedeutung sind,
von den Finanzhilfeempfängern anzuzeigen sind, 

14. für Kleine Kindertagesstätten im Sinne des § 38 die
Höchstzahl an Plätzen in einer Gruppe und Abweichun-
gen von den §§ 10, 11 und 12, um den Besonderheiten,
die mit der geringen Größe Kleiner Kindertagestätten ein-
hergehen, Rechnung zu tragen.

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung auch regeln

1. die Voraussetzungen für den Betrieb einer Kindertages-
stätte mit mehreren Standorten und eine dabei mögliche Ab-
weichung von den Anforderungen des § 5 Abs. 2,

2. Näheres zur Berechnung des zeitlichen Mindestumfangs
der Förderung von Kindern in Hortgruppen und zur Ko-
operation zwischen Kindertagesstätte und Schule nach § 1
Abs. 2 Satz 2 und § 7 Abs. 4 Satz 2,

3. weitere Voraussetzungen für die Betrauung anderer geeig-
neter Personen mit der Wahrnehmung von Aufsichts-
pflichten nach § 11 Abs. 6 Satz 1 sowie die Verpflichtung
der Leitung der Kindertagesstätte zur Dokumentation der
Betrauung einer anderen geeigneten Person,

4. für die gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne
Behinderung nach § 4 Abs. 7 Satz 1 die Zusammensetzung
der Gruppe sowie Abweichungen von den §§ 7 und 10 bis 12,

5. Näheres zu der fachlichen Beratung und der Fortbildung
nach § 13,

6. die Zugrundelegung einer jährlich um 1,5 Prozent gegen-
über dem jeweiligen Vorjahr erhöhte Jahreswochenstun-

denpauschale ab dem Beginn des Kindergartenjahres
2022/2023 für die finanzielle Förderung nach den §§ 24
bis 28, 35 und 37 Abs. 2 und

7. die Gewährung einer zusätzlichen Finanzhilfe nach § 29
Abs. 1, deren Berechnung sowie das Verfahren hierzu.

§ 41

Revisionsklausel

1Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen dieses
Gesetzes bis zum 31. Juli 2026. 2Dabei soll auch ein geeigneter
Zeitpunkt für die verbindliche Einführung einer dritten Kraft
in Kindergartengruppen sowie in altersstufenübergreifenden
Gruppen, in denen mindestens die Hälfte der Kinder im Alter
von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschu-
lung aufgenommen sind, geprüft werden. 3Die Landesregierung
überprüft zudem die Auswirkungen der in § 31 getroffenen
Regelungen zur Sprachbildung und Sprachförderung bis zum
31. Dezember 2022.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs

und zur Niedersächsischen Kinder- 
und Jugendkommission

Der Fünfte Abschnitt des Niedersächsischen Gesetzes zur
Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur
Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission vom 5. Fe-
bruar 1993 (Nds. GVBl. S. 45), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBl. S. 113), wird ge-
strichen.

Artikel 3

Aufhebung von Vorschriften

Es werden aufgehoben

1. das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in
der Fassung vom 7. Februar 2002 (Nds. GVBl. S. 57), zuletzt
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 10. Dezember
2020 (Nds. GVBl. S. 477),

2. die Verordnung über Mindestanforderungen an Kinderta-
gesstätten vom 28. Juni 2002 (Nds. GVBl. S. 323), geändert
durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. November 2004
(Nds. GVBl. S. 457), und

3. die Verordnung über Mindestanforderungen an besondere
Tageseinrichtungen für Kinder sowie über die Durchfüh-
rung der Finanzhilfe vom 16. Juli 2002 (Nds. GVBl. S. 353),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juli 2019
(Nds. GVBl. S. 215).

Artikel 4

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. August 2021 in Kraft. 2Abwei-
chend von Satz 1 tritt Artikel 1 § 40 am Tag nach der Verkün-
dung dieses Gesetzes in Kraft.

Hannover, den 7. Juli 2021

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Änderung nachrichtendienstlicher

Bestimmungen

Vom 7. Juli 2021

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen 
Verfassungsschutzgesetzes

Das Niedersächsische Verfassungsschutzgesetz vom 15. Sep-
tember 2016 (Nds. GVBl. S. 194), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 § 1 des Gesetzes vom 20. Mai 2019 (Nds. GVBl. S. 88),
wird wie folgt geändert:

1. In § 9 Satz 2 wird das Wort „Betroffene“ durch die Worte
„betroffene Personen“ ersetzt.

2. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Betroffenen“ durch die
Worte „betroffenen Personen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Halbsatz 1 wird das Wort „genutzt“ durch
das Wort „verwendet“ ersetzt.

b) In Absatz 3 wird das Wort „Nutzung“ durch das Wort
„Verwendung“ ersetzt.

  3. In § 12 Abs. 2 Sätze 1 und 3 und Abs. 3 wird jeweils das
Wort „Betroffenen“ durch die Worte „betroffenen Perso-
nen“ ersetzt.

  4. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Absätze 2 bis 4.

c) Im neuen Absatz 2 wird im einleitenden Satzteil nach
dem Wort „von“ das Wort „personenbezogenen“ ein-
gefügt und die Angabe „16. Lebensjahr“ wird durch die
Worte „14. Lebensjahr, aber noch nicht das 16. Le-
bensjahr“ ersetzt.

d) Im neuen Absatz 3 wird Satz 3 gestrichen. 

e) Im neuen Absatz 4 wird die Angabe „bis 4“ durch die
Angabe „bis 3“ ersetzt. 

  5. § 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird das Wort „Betroffenen“ durch
die Worte „betroffenen Personen“ ersetzt.

bb) In Nummer 3 werden die Worte „der oder des Be-
troffenen oder Dritten“ durch die Worte „der be-
troffenen Person oder der oder des Dritten“ er-
setzt und nach dem Wort „zugängliche“ wird das
Wort „personenbezogene“ eingefügt.

b) In Satz 2 wird nach dem Wort „erhobenen“ das Wort
„personenbezogenen“ eingefügt.

  6. In § 15 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 wird das Wort „Betroffe-
nen“ durch die Worte „betroffenen Personen“ ersetzt.

  7. § 16 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Eine Vertrauensperson darf dauerhaft nur gegen
ein Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt in Anspruch ge-
nommen werden, das auf die Anwendung oder Vorberei-
tung von Gewalt gerichtet ist oder aus anderen Gründen
erhebliche Bedeutung hat. 2Wenn die erhebliche Bedeu-
tung eines Beobachtungs- oder Verdachtsobjekts noch nicht
festgestellt werden kann und zu dessen Beobachtung und
Aufklärung andere nachrichtendienstliche Mittel nicht
denselben Erfolg versprechen, darf abweichend von Satz 1
eine Vertrauensperson vorübergehend gegen dieses Beob-
achtungs- oder Verdachtsobjekt in Anspruch genommen
werden.“

  8. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt:

„3Die Erteilung einer Auskunft zu Bestandsdaten
darf im Einzelfall auch angeordnet werden, wenn
durch die Erteilung der Auskunft die zur planmä-
ßigen Beobachtung und Aufklärung eines Beob-
achtungs- oder Verdachtsobjekts oder zur Erfül-
lung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforder-
lichen Vertrauenspersonen, sonstigen geheimen
Informantinnen und Informanten, überworbenen
Agentinnen und Agenten sowie Gewährsperso-
nen gewonnen oder überprüft werden können und
tatsächliche Anhaltspunkte für eine schwerwie-
gende Gefahr für ein in § 3 Abs. 1 genanntes
Schutzgut vorliegen.“

bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden Sätze 4 und 5.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt:

„3Die Erteilung einer Auskunft zu einfachen Be-
standsdaten darf im Einzelfall auch angeordnet
werden, wenn dadurch die zur planmäßigen Be-
obachtung und Aufklärung eines Beobachtungs-
oder Verdachtsobjekts oder zur Erfüllung der
Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlichen Ver-
trauenspersonen, sonstigen geheimen Informan-
tinnen und Informanten, überworbenen Agentin-
nen und Agenten sowie Gewährspersonen ge-
wonnen oder überprüft werden können.“

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

c) In Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe „Satz 3“
durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.

d) Es wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt:

„(4) Die Verfassungsschutzbehörde kann unter den
Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 2 Halbsatz 1 und
Satz 3 das Bundesamt für Steuern um Abrufe aus dem
gemäß § 24 c Abs. 1 des Kreditwesengesetzes zu füh-
renden Dateisystem ersuchen (Kontostammdatenab-
frage).“

e) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 5 bis 7.

f) Im neuen Absatz 6 werden nach der Angabe „bis 3“
die Worte „sowie Ersuchen nach Absatz 4“ eingefügt und
das Wort „Betroffenen“ wird durch die Worte „betrof-
fenen Personen“ ersetzt.

g) Im neuen Absatz 7 Satz 1 werden die Worte „Betroffene
oder den Betroffenen“ durch die Worte „betroffene Per-
son“ ersetzt.

  9. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden am Ende die Worte „sowie für
Ersuchen nach § 20 Abs. 4“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte „oder der Vertreterin
oder dem Vertreter angeordnet“ durch die Worte
„angeordnet, im Vertretungsfall von der Vertrete-
rin oder dem Vertreter“ ersetzt.

cc) Satz 4 wird gestrichen.

dd) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4 und wie folgt ge-
ändert: 

Die Angabe „bis 4“ wird durch die Angabe „bis 3“
ersetzt. 
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b) In Absatz 3 Satz 2 werden am Ende die Worte „und
für Ersuchen nach § 20 Abs. 4“ eingefügt.

c) In Absatz 4 Satz 4 Halbsatz 1 wird das Wort „genutzt“
durch das Wort „verwendet“ ersetzt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „in denen“ durch die
Worte „gegen die“ ersetzt.

bb) In Satz 7 werden die Worte „in dem betroffenen“
durch die Worte „gegen das betroffene“ ersetzt.

10. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Betroffene“ durch
die Worte „betroffene Personen“ ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In den Sätzen 1 und 3 Halbsatz 1 wird jeweils das
Wort „Betroffenen“ durch die Worte „betroffenen
Personen“ ersetzt.

bb) In Satz 5 wird nach dem Wort „weitere“ das Wort
„personenbezogene“ eingefügt.

c) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 wird nach dem Wort „der“ das
Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

11. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden am Ende die Worte „und
durch technische und organisatorische Maßnahmen
Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen
Personen vermieden werden können“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „die“ das Wort
„personenbezogenen“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „solche“ das
Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

c) In Absatz 4 wird nach den Worten „wenn die“ das
Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

d) In Absatz 6 wird nach dem Wort „übermittelten“ das
Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

12. In § 24 Abs. 4 Satz 2 wird nach dem Wort „enthaltenen“
das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

13. In § 25 Abs. 2 Satz 5 wird nach dem Wort „übermittelten“
das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

14. Die Überschrift des Dritten Kapitels im Zweiten Teil er-
hält folgende Fassung:

„Speicherung, Veränderung, 
Verwendung, Löschung“.

15. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Nutzung“ durch das
Wort „Verwendung“ ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Im einleitenden Satzteil wird das Wort „nut-
zen“ durch das Wort „verwenden“ ersetzt.

bbb) In Nummer 3 wird das Wort „Nutzung“
durch das Wort „Verwendung“ ersetzt.

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„3Sind mit personenbezogenen Daten, die nach
Satz 1 gespeichert, verändert und verwendet wer-
den dürfen, weitere personenbezogene Daten von
betroffenen Personen oder von Dritten so verbun-
den, dass sie nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand getrennt werden können, so dür-
fen sie gemeinsam mit den personenbezogenen
Daten nach Satz 1 gespeichert werden; sie sind
nach Maßgabe des § 28 Abs. 3 in ihrer Verarbei-
tung einzuschränken.“

c) In Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „gekennzeich-
neten“ das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Die Verfassungsschutzbehörde darf die personen-
bezogenen Daten, von denen sie durch Übermitt-
lung nach § 25 rechtmäßig Kenntnis erlangt hat,
nur speichern, verändern und verwenden, wenn
dies zu einem Zweck erforderlich ist, zu dem sie
die übermittelnde Behörde gemäß § 23 um Über-
mittlung dieser personenbezogenen Daten hätte
ersuchen dürfen, und wenn eine der in Absatz 1
Satz 1 Nrn. 1 bis 4 genannten Voraussetzungen
erfüllt ist.“

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „gekennzeichne-
ten“ das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

e) In Absatz 4 wird die Angabe „Abs. 4“ durch die Angabe
„Abs. 3“ ersetzt.

16. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Nutzung“ durch das
Wort „Verwendung“ ersetzt.

b) In Satz 1 wird das Wort „Nutzung“ durch das Wort
„Verwendung“ ersetzt und nach dem Wort „gespei-
cherten“ sowie nach den Worten „wenn die“ wird je-
weils das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

c) In Satz 2 wird nach dem Wort „gespeicherten“ das
Wort „personenbezogenen“ eingefügt und das Wort „ge-
nutzt“ wird durch das Wort „verwendet“ ersetzt.

17. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Sperrung“ durch
die Worte „Einschränkung der Verarbeitung“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 1 wird nach den Worten
„Richtigkeit von“ das Wort „personenbezogenen“ ein-
gefügt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Halbsatz 2 werden die Worte „Daten
sind zu sperren“ durch die Worte „personenbezo-
genen Daten sind nach Maßgabe des Absatzes 3
in ihrer Verarbeitung einzuschränken“ ersetzt.

bb) Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden durch die fol-
genden neuen Sätze 4 und 5 ersetzt:

„4Sind personenbezogene Daten in Akten gespei-
chert, so ist die Löschung nach Satz 1 Nr. 2 erst
durchzuführen, wenn die gesamte Akte nach
Maßgabe der entsprechenden Rechts- oder Ver-
waltungsvorschriften zur Aufgabenerfüllung nicht
mehr erforderlich ist. 5Werden durch die weitere
Speicherung von personenbezogenen Daten nach
Satz 4 schutzwürdige Interessen der betroffenen
Person erheblich beeinträchtigt, so sind diese per-
sonenbezogenen Daten nach Maßgabe des Absat-
zes 3 in ihrer Verarbeitung einzuschränken.“

d) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:

„(3) 1In ihrer Verarbeitung eingeschränkte personen-
bezogene Daten sind mit einem Vermerk über die Ein-
schränkung der Verarbeitung zu versehen. 2Im Fall
einer automatisierten Verarbeitung ist die Einschrän-
kung der Verarbeitung durch zusätzliche technische
Maßnahmen zu gewährleisten. 3In ihrer Verarbeitung
eingeschränkte personenbezogene Daten darf die Ver-
fassungsschutzbehörde nur in behördlichen und ge-
richtlichen Verfahren, mit denen eine Person ein schutz-
würdiges Interesse nach Absatz 2 verfolgt, oder mit
Einwilligung der betroffenen Person verändern, ver-
wenden oder übermitteln.“

e) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden Absätze 4 bis 7.

f) Im neuen Absatz 4 Satz 1 werden das Wort „drei“
durch das Wort „fünf“ und die Worte „zu sperren“ durch
die Worte „nach Maßgabe des Absatzes 3 in ihrer Ver-
arbeitung einzuschränken“ ersetzt.
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g) Im neuen Absatz 5 werden die Worte „zu sperren“
durch die Worte „nach Maßgabe des Absatzes 3 in ih-
rer Verarbeitung einzuschränken“ ersetzt.

h) Im neuen Absatz 6 Satz 2 wird nach dem Wort „ent-
haltenen“ das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

18. § 29 wird gestrichen.

19. § 30 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Betroffene“ durch
die Worte „betroffene Personen“ ersetzt.

b) Absatz 1 Sätze 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„1Die Verfassungsschutzbehörde erteilt betroffenen
Personen auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die
zu ihrer Person gespeicherten Daten, soweit hierzu
auf einen konkreten Sachverhalt hingewiesen und ein
besonderes Interesse an der Auskunft dargelegt wird.
2Über personenbezogene Daten aus Akten, die nicht
zu den betroffenen Personen geführt werden, wird Aus-
kunft nur erteilt, soweit die personenbezogenen Daten,
namentlich aufgrund von Angaben der betroffenen
Personen, mit angemessenem Aufwand auffindbar sind.“

c) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 wird vor dem Wort „Daten“
das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

d) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Die Auskunftsverpflichtung erstreckt sich nicht
auf die Herkunft der Daten und die Empfänger der
Übermittlung.“

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt ge-
ändert:

In den Sätzen 5 und 6 werden jeweils nach dem Wort
„Landesbeauftragten“ die Worte „für den Datenschutz“
eingefügt.

20. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 100 c“ durch die An-
gabe „§ 100 b“ ersetzt.

bb) Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe a wird die Angabe „Nr. 14“
durch die Angabe „Nr. 15“ ersetzt. 

bbb) In Buchstabe b wird die Angabe „und 89 a“
durch ein Komma und die Angabe „89 a
und 89 c Abs. 1 bis 4“ ersetzt.

ccc) Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c) der Bildung einer kriminellen Vereini-
gung nach § 129 Abs. 1 in Verbindung
mit Abs. 5 Satz 3 StGB sowie die Bil-
dung und Unterstützung einer terroris-
tischen Vereinigung nach § 129 a Abs. 1,
2, 4 und 5 Satz 1 StGB, jeweils auch in
Verbindung mit § 129 b Abs. 1 StGB,“.

cc) Satz 5 erhält folgende Fassung: 

„5Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den
Sätzen 1 bis 4 übermittelt werden dürfen, weitere
personenbezogene Daten der betroffenen Person
oder von Dritten so verbunden, dass eine Tren-
nung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand möglich ist, so dürfen auch diese perso-
nenbezogenen Daten übermittelt werden; sie sind
nach Maßgabe des § 28 Abs. 3 in ihrer Verarbei-
tung einzuschränken.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „übermittelnden“
das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird nach den Worten „Kennzeichnung
der“ das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In den Sätzen 1, 2 und 3 wird jeweils nach dem
Wort „übermittelten“ das Wort „personenbezoge-
nen“ eingefügt.

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „genannten“ das
Wort „personenbezogenen“ eingefügt und das Wort
„Nutzung“ wird durch das Wort „Verwendung“
ersetzt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 Halbsatz 1 wird nach dem Wort „die“
das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „solche“ das Wort
„personenbezogenen“ eingefügt.

21. § 32 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 wird jeweils nach
den Worten „Behörde die“ das Wort „personenbezoge-
nen“ eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „Betroffenen“ durch
die Worte „betroffenen Personen“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird nach dem Wort „enthaltenen“ das
Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

bb) In Satz 5 wird nach dem Wort „übermittelten“
das Wort „personenbezogenen“ eingefügt.

cc) In Satz 6 wird nach dem Wort „der“ das Wort
„personenbezogenen“ eingefügt.

22. Nach § 32 wird der folgende § 32 a eingefügt:

„§ 32 a

Übermittlung personenbezogener Daten 
für Angebote zum Ausstieg

1Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene
Daten 

1. an Polizeibehörden des Landes in entsprechender An-
wendung des § 31 Abs. 1 Sätze 5 und 6 sowie Abs. 2
bis 4 und 6,

2. an sonstige inländische Behörden in entsprechender
Anwendung des § 32 Abs. 1 Sätze 4 bis 6 und 

3. an in der Präventionsarbeit bewährte Stellen außerhalb
des öffentlichen Bereichs in entsprechender Anwen-
dung des § 32 Abs. 4 Sätze 2 bis 7 

übermitteln, soweit die empfangende Behörde oder Stelle
die personenbezogenen Daten für Angebote zum Ausstieg
aus Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 benö-
tigt. 2Satz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die mit
nachrichtendienstlichen Mitteln oder besonderen Aus-
kunftsverlangen erhoben wurden, welche der Mitteilungs-
pflicht nach § 22 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 unterliegen.“

23. § 33 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Betroffenen“ durch
die Worte „betroffenen Personen“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird nach der Angabe „§ 6“ die An-
gabe „Abs. 2“ eingefügt.

24. Nach § 33 wird das folgende Sechste Kapitel eingefügt:

„S e c h s t e s  K a p i t e l

Unabhängige Datenschutzkontrolle, 
Anwendung des Niedersächsischen 

Datenschutzgesetzes

§ 33 a

Unabhängige Datenschutzkontrolle

(1) 1Die oder der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz kontrolliert bei der Verfassungsschutzbehörde die
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Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über die Verar-
beitung personenbezogener Daten (Datenschutzvorschrif-
ten). 2Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die mit
nachrichtendienstlichen Mitteln oder besonderen Aus-
kunftsverlangen erhoben wurden, die der Mitteilungs-
pflicht nach § 22 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 unterliegen, kon-
trolliert sie oder er im Abstand von höchstens zwei Jah-
ren. 3§ 57 Abs. 2 Nrn. 1 bis 9 NDSG gilt entsprechend.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde ist verpflichtet, die
Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den
Datenschutz bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben
zu unterstützen. 2Dabei ist insbesondere

1. Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen,
insbesondere in die gespeicherten personenbezoge-
nen Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme,
zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Daten-
schutzkontrolle stehen,

2. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren.
3Soweit im Einzelfall die Sicherheit des Bundes oder eines
Landes gefährdet würde, dürfen die Rechte nach Satz 2
nur von der oder dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz oder im Vertretungsfall von der Vertreterin oder
dem Vertreter persönlich ausgeübt werden.

(3) 1Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass eine beabsich-
tigte Verarbeitung personenbezogener Daten gegen eine
Datenschutzvorschrift verstößt, so kann die oder der Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz die Verfassungsschutz-
behörde vor einer solchen Datenverarbeitung warnen.
2Stellt die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
im laufenden Betrieb einer Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten einen Verstoß der Verfassungsschutzbehörde
gegen eine Datenschutzvorschrift fest, so kann sie oder er 

1. den Verstoß gegenüber der Verfassungsschutzbehörde
mit der Aufforderung beanstanden, innerhalb einer
bestimmten Frist Stellung zu nehmen, und 

2. den Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungs-
schutzes darüber unterrichten.

(4) Wenn der jährliche Tätigkeitsbericht der oder des
Landesbeauftragten für den Datenschutz die Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch die Verfassungs-
schutzbehörde berührt, nimmt die Landesregierung auch
dazu innerhalb von sechs Monaten gegenüber dem Land-
tag Stellung.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch andere Stellen
auf der Grundlage von Vorschriften dieses Gesetzes, wenn
die Verarbeitung der Erfüllung der Aufgaben nach § 3
dient.

§ 33 b

Anwendbarkeit des Niedersächsischen 
Datenschutzgesetzes

Bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 3
findet das Niedersächsische Datenschutzgesetz keine An-
wendung mit Ausnahme der §§ 24, 27, 29, und 33 Abs. 1
bis 4, der §§ 34 und 35 Abs. 1, der §§ 36, 37, 38, 45, 54,
55 und 58 mit Ausnahme von Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 sowie
der §§ 59 und 60, soweit nicht in diesem Gesetz abwei-
chende Regelungen enthalten sind.“

25. § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

„5. die beabsichtigte Änderung des Verzeichnisses von
Verarbeitungstätigkeiten nach § 33 b in Verbindung
mit § 38 NDSG.“

26. § 39 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Beteiligung“ durch
das Wort „Beauftragung“ ersetzt.

b) Der bisherige Absatz 1 wird einziger Absatz und wie
folgt geändert:

aa) Satz 2 wird gestrichen. 

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2 und wie folgt ge-
ändert:

Nach dem Wort „Landesbeauftragte“ werden die
Worte „für den Datenschutz“ eingefügt.

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden gestrichen.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes

Das Niedersächsische Gesetz zur Ausführung des Artikel 10-
Gesetzes vom 27. Januar 2004 (Nds. GVBl. S. 35), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016
(Nds. GVBl. S. 194), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 wird die Angabe „Abs. 1“ durch die Angabe
„Abs. 1 Sätze 2 bis 5“ ersetzt. 

2. In § 2 Abs. 1 wird die Angabe „§ 23“ durch die Angabe „§ 34“
ersetzt. 

Artikel 3

Neubekanntmachung

Das für Inneres zuständige Ministerium wird ermächtigt,
das Niedersächsische Verfassungsschutzgesetz in der nun-
mehr geltenden Fassung mit neuem Datum bekannt zu ma-
chen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseiti-
gen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 7. Juli 2021

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l



Nds. GVBl. Nr. 27/2021, ausgegeben am 13. 7. 2021

487

G e s e t z
zum Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk

Vom 7. Juli 2021

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 4./9. März 2021 unterzeichneten Staatsvertrag
über den Norddeutschen Rundfunk (NDR-Staatsvertrag) wird
zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird als Anlage veröffentlicht.

(3) ¹Der Staatsvertrag tritt nach seinem § 52 Abs. 1 Satz 1
am 1. September 2021 in Kraft. ²Wird der Staatsvertrag nach
seinem § 52 Abs. 1 Satz 2 gegenstandslos, so wird dies bis zum
30. September 2021 im Niedersächsischen Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt bekannt gemacht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 7. Juli 2021

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Anlage
(zu Artikel 1 Abs. 2)

Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk 
(NDR-Staatsvertrag)

Inhaltsverzeichnis

§   1 Aufgabe und Rechtsform
§   2 Sitz und regionale Gliederung
§   3 Landesprogramme
§   4 Freiheit und öffentliche Verantwortung des Rundfunks
§   5 Angebotsauftrag
§   6 Wahrnehmung des Angebotsauftrags, Sendekapazitäten
§   7 Angebotsgrundsätze 
§   8 Gestaltung des Angebots
§   9 Kurzberichterstattung
§ 10 Unzulässige Angebote, Jugendschutz
§ 11 Zusammenarbeit, Druckwerke
§ 12 Verlautbarungsrecht
§ 13 Gegendarstellung
§ 14 Eingaberecht
§ 15 Beweissicherung
§ 16  Besondere Sendezeiten
§ 17  Organe
§ 18  Zusammensetzung des Rundfunkrats
§ 19 Aufgaben des Rundfunkrats
§ 20 Amtsperiode und Vorsitz des Rundfunkrats
§ 21  Sitzungen des Rundfunkrats
§ 22 Beschlüsse des Rundfunkrats
§ 23 Ausschüsse des Rundfunkrats
§ 24 Landesrundfunkrat
§ 25 Zusammensetzung des Verwaltungsrats
§ 26 Aufgaben des Verwaltungsrats
§ 27 Amtsperiode des Verwaltungsrats
§ 28 Sitzungen des Verwaltungsrats
§ 29 Wahl und Abberufung des Intendanten oder der Intendantin
§ 30 Intendanz und Direktorium
§ 31 Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten
§ 32 Wirtschaftsführung
§ 33 Jahresabschluss und Geschäftsbericht
§ 34 Information der Landesparlamente
§ 35 Finanzordnung
§ 36 Finanzkontrolle
§ 37 Beteiligungen
§ 38 Werbung, Zulässiges Sponsoring, Zulässige Produktplatzierung
§ 39 Rechtsaufsicht
§ 40 Gleichstellung von Frauen und Männern
§ 41 Personalvertretung
§ 42 Statut für die Programmmitarbeitenden
§ 43 Datenverarbeitung zu journalistisch-redaktionellen Zwecken,

Medienprivileg
§ 44 Ernennung des oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragten
§ 45 Unabhängigkeit des oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragten
§ 46 Aufgaben des oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragten
§ 47 Informationszugang
§ 48 Archivierung
§ 49 Kündigung
§ 50 Beitritt
§ 51 Übergangsbestimmung
§ 52 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den Se-
nat, das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch die
Ministerpräsidentin, das Land Niedersachsen, vertreten durch
den Ministerpräsidenten, und das Land Schleswig-Holstein,
vertreten durch den Ministerpräsidenten, — zusammen in
diesem Staatsvertrag „die Länder“ genannt — schließen vorbe-
haltlich der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen
Organe den nachstehenden Staatsvertrag:

§ 1

Aufgabe und Rechtsform

(1) Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ist eine gemeinnüt-
zige, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts zur Herstel-

lung und Verbreitung von Rundfunkprogrammen und Tele-
medien in der Freien und Hansestadt Hamburg und den Län-
dern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein (Sendegebiet).

(2) Der NDR hat das Recht der Selbstverwaltung. Er gibt sich
eine Satzung.

(3) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des NDR fin-
det nicht statt.

§ 2

Sitz und regionale Gliederung

(1) Sitz des NDR ist Hamburg.

(2) Der NDR unterhält Funkhäuser in Hamburg, Hannover,
Kiel und Schwerin (Landesfunkhäuser) sowie Regionalstudios
in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein. Die Regionalstudios sind dem Funkhaus des Landes
zugeordnet, in dem sie betrieben werden.

(3) Einzelne Verwaltungs-, Produktions- und Programmein-
richtungen sowie redaktionelle Schwerpunktbildungen sollen
in allen Ländern vorgesehen werden. Wirtschaftlichkeit und
Programmverträglichkeit sind dabei angemessen zu berück-
sichtigen; dabei sind unternehmerisch sinnvolle Entscheidun-
gen zu treffen.

§ 3

Landesprogramme

(1) Landesprogramme sind getrennte Programme der Lan-
desfunkhäuser, die für die jeweiligen Länder bestimmt sind.
Als Landesprogramme gestalten die Landesfunkhäuser jeweils
ein ganztägiges Hörfunkprogramm und ein Regionalpro-
gramm im Fernsehen außerhalb der für die Gemeinschafts-
programme vorgesehenen Zeiten; Umfang und Struktur dieser
Programme müssen den inhaltlichen Anforderungen des Ab-
satzes 3 entsprechen. Für regionale Verbreitungsgebiete kann
das jeweilige Landesfunkhaus innerhalb eines Landespro-
gramms regionale Sendungen verbreiten. Mit Zustimmung
des Rundfunkrats, des Verwaltungsrats und des Intendanten
oder der Intendantin kann das jeweilige Landesfunkhaus in-
nerhalb eines gemeinschaftlichen Hörfunkprogramms ein
weiteres Landesprogramm senden (Landesfenster).

(2) Die Landesfunkhäuser gestalten die Landesprogramme
jeweils in eigener Verantwortung; der Direktor oder die Direk-
torin des jeweiligen Landesfunkhauses ist für die Landespro-
gramme verantwortlich. Der Intendant oder die Intendantin
bleibt für die Einhaltung der Programmanforderungen (§§ 5, 7
bis 10) verantwortlich. Die Einstellung und Entlassung von
Mitarbeitenden des Landesfunkhauses erfolgt unbeschadet der
Gesamtverantwortung des Intendanten oder der Intendantin
grundsätzlich in eigener Zuständigkeit. Bei Angestellten in
leitender Funktion sowie bei Programmmitarbeitenden erfolgt
die Einstellung und Entlassung auf Vorschlag des Intendanten
oder der Intendantin mit Zustimmung des Direktors oder der
Direktorin; entsprechendes gilt für Mitarbeitende des Landes-
funkhauses, die den zentralen Fachdirektionen unterstellt
sind.

(3) Die Landesprogramme der Landesfunkhäuser sollen das
öffentliche Geschehen, die politischen Ereignisse sowie das
kulturelle und soziale Leben insbesondere in dem jeweiligen
Land darstellen.

(4) Die Landesfunkhäuser können die gemeinsame Gestal-
tung von Teilen der Landesprogramme vereinbaren. Soweit
dies nicht nur für einzelne Sendungen erfolgen soll, ist dafür
die Zustimmung des Rundfunkrats erforderlich.
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§ 4

Freiheit und öffentliche Verantwortung des Rundfunks

Der NDR veranstaltet und verbreitet Rundfunk als Medium
und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher
Meinungsbildung und als Sache der Allgemeinheit. Die im
Sendegebiet bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen tragen dazu bei, dass
der NDR seine Aufgaben eigenverantwortlich im Rahmen des
geltenden Rechts und auf der Grundlage der verfassungsrecht-
lich garantierten Rundfunkfreiheit erfüllt.

§ 5

Angebotsauftrag

(1) Der NDR hat den Rundfunkteilnehmern und Rundfunk-
teilnehmerinnen einen objektiven und umfassenden Überblick
über das internationale, europäische, nationale und länderbe-
zogene Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu
geben. Seine Angebote haben der Information, Bildung, Bera-
tung und Unterhaltung zu dienen. Er hat Beiträge insbesondere
zur Kultur anzubieten und ist berechtigt, sich an Filmförde-
rungen zu beteiligen. Er kann auch Spartenprogramme veran-
stalten.

(2) Norddeutschland und die Vielfalt seiner Regionen, ihre
Kultur sowie ihre Regional- und Minderheitensprachen sind
in den Angeboten des NDR regelmäßig und angemessen zu
berücksichtigen. Der NDR soll zu diesem Zweck und zur Er-
haltung kultureller Identität sein Angebot grundsätzlich in
den vier Ländern seines Sendegebiets herstellen.

(3) Der NDR erlässt Richtlinien zur näheren Ausgestaltung
seines Angebotsauftrags. Die Richtlinien sind in geeigneter
Art und Weise zu veröffentlichen. Der NDR veröffentlicht alle
zwei Jahre einen Bericht über die Erfüllung seines Angebots-
auftrags, über die Qualität und Quantität seiner Angebote so-
wie die geplanten Schwerpunkte der jeweils anstehenden pro-
grammlichen Leistungen.

(4) Der NDR ist mit der Erbringung von Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Ar-
tikels 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (ABl. EU Nr. C 202 S. 47) auch betraut,
soweit er zur Erfüllung seines Auftrags gemäß Absatz 1 bei der
Herstellung und Verbreitung von Angeboten im Sinne des § 6
Absatz 1 mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten zusammenarbeitet. Die Betrauung gilt insbesondere für
die Bereiche Produktion, Produktionsstandards, Programm-
rechteerwerb, Programmaustausch, Verbreitung und Weiter-
verbreitung von Angeboten, Beschaffungswesen, Sendernetz-
betrieb, informationstechnische und sonstige Infrastrukturen,
Vereinheitlichung von Geschäftsprozessen, Beitragsservice und
allgemeine Verwaltung. Von der Betrauung nicht umfasst sind
kommerzielle Tätigkeiten. Kommerzielle Tätigkeiten sind Be-
tätigungen, bei denen Leistungen auch für Dritte im Wettbe-
werb angeboten werden, insbesondere Werbung und Sponso-
ring, Verwertungsaktivitäten, Merchandising, Produktion für
Dritte und die Vermietung von Senderstandorten an Dritte.

§ 6

Wahrnehmung des Angebotsauftrags, 
Sendekapazitäten

(1) Angebote des NDR sind Rundfunkprogramme (Hörfunk-
und Fernsehprogramme) und Telemedienangebote. Die ihm
bisher eingeräumten Sendekapazitäten (Frequenzen und Ka-
näle) stehen ihm weiterhin zur Verfügung. Der NDR kann bei
Fortfall einzelner ihm zustehender Sendekapazitäten gleich-
wertigen Ersatz verlangen. Er darf nicht ohne die Zustimmung
des oder der jeweils betroffenen Länder die Nutzung eigener
Sendekapazitäten anderen Rundfunkveranstaltern überlassen
oder zu deren Gunsten auf sie verzichten.

(2) Der NDR veranstaltet bis zu drei Hörfunkprogramme,
die terrestrisch in digitaler Technik verbreitet werden. Die Pro-
gramme haben die folgenden Schwerpunkte:

1. Ein ergänzendes Musikprogramm sowie musikjournalisti-
sche Beiträge mit Berücksichtigung der norddeutschen
Musikszene,

2. Liveübertragungen von Veranstaltungen, Seewetterberichte
sowie Sendungen für Menschen mit Migrationshintergrund,

3. ein ergänzendes Musikprogramm mit dem Schwerpunkt
Schlager und ähnliche deutschsprachige Produktionen.

Die Schwerpunkte aus den Nummern 1 und 2 können in einem
gemeinsamen Programm bei Aufgabe eines Programms zu-
sammengelegt werden. Die Programme nach den Nummern 1
bis 3 sind werbefrei. 

Der NDR ist berechtigt, in Wahrnehmung seiner Angebote
nach § 5 dieses Staatsvertrages und unter den Voraussetzun-
gen des § 29 Absatz 2 Satz 3 des Medienstaatsvertrages den
Schwerpunkt nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 nach Zustim-
mung des Rundfunkrats gegen einen anderen Schwerpunkt
oder auch gegen ein Kooperationsprogramm auszutauschen,
das terrestrisch in digitaler Technik verbreitet wird. Für diese
Entscheidung ist dem Rundfunkrat ein Programmkonzept vor-
zulegen. Der NDR informiert die nach § 39 Absatz 1 aufsichts-
führende Regierung rechtzeitig über einen geplanten Austausch
und das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Austausch
nach diesem Absatz und veröffentlicht mindestens ein halbes Jahr
vor dem Start des neuen Programms Informationen zum ge-
planten Programmschwerpunkt auf den Internetseiten des NDR.

(3) Der NDR kann bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
in sendetechnischer, programmlicher und finanzieller Hin-
sicht ebenso wie die anderen Rundfunkunternehmen im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes alle für Rundfunkunterneh-
men zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen. Einge-
räumte Übertragungskapazitäten sind, soweit möglich, nach
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ein-
zusetzen. Dabei sollen Doppel- und Mehrfachnutzungen ver-
mieden werden.

(4) Der NDR hat sicherzustellen, dass sein Sendegebiet gleich-
wertig versorgt wird. Die Sendekapazitäten, die der NDR für
die Grundversorgung mit Rundfunk im Umfang der bestehen-
den Programme benötigt, sind im Rahmen der technischen
Möglichkeiten bereitzustellen. Die Zuweisung von Satelliten-
kanälen für weitere Hörfunk- und Fernsehprogramme erfolgt
auf der Grundlage einer Vereinbarung der Länder; die Zuwei-
sung von terrestrischen Sendekapazitäten für weitere Hörfunk-
und Fernsehprogramme erfolgt nach Maßgabe der jeweiligen
landesrechtlichen Bestimmungen.

§ 7 

Angebotsgrundsätze

(1) Der NDR ist in seinen Angeboten an die verfassungsmä-
ßige Ordnung gebunden. Er trägt zur Verwirklichung der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung bei.

(2) Der NDR hat in seinen Angeboten die Würde des Men-
schen zu achten und zu schützen. Er soll dazu beitragen, die
Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit,
vor Glauben und Meinung anderer zu stärken und sich für die
Erhaltung von Natur und Umwelt sowie die Grundsätze der
Nachhaltigkeit einzusetzen. Das Angebot des NDR soll die Zu-
sammengehörigkeit innerhalb Deutschlands und Europas so-
wie die internationale Verständigung fördern, für die Frie-
denssicherung und den Minderheitenschutz eintreten, die
Gleichstellung von Frau und Mann unterstützen und zur so-
zialen Gerechtigkeit beitragen. Die sittlichen und religiösen
Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetz-
lichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts
der persönlichen Ehre sind einzuhalten.

§ 8 

Gestaltung des Angebots

(1) Der NDR ist in seinen Angeboten zur Wahrheit ver-
pflichtet. Er hat sicherzustellen, dass
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1. die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und ge-
sellschaftlichen Kräfte und Gruppen aus dem Sendegebiet
in den Angeboten angemessen zu Wort kommen können,

2. das Angebot nicht einseitig einer Partei oder Gruppe, einer
Interessengemeinschaft, einem Bekenntnis oder einer Welt-
anschauung dient und

3. in seiner Berichterstattung die Auffassungen der wesent-
lich betroffenen Personen, Gruppen oder Stellen angemessen
und fair berücksichtigt werden. Wertende und analysie-
rende Einzelbeiträge haben dem Gebot journalistischer
Fairness und in ihrer Gesamtheit der Vielfalt der Meinun-
gen zu entsprechen. Ziel aller Informationssendungen ist
es, sachlich und umfassend zu unterrichten und damit zur
selbständigen Urteilsbildung der Bürger und Bürgerinnen
beizutragen.

(2) Berichterstattung und Informationssendungen haben
den anerkannten journalistischen Grundsätzen, auch beim
Einsatz virtueller Elemente, zu entsprechen. Sie müssen un-
abhängig und sachlich sein. Nachrichten sind vor ihrer Ver-
breitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf
Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Kommentare sind von der
Berichterstattung deutlich zu trennen und unter Nennung des
Verfassers oder der Verfasserin als solche zu kennzeichnen. 

(3) Soweit der NDR Meinungsumfragen wiedergibt, ist aus-
drücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind.

§ 9

Kurzberichterstattung

§ 14 des Medienstaatsvertrages findet entsprechend An-
wendung.

§ 10

Unzulässige Angebote, Jugendschutz

Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geltenden Be-
stimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden
Anwendung.

§ 11

Zusammenarbeit, Druckwerke

(1) Der NDR kann im Rahmen seiner Aufgaben Vereinba-
rungen mit anderen Rundfunkveranstaltern zum Zweck ge-
meinsamer Angebotsgestaltung oder der gemeinsamen Durch-
führung bestimmter Aufgaben abschließen. Er kann sich an
internationalen, insbesondere europäischen Angeboten be-
teiligen; diese Beteiligung bedarf einer Vereinbarung der Län-
der.

(2) Der NDR kann zur Veranstaltung und Verbreitung von
Angeboten mit Dritten zusammenarbeiten und sich zu diesem
Zweck an Unternehmen beteiligen (§ 37). Die Bestimmungen
der §§ 7 bis 10 sowie des § 3 Absatz 3 sind dabei besonders zu
beachten. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Mitwir-
kung des NDR jeweils in einem abgrenzbaren und ihm zure-
chenbaren Anteil an dem jeweiligen Gemeinschaftsangebot
besteht.

(3) Der NDR kann zur Erfüllung seiner Aufgaben angebots-
begleitend Druckwerke mit angebotsbezogenem Inhalt anbie-
ten.

§ 12

Verlautbarungsrecht

Der NDR hat der Bundesregierung und den Regierungen der
Länder für amtliche Verlautbarungen angemessene Sendezeit
unverzüglich und unentgeltlich einzuräumen. Für Inhalt und
Gestaltung der Sendungen ist diejenige Regierung verantwort-
lich, der die Sendezeit zugebilligt worden ist.

§ 13

Gegendarstellung

(1) Der NDR ist verpflichtet, eine Gegendarstellung der Per-
son, Gruppe oder Stelle zu verbreiten, die durch eine in einem
Angebot aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist. Die
Pflicht zur Verbreitung einer Gegendarstellung besteht nicht,
wenn die betroffene Person, Gruppe oder Stelle kein berech-
tigtes Interesse an der Verbreitung hat oder wenn die Gegen-
darstellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist. Über-
schreitet die Gegendarstellung nicht den Umfang des bean-
standeten Angebotsteils, gilt sie als angemessen.

(2) Die Gegendarstellung muss unverzüglich, bei beanstan-
deten Sendungen spätestens innerhalb von zwei Monaten be-
ziehungsweise drei Monaten nach der erstmaligen Einstellung
des Telemediums, schriftlich verlangt werden und von dem
oder der Betroffenen oder seinem oder ihrem gesetzlichen
Vertreter oder Vertreterin unterzeichnet sein. Die Gegendar-
stellung muss das beanstandete Angebot und die Tatsachen-
behauptung bezeichnen, sich auf tatsächliche Angaben be-
schränken und darf keinen strafbaren Inhalt haben.

(3) Die Gegendarstellung muss unverzüglich innerhalb des-
selben Angebots verbreitet werden, in welchem die beanstan-
dete Tatsachenbehauptung erfolgt ist. Die Verbreitung erfolgt
ohne Einschaltungen und Weglassungen. Eine Erwiderung
auf die verbreitete Gegendarstellung muss sich auf tatsächli-
che Angaben beschränken. 

(4) Im Fernsehen und Hörfunk muss die Gegendarstellung
innerhalb desselben Programms und desselben Sendungsan-
gebots wie die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur
gleichen Tageszeit verbreitet werden. Ist dies nicht möglich,
ist die Gegendarstellung in einer vergleichbaren Sendung so-
wie zu einer angemessenen Sendezeit zu verbreiten. Ist dies
ebenfalls nicht möglich, muss die Gegendarstellung in sonsti-
ger angemessener Art und Weise erfolgen.

(5) In Telemedienangeboten muss die Gegendarstellung in
dem gleichen Telemedium aufgenommen werden. Die Gegen-
darstellung ist in gleicher Aufmachung wie die Tatsachenbe-
hauptung anzubieten. Die Gegendarstellung ist so lange wie
die Tatsachenbehauptung in unmittelbarer Verknüpfung mit
ihr anzubieten. Wird die Tatsachenbehauptung nicht mehr
angeboten oder endet das Angebot vor Aufnahme der Gegen-
darstellung, so ist die Gegendarstellung an vergleichbarer Stelle
so lange anzubieten, wie die ursprünglich angebotene Tatsa-
chenbehauptung.

(6) Die Gegendarstellung wird unentgeltlich verbreitet. Dies
gilt nicht, wenn sich die Gegendarstellung gegen eine Tatsa-
chenbehauptung richtet, die in einer Werbesendung verbrei-
tet worden ist.

(7) Verweigert der NDR die Verbreitung einer Gegendarstel-
lung, entscheiden auf Antrag des oder der Betroffenen die or-
dentlichen Gerichte. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung
über das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
gelten entsprechend. Eine Gefährdung des Anspruchs braucht
nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren in der
Hauptsache findet nicht statt.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für wahrheitsgetreue Be-
richte über öffentliche Sitzungen des Europäischen Parlaments,
der gesetzgebenden Organe des Bundes, der Länder und der
Vertretungen der kommunalen Gebietskörperschaften, der
Gerichte sowie für Sendungen nach den §§ 12 und 16. Zu ei-
ner Gegendarstellung kann eine Gegendarstellung nicht ver-
langt werden.

§ 14 

Eingaberecht

(1) Jeder oder jede hat das Recht, sich mit Eingaben und An-
regungen zu den Angeboten an den Rundfunkrat sowie an
den Intendanten oder die Intendantin oder — bezogen auf die
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Angebote der jeweiligen Landesfunkhäuser — an den jeweili-
gen Landesrundfunkrat sowie an den jeweiligen Landesfunk-
hausdirektor oder die jeweilige Landesfunkhausdirektorin zu
wenden.

(2) Der NDR stellt sicher, dass Beschwerden zu den Angebo-
ten, in denen die Verletzung von Angebotsgrundsätzen be-
hauptet wird, innerhalb angemessener Frist schriftlich beschie-
den werden. Wird die Beschwerde über ein Angebot in Text-
form eingelegt, so genügt auch für deren Bescheidung die
Textform.

§ 15 

Beweissicherung

(1) Die Angebote des NDR sind in Ton, Bild und Text voll-
ständig aufzuzeichnen beziehungsweise zu speichern sowie
aufzubewahren. Bei Sendungen, die unter Verwendung einer
Aufzeichnung oder eines audiovisuellen Beitrags ausgestrahlt
werden, ist die Aufzeichnung oder der audiovisuelle Beitrag
aufzubewahren, bei Telemedienangeboten die einzelnen Tele-
medien. Nach Ablauf von drei Monaten seit dem Tag der Ver-
breitung können Aufzeichnungen, audiovisuelle Beiträge und
Telemedien gelöscht beziehungsweise vernichtet werden, so-
weit keine Beanstandungen mitgeteilt worden sind. Bei einer
Beanstandung kann die Aufzeichnung, der audiovisuelle Bei-
trag oder das Telemedium erst gelöscht beziehungsweise ver-
nichtet werden, wenn die Beanstandung durch rechtskräftige
gerichtliche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich oder
auf andere Weise erledigt ist. 

(2) Der Rundfunkrat kann mit der Zustimmung von zwei
Dritteln seiner anwesenden Mitglieder Ausnahmen von der
Aufzeichnungs- beziehungsweise Speicherungs- und Aufbe-
wahrungspflicht nach Absatz 1 zulassen.

(3) Wer schriftlich glaubhaft macht, durch ein Angebot in
seinen oder ihren Rechten berührt zu sein, kann Einsicht in
die betreffenden Aufzeichnungen, audiovisuellen Beiträge
und Telemedien verlangen. Dieser Anspruch ist ausgeschlos-
sen, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten seit dem Tag
der Verbreitung des beanstandeten Angebotsteils geltend ge-
macht worden ist. Über das Verlangen ist unverzüglich
schriftlich zu entscheiden. Auf Verlangen sind Antragstellen-
den auf deren Kosten Vervielfältigungen oder Abschriften des
beanstandeten Angebotsteils zu übersenden.

(4) Jedes Mitglied des Rundfunkrats oder seiner Ausschüsse
hat das Recht, die Aufbewahrung einer Aufzeichnung, eines
audiovisuellen Beitrags oder eines Telemediums über die Frist
des Absatzes 1 hinaus bis zur nächsten Rundfunkratssitzung
zu verlangen. Der Rundfunkrat oder einer seiner Ausschüsse
entscheidet auf Antrag eines Mitglieds über die Verlängerung
der Aufbewahrungsfrist. 

(5) Der NDR hat auf Verlangen Namen und Dienstanschrift
des Intendanten oder der Intendantin und in den Fällen des
Absatzes 3 Name und Dienstanschrift des oder der für den
beanstandeten Angebotsteil Verantwortlichen bekannt zu
geben.

(6) Im Rahmen der Rechtsaufsicht nach § 39 kann jedes der
Länder Einsicht in Aufzeichnungen, audiovisuelle Beiträge
und Telemedien nach Absatz 1 verlangen.

§ 16 

Besondere Sendezeiten

(1) Den Parteien und Vereinigungen, für die in den Ländern
ein Wahlvorschlag zu den Landesparlamenten, zum Deut-
schen Bundestag oder zum Europäischen Parlament zugelassen
worden ist, sind angemessene Sendezeiten zur Vorbereitung
von Wahlen einzuräumen, soweit sie mit einer Landesliste
oder in mindestens der Hälfte der Wahlkreise eines Landes
mit eigenen Wahlvorschlägen an der Wahl teilnehmen.

(2) Den Kirchen und den anderen über das gesamte
Sendegebiet verbreiteten Religionsgemeinschaften des öffent-
lichen Rechts sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für
die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen und Feier-
lichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher
über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren.
Für die Jüdischen Gemeinden gilt Entsprechendes. Dem NDR
steht es frei, vergleichbare Bedarfe anderer Religionsgemein-
schaften entsprechend ihrer Bedeutung und ihrem Verbrei-
tungsgrad in der Bevölkerung bei seiner Programmgestaltung
zu berücksichtigen, sofern sich die jeweilige Religionsgemein-
schaft nicht gegen die Grundwerte des Grundgesetzes richtet.

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetz-
lichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts
der persönlichen Ehre sind einzuhalten.

(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige
oder diejenige verantwortlich, dem oder der die Sendezeit zu-
gebilligt worden ist.

§ 17

Organe

(1) Organe des NDR sind:

1. der Rundfunkrat,

2. der Verwaltungsrat,

3. der Intendant oder die Intendantin,

4. die Landesrundfunkräte, bezogen auf die Landesprogramme.

(2) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und die Mitglied-
schaft im Verwaltungsrat schließen sich gegenseitig aus.

(3) Angestellte oder Mitarbeitende des NDR können nicht
Mitglied des Rundfunkrats oder des Verwaltungsrats sein.

(4) Mitglieder der gesetzgebenden und beschließenden Or-
gane der Europäischen Union, des Europarates, des Bundes
oder eines der Länder können dem Rundfunkrat mit Ausnah-
me seiner Mitglieder nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
und dem Verwaltungsrat nicht angehören.

(5) Mitglied des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats
kann nicht sein, wer seinen Hauptwohnsitz außerhalb des
Sendegebiets des NDR hat, wer Inhaber oder Inhaberin, Ge-
sellschafter oder Gesellschafterin eines privaten Rundfunk-
veranstalters ist, wer Organ einer Landesmedienanstalt oder
eines privaten Rundfunkveranstalters ist oder einem Organ
angehört, in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu diesen
steht oder für diese als arbeitnehmerähnliche Person im Sinne
des § 12a des Tarifvertragsgesetzes tätig ist.

(6) Kein Mitglied des Rundfunkrats oder des Verwaltungs-
rats darf als Inhaber oder Inhaberin, Gesellschafter oder Ge-
sellschafterin, Vorstandsmitglied, Angestellter oder Angestellte
oder Vertreter oder Vertreterin eines Unternehmens unmittel-
bar oder mittelbar mit dem NDR für eigene oder fremde Rech-
nung Rechtsgeschäfte abschließen. Dies gilt auch für Unter-
nehmen, die gemeinnütziger Art sind.

(7) Dem Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat darf nur an-
gehören, wer zu den Landesparlamenten wählbar ist. Das von
dem Niedersächsischen Integrationsrat (NIR) gemäß § 18 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 15 entsandte Mitglied darf Ausländer
oder Ausländerin sein.

(8) Die Mitglieder des Rundfunkrats und des Verwaltungs-
rats sind ehrenamtlich tätig. Die Vorschriften des § 20 Absatz 4
und des § 25 Absatz 4 bleiben unberührt.

(9) Die Mitgliedschaft einer Person in den Gremien des NDR
ist auf insgesamt drei Amtsperioden und in einem Gremium
auf zwei Amtsperioden begrenzt. Die seit dem Jahr 2013 abge-
leisteten Amtsperioden sind in die Berechnung mit einzube-
ziehen.
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§ 18 

Zusammensetzung des Rundfunkrats

(1) Der Rundfunkrat besteht aus höchstens 58 Mitgliedern.
Von ihnen entsenden 

1. höchstens elf Mitglieder die in den Landesparlamenten
der Länder mit Fraktionen vertretenen Parteien, davon

a) neun Mitglieder die in den gesetzgebenden Körper-
schaften der Länder vertretenen Parteien, davon drei
aus Niedersachsen und je zwei aus Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, entspre-
chend ihrem Stärkeverhältnis nach dem Höchstzahl-
verfahren d'Hondt, sowie 

b) je ein Mitglied die nach der Zahl ihrer Wählerinnen
und Wähler in den jeweiligen Ländern stärkste und
zweitstärkste Fraktion der in den Landesparlamenten
vertretenen Parteien, auf die nach dem Höchstzahl-
verfahren d'Hondt kein Sitz im Rundfunkrat entfallen
ist; maßgebend sind die Ergebnisse der Wahlen zu
den Landesparlamenten vor dem jeweils ersten Zu-
sammentritt des Rundfunkrats,

2. zwei Mitglieder die evangelischen Kirchen und zwei Mit-
glieder die römisch-katholische Kirche, davon je ein Mit-
glied aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein, 

3. ein Mitglied die Jüdische Gemeinde in Hamburg,

4. vier Mitglieder der Deutsche Gewerkschaftsbund, ein Mit-
glied die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di),
ein Mitglied der Deutsche Beamtenbund, davon drei aus
Niedersachsen und je eines aus Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein,

5. drei Mitglieder die Arbeitgeberverbände, davon zwei aus
dem Bereich der Industrie und eines aus dem Bereich des
Handels, ein Mitglied die Handwerksverbände, ein Mit-
glied die Verbände der Freien Berufe, und zwar zwei aus
Niedersachsen und je eines aus Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein, dabei im Falle
Hamburgs für Industrie, Handel und Handwerk an Stelle
der Landesvereinigungen jeweils die Kammer, 

6. ein Mitglied der Bauernverband aus Mecklenburg-Vor-
pommern,

7. drei Mitglieder die Landesfrauenräte und Landesarbeits-
gemeinschaften, -verbände und -initiativen der Frauen, und
zwar je eines aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein,

8. je ein Mitglied der Landessportbund aus Niedersachsen
und der Landessportbund aus Mecklenburg-Vorpommern,

9. ein Mitglied die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Niedersachsens,

10. ein Mitglied der Haus- und Grundeigentümerverein e. V.
aus Mecklenburg-Vorpommern, ein Mitglied der Deut-
sche Mieterbund, Landesverband Schleswig-Holstein e. V.,
sowie ein Mitglied die in Hamburg mit der Verbraucher-
beratung betraute Institution,

11. ein Mitglied die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, ein Mitglied die Ar-
beiterwohlfahrt, Landesverband Schleswig-Holstein e. V.,
ein Mitglied das Diakonische Werk aus Hamburg und ein
Mitglied der Deutsche Caritasverband e. V. aus Mecklen-
burg-Vorpommern,

12. ein Mitglied der Deutsche Kinderschutzbund e. V. aus
Schleswig-Holstein, ein Mitglied der Landesjugendring
aus Niedersachsen, ein Mitglied der Landeselternrat aus
Niedersachsen, ein Mitglied die Erwachsenenbildungsor-
ganisationen aus Niedersachsen,

13. ein Mitglied Robin Wood e. V. aus Hamburg, ein Mitglied
der BUND aus Niedersachsen, ein Mitglied der Landesna-
turschutzverband Schleswig-Holstein e. V. und ein Mit-

glied der Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz
aus Niedersachsen, ein Mitglied der Heimatverband aus
Mecklenburg-Vorpommern, 

14. ein Mitglied die Arbeitsgruppe Bildende Kunst aus Ham-
burg, ein Mitglied der Verband Deutscher Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller (VS) in Niedersachsen und ein
Mitglied der Landesmusikrat Schleswig-Holstein e. V.,

15. ein Mitglied der SoVD-Landesverband Niedersachsen e. V.,
ein Mitglied der Niedersächsische Integrationsrat (NIR)
und ein Mitglied der Landesseniorenrat Niedersachsen e. V.,

16. ein Mitglied der Verband der Opfer des Stalinismus aus
Mecklenburg-Vorpommern und ein Mitglied die Aktion
Sühnezeichen aus Niedersachsen.

(2) Bei der Entsendung der Mitglieder sind Frauen und
Männer gleichermaßen zu berücksichtigen. Sofern zu Beginn
der Amtsperiode ein neues Mitglied entsandt wird, muss ei-
nem männlichen Mitglied eine Frau und einem weiblichen
Mitglied ein Mann nachfolgen. Wird während der laufenden
Amtsperiode ein neues Mitglied entsandt, findet der Wechsel
nach Satz 2 nicht statt. Sofern einer Organisation oder einer
Gruppe zwei oder mehr Entsenderechte zustehen, sind min-
destens je eine Frau und ein Mann zu entsenden. Kann eine
Organisation oder Gruppe aufgrund ihrer Zusammensetzung
die Anforderungen der Sätze 2 bis 4 nicht erfüllen, ist dies ge-
genüber dem Vorsitz des Rundfunkrats bei der Benennung
des Mitglieds schriftlich zu begründen; der Vorsitz des Rund-
funkrats entscheidet, ob auf dieser Grundlage eine Ausnahme
zuzulassen ist. Die Entsendung eines diversen Mitglieds ist je-
derzeit möglich. 

(3) Kommt zwischen den nach Absatz 1 Satz 2 Nummern 2,
4 und 5 entsendungsberechtigten Organisationen eine Eini-
gung über die Länderzuordnung nicht innerhalb einer Frist
von zwei Monaten nach der Aufforderung zur Benennung der
Mitglieder zustande, entscheidet darüber das Präsidium des
Parlaments des nach § 39 aufsichtsführenden Landes — im
Fall einer Einigung zwischen den Verbänden, Initiativen und
Arbeitsgemeinschaften des Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 ent-
scheidet das Präsidium des Parlaments des jeweils entsende-
berechtigten Landes auf der Grundlage von Vorschlägen dieser
Organisationen.

(4) Die Organisationen und Gruppen entsenden die Mitglie-
der, auch unter Beachtung von Absatz 2, in eigener Verant-
wortung. Eine einmalige Wiederentsendung in den Rund-
funkrat ist zulässig. Der oder die Vorsitzende des Rundfunk-
rats fordert neun Monate vor Ablauf der Amtsperiode des Gre-
miums die in Absatz 1 genannten Organisationen und Grup-
pen auf, das zu entsendende Mitglied dem Rundfunkratsvor-
sitz zu benennen. Er oder sie stellt die ordnungsgemäße Ent-
sendung fest.

(5) Solange und soweit Mitglieder in den Rundfunkrat nicht
entsandt werden, verringert sich die Mitgliederzahl entspre-
chend. Scheidet ein Mitglied des Rundfunkrats vorzeitig aus,
ist für den Rest der Amtsperiode ein Nachfolger oder eine
Nachfolgerin nach den für die Entsendung des ausgeschiede-
nen Mitglieds geltenden Vorschriften zu bestimmen. 

(6) Kann eine nach Absatz 1 entsendungsberechtigte Orga-
nisation oder Gruppe die ihr zugewiesenen Aufgaben im
Rundfunkrat aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf
Dauer nicht mehr wahrnehmen, so entscheidet auf Antrag des
Rundfunkrats das Parlament des Landes, in dem diese Organi-
sation oder Gruppe ihren Sitz hat, über die ersatzweise Ent-
sendung. Die Auswahl wird unter Organisationen oder Grup-
pen mit im Wesentlichen gleichartiger gesellschaftlicher Auf-
gabenstellung getroffen.

(7) Die Landesregierungen überprüfen die Zusammenset-
zung des Rundfunkrats gemäß Absatz 1 Satz 2 rechtzeitig vor
Ablauf jeder Amtsperiode darauf, ob die Zusammensetzung
eine sachgerechte, der bestehenden Vielfalt prinzipiell Rech-
nung tragende Bestimmung und Gewichtung der maßgebli-
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chen gesellschaftlichen Kräfte noch gewährleistet, und legen
den Parlamenten einen Vorschlag zur Zusammensetzung für
die nächste Amtsperiode vor.

§ 19

Aufgaben des Rundfunkrats

(1) Der Rundfunkrat soll die Interessen der Allgemeinheit
auf dem Gebiet des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vertre-
ten. Dabei berücksichtigt er die Vielfalt der Meinungen der
Bürger und Bürgerinnen. Er wirkt darauf hin, dass der NDR
seine Aufgabe nach diesem Staatsvertrag erfüllt, soweit dafür
nicht der Verwaltungsrat zuständig ist.

(2) Der Rundfunkrat überwacht die Einhaltung der Anfor-
derungen an die Angebote des NDR (§§ 3, 5, 7 bis 10) und be-
rät den Intendanten oder die Intendantin in allgemeinen
Programmangelegenheiten. Er kann feststellen, dass einzelne
Sendungen gegen diese Anforderungen verstoßen, und den
Intendanten oder die Intendantin anweisen, einen festgestell-
ten Verstoß nicht fortzusetzen oder künftig zu unterlassen.
Eine Kontrolle einzelner Sendungen durch den Rundfunkrat
vor ihrer Ausstrahlung ist nicht zulässig; die Vorschriften des
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages bleiben unberührt.

(3) Der Rundfunkrat hat ferner folgende Aufgaben:

1. Erlass von Satzungen, 

2. Wahl und Abberufung des Intendanten oder der Inten-
dantin und seines oder ihres Stellvertreters oder seiner
oder ihrer Stellvertreterin,

3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats,

4. Genehmigung des Wirtschaftsplans; dabei kann der Rund-
funkrat über den vom Verwaltungsrat festgestellten Ge-
samtansatz der Aufwendungen nicht hinausgehen,

5. Genehmigung des Jahresabschlusses,

6. Entscheidung über die Übernahme von Verpflichtungen
im Wert von mehr als 2,5 Millionen Euro bei Verträgen
über Herstellung, Erwerb, Veräußerung und Auswertung
von Angebotsteilen oder entsprechenden Rechten,

7. Zustimmung zur gemeinsamen Produktion und Gestal-
tung von Teilen der Landesprogramme durch die Landes-
funkhäuser im Rahmen von § 3 Absatz 4, 

8. Zustimmung zur Einrichtung eines weiteren Landespro-
gramms gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4,

9. Entscheidung über Beschränkungen und Ausnahmen nach
den §§ 8 und 9 Absatz 1 des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrages,

10. Zustimmung zum Redaktionsstatut gemäß § 42 nach An-
hörung des Verwaltungsrats.

(4) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben sind dem Rund-
funkrat und seinen Ausschüssen von dem Intendanten oder
der Intendantin und vom Verwaltungsrat Auskünfte zu ertei-
len und Einsicht in die Unterlagen des NDR zu gewähren.

(5) Die Wahl nach Absatz 3 Nummer 3 findet ein Jahr nach
dem ersten Zusammentritt des Rundfunkrats statt. Eine ein-
malige Wiederwahl von Mitgliedern in den Verwaltungsrat ist
zulässig.

§ 20

Amtsperiode und Vorsitz des Rundfunkrats

(1) Die Amtsperiode des Rundfunkrats beträgt fünf Jahre
und beginnt mit seinem ersten Zusammentritt. Nach Ablauf
der Amtsperiode führt der Rundfunkrat die Geschäfte bis zum
Zusammentritt des neuen Rundfunkrats. Die Mitgliedschaft
im Rundfunkrat endet, wenn ein Ausschließungsgrund nach
§ 17 Absatz 2 bis Absatz 6 eintritt oder eine persönliche Vor-
aussetzung nach § 17 Absatz 7 fortfällt.

(2) Die Mitglieder des Rundfunkrats haben bei Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben die Interessen der Allgemeinheit zu ver-
treten. Sie sind in ihrer Amtsführung an Aufträge oder Wei-
sungen nicht gebunden.

(3) Der Rundfunkrat wählt jeweils ein Mitglied für die
Funktionen Vorsitz sowie erste, zweite und dritte Stellvertre-
tung für die Dauer von 15 Monaten. Die vier Mitglieder müs-
sen jeweils verschiedenen Ländern angehören. Der Vorsitz
muss gleichermaßen aus Frauen und Männern bestehen. Der
Vorsitz wechselt nach Ländern in der Reihenfolge Schleswig-
Holstein — Niedersachsen — Hamburg — Mecklenburg-Vor-
pommern.

(4) Die Mitglieder des Rundfunkrats haben Anspruch auf
Ersatz von Reisekosten sowie auf angemessene Tagegelder
und Übernachtungskosten nach Maßgabe der Satzung. Mit-
glieder des Vorstands sowie Vorsitzende von Ausschüssen ha-
ben zudem Anspruch auf eine angemessene Aufwandsent-
schädigung.

§ 21

Sitzungen des Rundfunkrats

(1) Die Sitzungen des Rundfunkrats finden nach Maßgabe
der Satzung statt.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Intendant
oder die Intendantin, dessen oder deren Stellvertreter oder
Stellvertreterin und die Direktoren oder Direktorinnen (Funk-
hausdirektoren oder -direktorinnen und andere Direktoren
oder Direktorinnen) können an den Sitzungen des Rundfunk-
rats beratend teilnehmen. Auf Verlangen des Rundfunkrats
sind der oder die Vorsitzende des Verwaltungsrats sowie der
Intendant oder die Intendantin, dessen oder deren Stellvertre-
ter oder Stellvertreterin und die Direktoren oder Direktorin-
nen hierzu verpflichtet.

(3) Der Gesamtpersonalrat kann zu den Sitzungen bis zu
drei Mitglieder entsenden. Ihnen wird auf Verlangen zu Ange-
legenheiten ihres Aufgabenbereichs das Wort erteilt.

(4) Die Regierungen der Länder sind in ihrer Funktion als
Rechtsaufsicht berechtigt, zu den Sitzungen des Rundfunkrats
Vertreter oder Vertreterinnen zu entsenden. Diese Vertreter
oder Vertreterinnen sind jederzeit zu hören.

(5) Die Sitzungen des Rundfunkrats sind öffentlich. In be-
gründeten Ausnahmefällen kann der Rundfunkrat den Aus-
schluss der Öffentlichkeit beschließen. Personalangelegen-
heiten, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes vertrau-
lich sind, und Angelegenheiten, in welchen die Offenlegung
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des NDR oder Drit-
ter unvermeidlich ist, sind stets unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit zu behandeln. Die Sitzungen der Ausschüsse nach
§ 23 sind grundsätzlich nicht öffentlich. 

(6) Die Öffentlichkeit der Sitzungen kann auch dadurch
hergestellt werden, dass die Sitzungen zeitgleich in Bild und
Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum des NDR oder
über allgemein zugängliche Netze übertragen werden.

(7) Ist die Durchführung einer Sitzung des Rundfunkrats in
unmittelbarer Anwesenheit seiner Mitglieder und der nach
Absatz 2 bis Absatz 4 sonst Teilnahmeberechtigten nicht mög-
lich oder durch außergewöhnliche äußere Umstände erheb-
lich erschwert, kann das den Vorsitz führende Mitglied des
Rundfunkrats anordnen, dass ohne unmittelbare Anwesen-
heit stattdessen die Teilnehmenden durch eine synchrone
Übertragung von Bild und Ton miteinander verbunden sind
(Videokonferenz). Eine Bildübertragung kann bei bis zu einem
Drittel der teilnehmenden Mitglieder des Rundfunkrats unter-
bleiben, soweit diese mit einer ausschließlich durch Tonüber-
tragung gewährleisteten Teilnahme einverstanden sind und
kein Zweifel an deren Identität besteht. Durch geeignete tech-
nische Hilfsmittel ist sicherzustellen, dass Teilnahme- und
Rederechte uneingeschränkt ausgeübt werden können und
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der Datenschutz gewährleistet bleibt. Die Öffentlichkeit einer
Sitzung nach Satz 1 ist durch das Verfahren nach Absatz 6 zu
gewährleisten. Die Regelungen über den Ausschluss der Öf-
fentlichkeit gemäß Absatz 5 Satz 2 und Satz 3 sowie über die
Beschlussfassung innerhalb einer Videokonferenz gemäß § 22
Absatz 4 bleiben unberührt. 

(8) Die Zusammensetzung des Rundfunkrats sowie seiner
Ausschüsse nach § 23 sind zu veröffentlichen. Die Tagesord-
nung der Sitzungen des Rundfunkrats und seiner Ausschüsse
sind spätestens eine Woche vor den Sitzungen zu veröffentli-
chen. Im Anschluss an die Sitzungen des Rundfunkrats sind
Zusammenfassungen der wesentlichen Ergebnisse der Sitzun-
gen des Rundfunkrats und seiner vorbereitenden Ausschüsse
sowie die Anwesenheitslisten zu veröffentlichen. Die Veröf-
fentlichung hat unter Wahrung von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen sowie personenbezogenen Daten der Beschäftig-
ten des NDR zu erfolgen. Berechtigte Interessen Dritter an Ge-
heimhaltung sind zu wahren. Eine Veröffentlichung in elek-
tronischer Form im Online-Angebot des NDR ist ausreichend. 

(9) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 22 

Beschlüsse des Rundfunkrats

(1) Der Rundfunkrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der nach näherer Vorschrift der Satzung geladen wurden und
wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend
sind. Die Mitglieder des Rundfunkrats gelten auch im Rah-
men einer gemäß § 21 Absatz 7 angeordneten Videokonferenz
als anwesend. 

(2) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist der
Rundfunkrat beschlussfähig, wenn zu einer wegen Beschlus-
sunfähigkeit aufgehobenen Sitzung unter ausdrücklichem
Hinweis hierauf innerhalb einer angemessenen Frist erneut
geladen wird.

(3) Der Rundfunkrat fasst seine Beschlüsse durch Zustim-
mung mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder,
soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt. Dasselbe
gilt für Wahlen. Für Beschlüsse und Wahlen nach § 19 Absatz 3
Nummern 1 bis 4 und Nummer 8 ist eine Zustimmung von
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder erforderlich; § 29
Absatz 3 bleibt unberührt.

(4) Beschlüsse des Rundfunkrats innerhalb einer gemäß § 21
Absatz 7 angeordneten Videokonferenz sind in einem elektro-
nischen oder schriftlichen Verfahren zulässig, wenn in Fällen
höherer Gewalt die Beratung und Abstimmung des Rund-
funkrats über einen Beschlussgegenstand ausschließlich in ei-
nem solchen Rahmen möglich ist, der Gegenstand der Be-
schlussfassung keinen zeitlichen Aufschub zulässt und nicht
die Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Rundfunkrats
dieser Verfahrensweise vorab widersprochen hat. Das Vorlie-
gen des Ausnahmefalls nach Satz 1 stellt das den Vorsitz füh-
rende Mitglied des Rundfunkrats fest und begründet dieses.
Zur Stimmabgabe sind nur diejenigen Mitglieder des Rund-
funkrats berechtigt, die nachweisbar an der Videokonferenz
teilnehmen beziehungsweise teilgenommen haben. Durch ge-
eignete technische Hilfsmittel ist sicherzustellen, dass diese
Stimmrechte uneingeschränkt ausgeübt werden können. Ge-
heime Abstimmungen dürfen in einer Videokonferenz nicht
durchgeführt werden.

(5) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 23

Ausschüsse des Rundfunkrats

(1) Der Rundfunkrat bildet mindestens einen Programmaus-
schuss. Er kann weitere Ausschüsse bilden. In den Ausschüs-
sen sollen Frauen und Männer entsprechend dem Verhältnis
im Rundfunkrat vertreten sein. Der Programmausschuss be-
reitet die Beschlüsse des Rundfunkrats in Programmangele-

genheiten vor. Er kann dem Intendanten oder der Intendantin
in Programmangelegenheiten Empfehlungen geben, soweit
der Rundfunkrat nichts anderes beschließt.

(2) Der Programmausschuss kann mit der Zustimmung von
zwei Dritteln seiner anwesenden Mitglieder in dringenden
Programmangelegenheiten, in denen eine Beschlussfassung
des Rundfunkrats nicht kurzfristig herbeigeführt werden kann,
die zur Einhaltung der Programmanforderungen erforderli-
chen Beschlüsse nach § 19 Absatz 2 fassen. Der oder die Vor-
sitzende des Rundfunkrats ist hiervon unverzüglich zu
unterrichten. Der Rundfunkrat hat in seiner nächsten Sitzung
über die Beschlüsse des Programmausschusses zu entscheiden.

§ 24

Landesrundfunkrat

(1) Bei jedem Landesfunkhaus wird ein Landesrundfunkrat
gebildet. Dem Landesrundfunkrat gehören die Mitglieder des
jeweiligen Landes im Rundfunkrat an. Die Landesrundfunkrä-
te können öffentlich tagen.

(2) Der Landesrundfunkrat überwacht die Einhaltung der
Anforderungen an die jeweiligen Landesangebote (§ 3 Absatz 3;
§§ 5, 7 bis 10) und berät im Rahmen der Aufgaben, die dem
Landesfunkhaus zur Wahrnehmung in eigener Verantwor-
tung nach diesem Staatsvertrag zugewiesen sind, den Landes-
funkhausdirektor oder die Landesfunkhausdirektorin in allen
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Er kann
nach erfolgter Ausstrahlung feststellen, dass einzelne Angebote
gegen diese Anforderungen verstoßen, und den Intendanten
oder die Intendantin anweisen, einen festgestellten Verstoß
nicht fortzusetzen oder künftig zu unterlassen. Eine Kontrolle
einzelner Angebote durch den Landesrundfunkrat vor ihrer
Ausstrahlung ist nicht zulässig; § 9 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages bleibt unberührt. Dem Landesrundfunkrat ste-
hen insbesondere folgende Aufgaben zu:

1. Stellungnahme zum Entwurf des Wirtschaftsplans des In-
tendanten oder der Intendantin, soweit das Landesfunk-
haus betroffen ist,

2. Zustimmung zum Vorschlag des Intendanten oder der In-
tendantin für die Berufung des Landesfunkhausdirektors
oder der Landesfunkhausdirektorin,

3. Erlass einer Geschäftsordnung.

(3) Die Gesamtverantwortung des Rundfunkrats (§ 19) bleibt
unberührt. 

(4) Die Bestimmungen der §§ 19 Absatz 1 und Absatz 4; 20
Absatz 1 und Absatz 2; 21 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3,
Absatz 4 und Absatz 7 Satz 1 bis Satz 3; 22 Absatz 1 bis Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 4 finden im Rahmen der Zuständig-
keit des Landesrundfunkrats entsprechende Anwendung. Die
Mitglieder des Landesrundfunkrats haben Anspruch auf Er-
satz von Reisekosten sowie auf Tagegelder und Übernach-
tungsgelder nach Maßgabe der Satzung. 

(5) Der Landesrundfunkrat wählt jeweils ein Mitglied für
die Funktionen Vorsitz und Stellvertretung für die Dauer der
Amtszeit des Rundfunkrats.

(6) Der oder die Vorsitzende des Landesrundfunkrats oder
sein oder ihr Stellvertreter oder seine oder ihre Stellvertreterin
sind berechtigt und auf Verlangen eines Drittels der Mitglie-
der des Rundfunkrats verpflichtet, über Angelegenheiten des
jeweiligen Landesrundfunkrats im Rundfunkrat zu berichten.

(7) Der oder die Vorsitzende des Rundfunkrats sowie der je-
weilige Landesfunkhausdirektor oder die jeweilige Landes-
funkhausdirektorin sind berechtigt, an Sitzungen des Landes-
rundfunkrats teilzunehmen; auf Verlangen des Landesrund-
funkrats ist der jeweilige Landesfunkhausdirektor oder die je-
weilige Landesfunkhausdirektorin hierzu verpflichtet. Er oder
sie kann verlangen, gehört zu werden. Gleiches gilt für den
Fall der Stellvertretung.
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§ 25 

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, die
vom Rundfunkrat gewählt werden, und zwar sechs Mitgliedern
aus Niedersachsen und je zwei Mitgliedern aus Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, wovon
jeweils die Hälfte Frauen sein sollen. Von den in den Verwal-
tungsrat gewählten Mitgliedern müssen auf Frauen und Män-
ner jeweils fünfzig vom Hundert entfallen. § 18 Absatz 2 Satz 6
gilt entsprechend.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats müssen über die für
die Tätigkeit im Verwaltungsrat erforderliche fachliche Quali-
fikation verfügen. Hierzu zählen Kenntnisse auf den Gebieten
der Finanzwirtschaft oder -wissenschaft, der Medienwirtschaft
oder -wissenschaft, der Rechtswissenschaft, des Journalismus
oder vergleichbarer, geeigneter Qualifikationen.

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben die Interessen
des NDR zu fördern. Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden; sie dürfen keine
Sonderinteressen vertreten.

(4) § 20 Absatz 4 gilt für die Mitglieder des Verwaltungsrats
entsprechend mit der Maßgabe, dass Mitglieder des Verwal-
tungsrats Anspruch auf eine angemessene Aufwandsentschä-
digung haben.

§ 26 

Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des
Intendanten oder der Intendantin; dies gilt nicht für die in-
haltliche Gestaltung der Angebote, die allein der Rundfunkrat
und — im Rahmen ihrer Zuständigkeit — die Landesrund-
funkräte überwachen.

(2) Der Verwaltungsrat hat ferner folgende Aufgaben:

1. Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses,

2. Feststellung des Entwicklungsplans, 

3. Erlass der Finanzordnung,

4. Zustimmung zu Rechtsgeschäften und Entscheidungen
des Intendanten oder der Intendantin nach § 31,

5. Vertretung des NDR beim Abschluss von Rechtsgeschäften
und in anderen Rechtsangelegenheiten gegenüber dem In-
tendanten oder der Intendantin,

6. Auswahl des Abschlussprüfers oder der Abschlussprüferin,

7. Entlastung des Intendanten oder der Intendantin,

8. Vorschläge für die Wahl und die Abberufung des Inten-
danten oder der Intendantin und seines oder ihres Stell-
vertreters oder seiner oder ihrer Stellvertreterin nach § 29,

9. Zustimmung zur Einrichtung eines weiteren Landespro-
gramms gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4.

(3) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben sind dem Ver-
waltungsrat von dem Intendanten oder der Intendantin Aus-
künfte zu erteilen und Einsicht in die Unterlagen des NDR zu
gewähren. Der Verwaltungsrat kann einzelne Vorgänge unter-
suchen; er kann damit für bestimmte Aufgaben auch besonde-
re Sachverständige beauftragen.

§ 27 

Amtsperiode des Verwaltungsrats

(1) Die Amtsperiode des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre
und beginnt mit seinem ersten Zusammentritt. Nach Ablauf
der Amtsperiode führt der Verwaltungsrat die Geschäfte bis
zum Zusammentritt des neuen Verwaltungsrats. Die Mitglied-
schaft im Verwaltungsrat endet bei Abberufung oder dann,
wenn ein Ausschließungsgrund nach § 17 Absatz 2 bis Absatz 6
eintritt oder eine persönliche Voraussetzung nach § 17 Absatz 7
fortfällt.

(2) Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann auf Antrag des
Verwaltungsrats vom Rundfunkrat abberufen werden, wenn
sein Verbleiben im Amt die Interessen des NDR erheblich
schädigen würde. Der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat
haben dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Äußerung zu
geben. Das betroffene Mitglied ist von der Beratung und Be-
schlussfassung über den Antrag im Verwaltungsrat ausge-
schlossen. Das Nähere regelt die Satzung.

(3) Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrats vorzeitig aus,
ist innerhalb von zwei Monaten nach dessen Ausscheiden für
den Rest der Amtsperiode ein Nachfolger oder eine Nachfolge-
rin zu wählen.

§ 28 

Sitzungen des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat tritt in der Regel einmal im Monat,
mindestens jedoch einmal im Vierteljahr zusammen. Er wird
von seinem oder seiner Vorsitzenden oder, wenn ein Vorsit-
zender oder eine Vorsitzende nicht vorhanden ist, von dem an
Lebensjahren ältesten Mitglied einberufen. Der Verwaltungs-
rat ist unverzüglich einzuberufen, wenn drei Mitglieder unter
Angabe der Gründe es verlangen. 

(2) Der Intendant oder die Intendantin, der Stellvertreter
oder die Stellvertreterin sowie die Direktoren und Direktorin-
nen können an den Sitzungen des Verwaltungsrats beratend
teilnehmen. Auf Verlangen des Verwaltungsrats sind sie hier-
zu verpflichtet.

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder nach näherer Vorschrift der Satzung geladen wurden
und wenn mindestens sieben Mitglieder anwesend sind. Ist
der Verwaltungsrat beschlussunfähig, sind alle Mitglieder in-
nerhalb einer Woche mit derselben Tagesordnung erneut zu
laden. In der darauf stattfindenden Sitzung ist der Verwal-
tungsrat ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mit-
glieder beschlussfähig. 

(4) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse durch Zustim-
mung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, so-
weit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist;
entsprechendes gilt für die Wahl des oder der Vorsitzenden
und dessen oder deren Stellvertreter oder Stellvertreterin. Für
Beschlüsse nach § 26 Absatz 2 Nummern 1, 2, 8 und 9 ist die
Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder er-
forderlich. Kommt eine Mehrheit nicht zustande, ist der An-
trag abgelehnt.

(5) Ist die Durchführung einer Sitzung des Verwaltungsrats
in unmittelbarer Anwesenheit seiner Mitglieder nicht möglich
oder durch außergewöhnliche äußere Umstände erheblich er-
schwert, kann der Verwaltungsrat stattdessen im Wege einer
Audio-/Videokonferenz ohne unmittelbare Anwesenheit zu-
sammentreten. In diesem Fall ist eine Beschlussfassung im
schriftlichen oder elektronischen Verfahren zulässig. Stimm-
berechtigt sind diejenigen Mitglieder, die an der Audio-/Video-
konferenz teilnehmen beziehungsweise teilgenommen haben.

(6) Der Verwaltungsrat wählt seinen Vorsitzenden oder seine
Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter oder Stell-
vertreterin für die Dauer von 15 Monaten. Der Vorsitz wech-
selt nach Ländern in der Reihenfolge Niedersachsen —
Hamburg — Mecklenburg-Vorpommern — Schleswig-Hol-
stein. Für die Wahl des oder der stellvertretenden Vorsitzen-
den gilt die umgekehrte Reihenfolge.

(7) Die Regierungen der Länder sind in ihrer Funktion als
Rechtsaufsicht berechtigt, zu den Sitzungen des Verwaltungs-
rats je einen Vertreter oder eine Vertreterin zu entsenden. Die-
se sind jederzeit zu hören. Ihnen sind alle Unterlagen zur
Verfügung zu stellen, die auch die Mitglieder des Verwal-
tungsrats erhalten.

(8) Der Gesamtpersonalrat kann zu den Sitzungen bis zu
drei Mitglieder entsenden. Ihnen wird auf Verlangen zu Ange-
legenheiten ihres Aufgabenbereichs das Wort erteilt.
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§ 29

Wahl und Abberufung des Intendanten 
oder der Intendantin

(1) Der Intendant oder die Intendantin und der Stellvertre-
ter oder die Stellvertreterin werden vom Rundfunkrat auf Vor-
schlag des Verwaltungsrats für die Dauer von fünf Jahren
gewählt. Die Wahl erfolgt innerhalb der letzten sechs Monate
seiner oder ihrer Amtszeit, bei vorzeitigem Ausscheiden un-
verzüglich, spätestens innerhalb von sechs Monaten. Eine
Wiederwahl ist zweimal zulässig.

(2) Macht der Verwaltungsrat nicht innerhalb von drei Mo-
naten einen Wahlvorschlag, entfällt das Vorschlagsrecht. Fin-
det ein Wahlvorschlag nicht die erforderliche Zustimmung im
Rundfunkrat, ist der Verwaltungsrat berechtigt, jeweils inner-
halb eines weiteren Monats einen neuen Wahlvorschlag zu
machen; Satz 1 gilt entsprechend.

(3) Kommt innerhalb der Frist nach Absatz 1 die Wahl im
Rundfunkrat nicht zustande, findet nach Ablauf eines Monats
ein weiterer Wahlgang statt. In ihm ist gewählt, wer die Zu-
stimmung der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Rund-
funkrats erhält.

(4) Der Intendant oder die Intendantin und der Stellvertre-
ter oder die Stellvertreterin können vor Ablauf der Amtsperi-
ode, auch auf Vorschlag des Verwaltungsrats, durch Be-
schluss des Rundfunkrats abberufen werden.

(5) Für die Ansprüche aus den Anstellungsverträgen gelten
die Vorschriften des bürgerlichen Rechts.

§ 30 

Intendanz und Direktorium

(1) Der Intendant oder die Intendantin leitet den NDR. Er
oder sie berät mit dem Stellvertreter oder der Stellvertreterin
sowie mit den Direktoren oder Direktorinnen die wesentli-
chen Angelegenheiten.

(2) Die Aufgaben, Befugnisse und Rechtsverhältnisse des In-
tendanten oder der Intendantin, des Stellvertreters oder der
Stellvertreterin und der Direktoren oder Direktorinnen, deren
Zahl sowie die Geschäftsverteilung bestimmt die Satzung, so-
weit dieser Staatsvertrag keine Regelung trifft. Der Stellvertre-
ter oder die Stellvertreterin wird von dem Direktor oder der
Direktorin mit der längsten Dienstzeit vertreten. Ist ein Stell-
vertreter oder eine Stellvertreterin des Intendanten oder der
Intendantin nicht bestellt, nimmt der dienstälteste Direktor
oder die Direktorin mit der längsten Dienstzeit die Aufgaben
des Stellvertreters oder der Stellvertreterin wahr.

(3) Der Intendant oder die Intendantin vertritt die Anstalt
als gesetzlicher Vertreter gerichtlich und außergerichtlich. Die
Satzung regelt die Vertretungsbefugnis, insbesondere be-
stimmt sie die Fälle, in denen der Intendant oder die Inten-
dantin zur Vertretung der Mitzeichnung des Stellvertreters
oder der Stellvertreterin oder eines Direktors oder einer Direk-
torin bedarf.

(4) Der Intendant oder die Intendantin legt dem Rundfunk-
rat und dem Verwaltungsrat den Entwurf des Wirtschafts-
plans, den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht vor. Die
Landesfunkhäuser sind hierbei jeweils gesondert auszuwei-
sen. Beim Aufstellen des Wirtschaftsplans sind die Stellung-
nahmen der Landesrundfunkräte (§ 24 Absatz 2 Satz 3 Num-
mer 1) zu berücksichtigen; die Stellungnahmen sind für die
Beschlussfassung vorzulegen.

(5) Der Intendant oder die Intendantin berichtet dem Ver-
waltungsrat alle zwei Jahre quantifiziert und detailliert über
die Auftrags- und Koproduktionen mit unabhängigen und ab-
hängigen Produzenten. 

(6) Der Intendant oder die Intendantin hat dafür Sorge zu
tragen, dass das Angebot des NDR den Angebotsanforderun-
gen (§ 3 Absatz 3; §§ 5, 7 bis 10) entspricht.

(7) Dem Intendanten oder der Intendantin, dem Stellvertre-
ter oder der Stellvertreterin und den Direktoren oder Direkto-
rinnen wird eine begleitende Projekt- und Finanzkontrolle
nach Maßgabe der Satzung zugeordnet.

§ 31 

Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten

(1) Der Intendant oder die Intendantin bedarf in folgenden
Angelegenheiten der Zustimmung des Verwaltungsrats:

1. Abschluss und Kündigung von Anstellungsverträgen mit
Angestellten, deren Bezüge über der höchsten Tarifgruppe
liegen, sowie Bestellung und Abberufung von Direktoren
oder Direktorinnen; § 3 Absatz 2 Satz 3 sowie § 24 Absatz 2
Satz 3 Nummer 2 bleiben unberührt, 

2. Abschluss von Dienstvereinbarungen und Tarifverträgen,

3. grundlegende Veränderungen der Bedingungen der
Rundfunkwerbung,

4. Abschluss von Vereinbarungen über die Zusammenar-
beit mit anderen Rundfunkveranstaltern im Rahmen von
§ 11,

5. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken,

6. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen sowie un-
mittelbaren Beteiligungen an ihnen gemäß § 37,

7. Erwerb und Veräußerung von mittelbaren Beteiligungen
an Unternehmen gemäß § 37, soweit die mittelbare Betei-
ligung nach dem Erwerb mehr als 50 Prozent oder nach
der Veräußerung weniger als 50 Prozent am Grund- oder
Stammkapital dieser Unternehmen beträgt,

8. Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von Kre-
diten, soweit nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen,

9. Übernahme von fremden Verbindlichkeiten, Bürgschaf-
ten und Garantien und

10. Übernahme von Verpflichtungen im Wert von mehr als
5 Millionen Euro außer bei Verträgen über Herstellung,
Erwerb, Veräußerung oder Auswertung von Programm-
teilen oder entsprechenden Rechten.

(2) Die Zustimmung des Verwaltungsrats zu Absatz 1 Num-
mer 7 ist vor der abschließenden Befassung und Entscheidung
des oder der zuständigen Organe des die Beteiligung einge-
henden Unternehmens einzuholen.

§ 32

Wirtschaftsführung

(1) Der NDR hat die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-
lichen regelmäßigen Einnahmen vorrangig

1. aus dem Rundfunkbeitrag, 

2. aus Werbung und Sponsoring,

3. aus laufenden Erträgen seines Vermögens 

zu beschaffen. Sie dürfen nur für die in diesem Gesetz be-
stimmten Aufgaben verwendet werden. Die Bestimmungen
des § 112 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 des Medienstaatsver-
trages bleiben unberührt.

(2) Der NDR hat bei seiner Wirtschaftsführung die Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, der Nachhaltig-
keit sowie der Klarheit bei der finanziellen Zuordnung von
Einnahmen und Ausgaben zu beachten. Er verwendet seine
finanziellen Mittel in der Weise, wie dies zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderlich ist. Die Wirtschaftsführung des NDR
richtet sich nach der Finanzordnung, einer mehrjährigen Fi-
nanzplanung, dem Entwicklungsplan und dem jährlichen
Wirtschaftsplan. 

(3) Mit der mehrjährigen Finanzplanung ist ein Entwick-
lungsplan aufzustellen und fortzuschreiben, der die Vorstel-
lungen des NDR für die strukturelle Entwicklung der Rund-
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funkanstalt sowie den Ausbau seiner Einrichtungen, insbe-
sondere für die Versorgung mit Landesprogrammen, enthält.

(4) Ist bis zum Schluss eines Geschäftsjahres der Wirt-
schaftsplan für das folgende Jahr nicht wirksam geworden, ist
der Intendant oder die Intendantin bis zum Wirksamwerden
ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, die notwendig sind, um

1. den Betrieb des NDR in seinem bisherigen Umfang zu er-
halten,

2. die von den Organen des NDR beschlossenen Maßnahmen
durchzuführen,

3. Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzuset-
zen, sofern durch den Wirtschaftsplan des Vorjahres bereits
Beträge bewilligt sind,

4. rechtlich begründete Verpflichtungen des NDR zu erfüllen.

(5) Der NDR soll die Ansprüche der Mitarbeitenden aus
Versorgungszusagen durch Bildung von Rückstellungen in
angemessenem Umfang sicherstellen. Zur Sicherung der An-
sprüche sind Finanzmittel in angemessener Höhe einem Son-
dervermögen zuzuführen.

§ 33 

Jahresabschluss und Geschäftsbericht

(1) Der Intendant oder die Intendantin hat nach Abschluss
des Geschäftsjahres den Jahresabschluss, den Lagebericht,
den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sowie ei-
nen Geschäftsbericht aufzustellen. Der Geschäftsbericht hat
einen umfassenden Einblick in die Vermögens- und Ertrags-
verhältnisse des NDR einschließlich seiner Beziehungen zu
Beteiligungsunternehmen zu vermitteln.

(2) Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss
und Konzernlagebericht sind in entsprechender Anwendung
der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches
für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor der Fest-
stellung zu prüfen. Getrennt auszuweisen ist insbesondere die
Veranstaltung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen. Die
Kriterien für die Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben
sind dem Verwaltungsrat zu erläutern. Der Abschlussprüfer
oder die Abschlussprüferin ist auch mit den Feststellungen
und Berichten nach § 53 Absatz 1 des Haushaltsgrundsätzege-
setzes zu beauftragen.

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Kon-
zernlagebericht, Prüfungsbericht und Geschäftsbericht werden
vom Intendanten oder von der Intendantin den Regierungen
und Rechnungshöfen der Länder übermittelt.

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses durch den
Rundfunkrat veröffentlicht der Intendant oder die Intendan-
tin eine Gesamtübersicht über den Jahresabschluss und eine
Zusammenfassung der wesentlichen Teile des Geschäftsbe-
richts.

§ 34 

Information der Landesparlamente

Für die Information der Parlamente der Länder gilt § 5 a des
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages entsprechend.

§ 35 

Finanzordnung

(1) Die Finanzordnung wird vom Verwaltungsrat erlassen.

(2) Die Finanzordnung hat von folgenden Grundsätzen aus-
zugehen:

1. Für jedes Geschäftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.
§ 33 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 gilt entsprechend. Der
Wirtschaftsplan dient der Feststellung und Deckung des
Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben des NDR
voraussichtlich notwendig ist; 

2. der Wirtschaftsplan ermächtigt den Intendanten oder die
Intendantin, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen
einzugehen;

3. der Wirtschaftsplan bestimmt, bis zu welcher Höhe der In-
tendant oder die Intendantin Kredite aufnehmen darf.

§ 36 

Finanzkontrolle

(1) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen die Wirtschafts-
führung des NDR gemeinsam. Federführend ist grundsätzlich
der Rechnungshof des nach § 39 Aufsicht führenden Landes.

(2) Der für die Durchführung zuständige Rechnungshof teilt
das Ergebnis der Prüfung des NDR einschließlich deren Betei-
ligungsunternehmen dem Intendanten oder der Intendantin,
dem Direktor oder der Direktorin des jeweiligen Landesfunk-
hauses, den jeweils zuständigen Aufsichtsgremien und der
Geschäftsführung des geprüften Beteiligungsunternehmens
sowie der KEF mit. Er gibt dem Intendanten oder der Inten-
dantin, dem Direktor oder der Direktorin des jeweiligen Lan-
desfunkhauses und der Geschäftsführung des Beteiligungs-
unternehmens Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergeb-
nis der Prüfung und berücksichtigt die Stellungnahmen. Den
auf dieser Grundlage erstellten abschließenden Bericht über
das Ergebnis teilt der zuständige Rechnungshof den Landta-
gen und den Landesregierungen sowie der KEF mit und veröf-
fentlicht ihn anschließend. Dabei hat der Rechnungshof
darauf zu achten, dass die Wettbewerbsfähigkeit des geprüf-
ten Beteiligungsunternehmens nicht beeinträchtigt wird und
insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt
werden.

(3) Die Vorschriften der Landeshaushaltsordnungen der
Länder über Unternehmen in der Rechtsform einer landesun-
mittelbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts sind
in der jeweils geltenden Fassung im Übrigen entsprechend an-
zuwenden. 

§ 37 

Beteiligungen

(1) An einem Unternehmen, das einen gewerblichen oder
sonstigen wirtschaftlichen Zweck zum Gegenstand hat, darf
sich der NDR unmittelbar oder mittelbar beteiligen, wenn

1. dies im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben steht,

2. das Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Per-
son besitzt und 

3. die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Unterneh-
mens einen Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Organ
vorsieht. 

Die Voraussetzungen nach Satz 1 müssen nicht erfüllt sein,
wenn die Beteiligung nur vorübergehend eingegangen wird
und unmittelbaren Angebotszwecken dient.

(2) Bei Beteiligungsunternehmen hat sich der NDR in geeig-
neter Weise den nötigen Einfluss auf die Geschäftsleitung des
Unternehmens, insbesondere eine angemessene Vertretung
im Aufsichtsgremium, zu sichern. Eine Prüfung der Betäti-
gung der Anstalt bei dem Unternehmen unter Beachtung
kaufmännischer Grundsätze durch ein Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen ist auszubedingen; § 36 bleibt unberührt.

(3) Absatz 1 und Absatz 2 gelten entsprechend für juristi-
sche Personen des Privatrechts, die vom NDR gegründet wer-
den und/oder deren Geschäftsanteile sich ausschließlich in
der Hand des NDR befinden.

(4) Angehörige des NDR sowie Mitglieder des Rundfunkrats
oder des Verwaltungsrats dürfen an Unternehmen, an denen
der NDR unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, nicht persön-
lich beteiligt sein. Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen
nicht den Aufsichtsgremien nach Absatz 1 und Absatz 2 ange-
hören.
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(5) Der NDR hat sicherzustellen, dass Mitglieder der Ge-
schäftsführung sowie leitende Angestellte von juristischen
Personen nach Absatz 1 und Absatz 3 nicht ihrerseits an an-
deren juristischen Personen dieser Art beteiligt sind.

(6) Der NDR hat ein effektives Controlling über seine Betei-
ligungen einzurichten. Der Intendant oder die Intendantin hat
den Verwaltungsrat regelmäßig über die wesentlichen Vor-
gänge in den Beteiligungsunternehmen, insbesondere über
deren finanzielle Entwicklungen, zu unterrichten.

(7) Der Intendant oder die Intendantin hat dem Verwal-
tungsrat jährlich einen Beteiligungsbericht vorzulegen. Dieser
Bericht schließt folgende Bereiche ein:

1. die Darstellung sämtlicher unmittelbarer und mittelbarer
Beteiligungen und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für
den NDR,

2. die gesonderte Darstellung der Beteiligungen mit kommer-
ziellen Tätigkeiten und Nachweis der Erfüllung der staats-
vertraglichen Vorgaben für kommerzielle Tätigkeiten und

3. die Darstellung der Kontrolle der Beteiligung einschließ-
lich von Vorgängen mit besonderer Bedeutung.

Der Bericht ist den jeweils zuständigen Rechnungshöfen und
der rechtsaufsichtsführenden Landesregierung zu übermitteln.

(8) Die für den NDR zuständigen Rechnungshöfe prüfen die
Wirtschaftsführung bei solchen Unternehmen des Privatrechts,
an denen der NDR unmittelbar, mittelbar, auch zusammen mit
anderen Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen Rechts,
mit Mehrheit beteiligt ist und deren Gesellschaftsvertrag oder
Satzung diese Prüfung durch die Rechnungshöfe vorsieht. Der
NDR ist verpflichtet, für die Aufnahme der erforderlichen Re-
gelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung des Un-
ternehmens zu sorgen.

§ 38 

Werbung, Zulässiges Sponsoring, 
Zulässige Produktplatzierung

(1) Der NDR veranstaltet Fernsehwerbung im Gemeinschafts-
programm der ARD „Erstes Deutsches Fernsehen (Das Erste)“.
Für die Gesamtdauer der Fernsehwerbung gilt § 39 Absatz 1
und Absatz 3 des Medienstaatsvertrages. 

(2) Der NDR kann Hörfunkwerbung in einem Hörfunkpro-
gramm veranstalten. Ihre Gesamtdauer und Struktur werden
durch Vereinbarung der Länder festgesetzt.

(3) Sponsoring ist nach Maßgabe des § 39 des Medienstaats-
vertrages zulässig. Umfang und Struktur können durch Ver-
einbarung der Staatsvertragsländer festgelegt werden.

(4) Produktplatzierung ist nach Maßgabe des § 38 des Medien-
staatsvertrages zulässig.

§ 39 

Rechtsaufsicht

(1) Die Regierungen der Länder führen die Aufsicht über
den NDR hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen die-
ses Staatsvertrages und der allgemeinen Rechtsvorschriften.
Sie nehmen diese Aufgabe durch die Regierung eines der Län-
der im Wechsel von 18 Monaten wahr. Der Wechsel erfolgt in
der Reihenfolge Hamburg — Niedersachsen — Schleswig-
Holstein — Mecklenburg-Vorpommern. Die jeweils aufsichts-
führende Regierung beteiligt die anderen Regierungen vor der
Einleitung von Maßnahmen und bemüht sich um ein Einver-
nehmen.

(2) Die aufsichtsführende Regierung ist berechtigt, ein von
ihr im Einzelfall zu bestimmendes Organ des NDR durch
schriftliche Mitteilungen auf Maßnahmen oder Unterlassun-
gen im Betrieb des NDR hinzuweisen, die diesen Staatsvertrag
oder die allgemeinen Rechtsvorschriften verletzen, und das
Organ aufzufordern, die Rechtsverletzung zu beseitigen.

(3) Wird die Rechtsverletzung nicht innerhalb einer von der
aufsichtsführenden Regierung zu setzenden angemessenen
Frist behoben, weist diese den NDR an, im Einzelnen festge-
legte Maßnahmen auf dessen Kosten durchzuführen. In Pro-
grammangelegenheiten sind Weisungen unzulässig.

(4) Maßnahmen der Rechtsaufsicht gegenüber dem Inten-
danten oder der Intendantin sind erst dann zulässig, wenn der
Rundfunkrat, der Landesrundfunkrat oder der Verwaltungsrat
die ihnen zustehende Aufsicht nicht in angemessener Frist
wahrnehmen.

(5) Die aufsichtsführende Regierung ist zugleich zuständige
Behörde nach § 16 Absatz 1 des Medienstaatsvertrages.

§ 40 

Gleichstellung von Frauen und Männern

(1) Der NDR hat durch Dienstvereinbarung die berufliche
Gleichstellung von Frauen und Männern im NDR zu fördern.
Frauen führen die jeweilige Funktionsbezeichnung für ihre
Tätigkeit im NDR in der weiblichen Form.

(2) Der Intendant oder die Intendantin legt dem Verwal-
tungsrat jährlich einen Bericht über den Stand der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern vor.

§ 41 

Personalvertretung

(1) Für den NDR finden das Bundespersonalvertretungsge-
setz und die dazu ergangenen Rechtsverordnungen nach Maß-
gabe der für die Rundfunkanstalten des Bundesrechts gelten-
den Vorschriften entsprechende Anwendung. Das gilt auch
für rechtsfähige Gemeinschaftseinrichtungen der Rundfunk-
anstalten, an denen der NDR beteiligt ist und die ihren Sitz in
einem der vier Länder haben.

(2) In den Fällen des § 71 Absatz 1 Satz 4 des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes bestellt der Präsident oder die Präsi-
dentin des Oberverwaltungsgerichts des nach § 39 aufsicht-
führenden Landes nach Anhörung der Präsidenten oder Präsi-
dentinnen der Oberverwaltungsgerichte der übrigen Länder
den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Einigungsstelle.

(3) Arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 12a Ta-
rifvertragsgesetz gelten als Beschäftigte im Sinne des § 4 Ab-
satz 3 Bundespersonalvertretungsgesetzes. Für sie gelten die
gleichen Personalvertretungsrechte wie für Beschäftigte, soweit
ihr Vertrag mit dem NDR entsprechende Verpflichtungen ent-
hält und die gesetzlichen Vorgaben Anwendung finden können.

§ 42 

Statut für die Programmmitarbeitenden

(1) Die Mitwirkungsrechte der redaktionellen Mitarbeiten-
den in Programmangelegenheiten richten sich nach dem Re-
daktionsstatut.

(2) Das Redaktionsstatut tritt außer Kraft, sobald sich der In-
tendant oder die Intendantin und die redaktionellen Mitarbei-
tenden auf ein neues Redaktionsstatut verständigt haben, das
die derzeit beim NDR geltenden Beteiligungsrechte wahrt und
auch ständigen freien Programmmitarbeitenden angemessene
Repräsentanz in der Redaktionsversammlung und im Redakti-
onsausschuss verschafft. Das neue Redaktionsstatut enthält
insbesondere folgende Regelungen: 

1. Der Redaktionsausschuss behält vor allem die Aufgabe,
sich nach Maßgabe des Redaktionsstatuts um eine Einigung
bei Konflikten zu bemühen, die in Programmfragen zwi-
schen Programmmitarbeitenden und ihren Vorgesetzten
entstehen.

2. Kann ein Konflikt in Programmfragen zwischen Intendant
oder Intendantin und Redaktionsausschuss nicht beigelegt
werden, so tritt auf Antrag ein Schlichtungsausschuss zu-
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sammen. Dieser besteht aus einem oder einer unpartei-
ischen Vorsitzenden, einem Stellvertreter oder einer Stell-
vertreterin und aus Beisitzern, die für drei Jahre je zur
Hälfte von dem Intendanten oder der Intendantin bestellt
und vom Redaktionsausschuss entsandt werden. Der
Schlichtungsausschuss beschließt eine Empfehlung an
den Intendanten oder die Intendantin. Folgt der Intendant
oder die Intendantin der Empfehlung nicht, hat er seine
oder hat sie ihre Entscheidung gegenüber dem Schlich-
tungsausschuss zu begründen.

(3) Änderungen des Redaktionsstatuts bedürfen der Zustim-
mung des Rundfunkrats.

§ 43 

Datenverarbeitung 
zu journalistisch-redaktionellen Zwecken, 

Medienprivileg

(1) Soweit der NDR personenbezogene Daten zu journalisti-
schen Zwecken verarbeitet, ist es den hiermit befassten Perso-
nen untersagt, diese personenbezogenen Daten zu anderen
Zwecken zu verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen
sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis
zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Been-
digung ihrer Tätigkeit fort. Im Übrigen finden für die Daten-
verarbeitung zu journalistischen Zwecken von der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU 2016 Nr. L 119 S. 1,
L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2) außer den Kapiteln I, VIII, X
und XI nur die Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f in Verbindung
mit Absatz 2, Artikel 24 und Artikel 32 Anwendung. Die Arti-
kel 82 und 83 der Verordnung (EU) 2016/679 gelten mit der
Maßgabe, dass nur für eine Verletzung des Datengeheimnisses
gemäß den Sätzen 1 bis 3 sowie für unzureichende Maßnah-
men nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f, Artikel 24 und 32
der Verordnung (EU) 2016/679 gehaftet wird. Die Sätze 1 bis 5
gelten entsprechend für die Datenverarbeitung zu journalisti-
schen Zwecken der Hilfs- und Beteiligungsunternehmen des
NDR. Der NDR kann sich einen Verhaltenskodex geben, der in
einem transparenten Verfahren erlassen und veröffentlicht
wird. Den betroffenen Personen stehen nur die in den Absät-
zen 2 und 3 genannten Rechte zu.

(2) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zur Verbreitung von Gegendarstellungen der betrof-
fenen Person oder zu Verpflichtungserklärungen, Beschlüssen
oder Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung oder
über den Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese Gegen-
darstellungen, Verpflichtungserklärungen und Widerrufe zu
den gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe
Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer
Übermittlung der Daten gemeinsam mit diesen zu übermit-
teln.

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann die betroffene Per-
son Auskunft über die der Berichterstattung zugrundeliegen-
den zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Die
Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interes-
sen der Beteiligten verweigert werden, soweit

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Her-
stellung oder Verbreitung von Rundfunksendungen mit-
wirken oder mitgewirkt haben, geschlossen werden kann,

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Ge-
währsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen
für den redaktionellen Teil geschlossen werden kann oder

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlang-
ten Daten die journalistische Aufgabe durch Ausforschung
des Informationsbestandes beeinträchtigt würde.

Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung
unrichtiger personenbezogener Daten im Datensatz oder die
Hinzufügung einer eigenen Darstellung von angemessenem
Umfang verlangen. Die weitere Speicherung der personenbe-
zogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information oder
zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist.

§ 44 

Ernennung 
des oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der NDR ernennt einen Beauftragten oder eine Beauf-
tragte für den Datenschutz beim NDR (Rundfunkdatenschutz-
beauftragter oder Rundfunkdatenschutzbeauftragte), der oder
die zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der
Verordnung (EU) 2016/679 ist. Die Ernennung erfolgt durch
den Rundfunkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrats für die
Dauer von vier Jahren. Eine dreimalige Wiederernennung ist
zulässig. Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte muss
über die für die Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben und
Ausübung seiner oder ihrer Befugnisse erforderliche Qualifi-
kation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich
des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. Das Amt des
oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragten kann nicht neben
anderen Aufgaben innerhalb des NDR und seiner Beteiligungs-
und Hilfsunternehmen wahrgenommen werden. Sonstige Auf-
gaben müssen mit dem Amt des oder der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten zu vereinbaren sein und dürfen seine oder
ihre Unabhängigkeit nicht gefährden.

(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Rücktritt
vom Amt oder mit Erreichen des gesetzlichen Renteneintritts-
alters. Tarifvertragliche Regelungen bleiben unberührt. Der
oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte kann seines oder
ihres Amtes nur enthoben werden, wenn er oder sie eine
schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraussetzungen
für die Wahrnehmung seiner oder ihrer Aufgaben nicht mehr
erfüllt. Dies geschieht durch Beschluss des Verwaltungsrates
auf Vorschlag des Rundfunkrates; der oder die Rundfunkda-
tenschutzbeauftragte ist vor der Entscheidung zu hören.

(3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der Vergütung,
beschließt der Verwaltungsrat mit Zustimmung des Rund-
funkrats in einer Satzung.

§ 45 

Unabhängigkeit 
des oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in
Ausübung seines oder ihres Amtes unabhängig und nur dem
Gesetz unterworfen. Er oder sie unterliegt keiner Rechts- oder
Fachaufsicht. Der Dienstaufsicht des Verwaltungsrates unter-
steht er oder sie nur insoweit, als seine oder ihre Unabhängig-
keit bei der Ausübung seines oder ihres Amtes dadurch nicht
beeinträchtigt wird.

(2) Die Dienststelle des oder der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragten wird bei der Geschäftsstelle von Rundfunkrat und
Verwaltungsrat eingerichtet. Dem oder der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten ist die für die Erfüllung seiner oder ihrer
Aufgaben und Befugnisse notwendige Personal-, Finanz- und
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen
Mittel sind jährlich, öffentlich und gesondert im Haushalts-
plan des NDR auszuweisen und dem oder der Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer
Finanzkontrolle durch den Verwaltungsrat unterliegt der oder
die Rundfunkdatenschutzbeauftragte nur insoweit, als seine
oder ihre Unabhängigkeit bei der Ausübung seines oder ihres
Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(3) Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in der
Wahl seiner oder ihrer Mitarbeitenden frei. Sie unterstehen al-
lein seiner oder ihrer Leitung.
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§ 46 

Aufgaben 
des oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte überwacht
die Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses Staatsver-
trages, des Medienstaatsvertrages, der Verordnung (EU) 2016/
679 und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei der
gesamten Tätigkeit des NDR und seiner Beteiligungsunterneh-
men im Sinne des § 42 Absatz 3 Satz 1 des Medienstaatsver-
trages. Er oder sie hat die Aufgaben und Befugnisse ent-
sprechend der Artikel 57 und 58 Absatz 1 bis Absatz 5 der
Verordnung (EU) 2016/679. Bei der Zusammenarbeit mit an-
deren Aufsichtsbehörden hat er oder sie, soweit die Datenver-
arbeitung zu journalistischen Zwecken betroffen ist, den In-
formantenschutz zu wahren. Er oder sie kann gegenüber dem
NDR keine Geldbußen verhängen.

(2) Stellt der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte Ver-
stöße gegen Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige
Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so
beanstandet er oder sie dies gegenüber dem Intendanten oder
der Intendantin und fordert ihn oder sie zur Stellungnahme
innerhalb einer angemessenen Frist auf. Gleichzeitig unter-
richtet er oder sie den Verwaltungsrat. Von einer Beanstan-
dung und Unterrichtung kann abgesehen werden, wenn es
sich um unerhebliche Mängel handelt oder wenn ihre unver-
zügliche Behebung sichergestellt ist.

(3) Die von dem Intendanten oder der Intendantin nach Ab-
satz 2 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Dar-
stellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Be-
anstandung des oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragten
getroffen worden sind. Der Intendant oder die Intendantin lei-
tet dem Verwaltungsrat gleichzeitig eine Abschrift der Stel-
lungnahme gegenüber dem oder der Rundfunkdatenschutz-
beauftragten zu.

(4) Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstattet
jährlich auch den Organen des NDR den schriftlichen Bericht
im Sinne des Artikels 59 der Verordnung (EU) 2016/679 über
seine oder ihre Tätigkeit. Der Bericht wird veröffentlicht, wo-
bei eine Veröffentlichung im Online-Angebot des NDR ausrei-
chend ist.

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den Rund-
funkdatenschutzbeauftragten oder die Rundfunkdatenschutz-
beauftragte zu wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch den
NDR oder seiner Beteiligungsunternehmen im Sinne des Ab-
satz 1 Satz 1 in seinen schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein.

(6) Der oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist so-
wohl während als auch nach Beendigung seiner oder ihrer Tä-
tigkeit verpflichtet, über die ihm oder ihr während seiner oder
ihrer Dienstzeit bekannt gewordenen Angelegenheiten und
vertraulichen Informationen Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 47

Informationszugang

(1) Jede natürliche oder juristische Person mit Sitz in
Deutschland hat nach Maßgabe dieser Bestimmung einen An-
spruch auf freien Zugang zu den Informationen, über die der
NDR als informationspflichtige Stelle verfügt. Von diesem An-
spruch sind Informationen, über die der NDR zu journalis-
tisch-redaktionellen Zwecken verfügt, ausgeschlossen.

(2) Begriffsbestimmungen: 

1. Informationen sind alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder Daten-
verarbeitungsform oder auf sonstigen Informationsträgern
bei informationspflichtigen Stellen vorhandene Zahlen,
Daten, Fakten, Erkenntnisse oder sonstige Auskünfte.

2. Informationsträger sind alle Medien, die Informationen in
Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder in
sonstiger Form speichern können.

3. Die Informationspflicht ist die Pflicht, Informationen auf
Antrag nach Maßgabe dieser Regelung zugänglich zu ma-
chen.

4. Der NDR verfügt über Informationen, wenn diese bei ihm
vorhanden sind oder an anderer Stelle für ihn bereitgehal-
ten werden. Ein Bereithalten liegt vor, wenn der NDR ei-
nen Anspruch auf Übermittlung der Informationen hat.

(3) Informationen werden auf Antrag zugänglich gemacht.
Der Antrag kann nur in Textform gestellt werden. Im Antrag
sind die beanspruchten Informationen zu bezeichnen. Ist der
Antrag zu unbestimmt, so ist der oder die Antragstellende un-
verzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, aufzufordern,
den Antrag zu präzisieren. Nach Eingang des präzisierten An-
trags beim NDR beginnt die Frist zur Beantwortung des An-
trags erneut. Der NDR unterstützt Antragstellende bei der
Stellung und Präzisierung von Anträgen.

(4) Der NDR hat dem oder der Antragstellenden Auskunft
zu erteilen, Akteneinsicht zu gewähren, Kopien, auch durch
Versendung, zur Verfügung zu stellen oder die Informations-
träger zugänglich zu machen, die die begehrten Informationen
enthalten. Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs
begehrt, so darf diese nur aus wichtigem Grund auf andere Art
gewährt werden. In den übrigen Fällen soll die kostengüns-
tigste Form gewählt werden. Sind die Informationen bereits
öffentlich zugänglich, kann der NDR darauf verweisen. Han-
delt es sich um Dokumente, die nur vorübergehend von einer
anderen Stelle beigezogen worden sind, so weist der NDR dar-
auf hin und nennt die für die Entscheidung über die Akten-
einsicht zuständige Stelle.

(5) Liegen die Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs
vor, sind die Informationen der oder dem Antragstellenden
zeitnah, spätestens jedoch binnen eines Monats nach Eingang
des Antrags beim NDR zugänglich zu machen. In begründeten
Fällen kann die Frist auf höchstens zwei Monate verlängert
werden. Der oder die Antragstellende ist unter Angabe der
Gründe unverzüglich auf die Fristverlängerung hinzuweisen.

(6) Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ist dies
dem oder der Antragstellenden innerhalb der Fristen nach
Absatz 5 unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Eine Ableh-
nung liegt auch dann vor, wenn der Informationszugang an-
ders als beantragt gewährt wird. Die Ablehnung kann auf
dieselbe Weise mitgeteilt werden, wie der Antrag gestellt wur-
de. Liegt ein Ablehnungsgrund nach den Absätzen 8 und 9
vor, sind die hiervon nicht betroffenen Informationen zugäng-
lich zu machen, soweit sie ausgesondert werden können. Der
oder die Antragstellende ist im Falle einer vollständigen oder
teilweisen Ablehnung eines Antrages über die Rechtsschutz-
möglichkeiten gegen diese Entscheidung sowie darüber zu be-
lehren, bei welcher Stelle und innerhalb welcher Frist um
Rechtsschutz nachgesucht werden kann.

(7) Für Streitigkeiten nach dieser Vorschrift ist der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben. Ein Widerspruchsverfahren ist nicht
durchzuführen. 

(8) Soweit die Bekanntgabe der Informationen nachteilige
Auswirkungen auf

1. die Vertraulichkeit der Beratungen der Gremien des NDR
oder

2. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, ei-
nes Ermittlungsverfahrens, eines Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens oder eines Disziplinarverfahrens hätte,

ist der Antrag abzulehnen, wenn das schutzwürdige Interesse
des NDR an der Geheimhaltung gegenüber dem öffentlichen
Bekanntgabeinteresse überwiegt. Der Antrag ist auch abzuleh-
nen, wenn der Antrag offensichtlich missbräuchlich gestellt
wurde.

(9) Soweit durch die Bekanntgabe der Information 

1. personenbezogene Daten offenbart würden, deren Vertrau-
lichkeit durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist,
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2. Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrech-
te, verletzt würden,

3. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich gemacht
würden oder Informationen dem Steuer- oder Statistikge-
heimnis unterliegen oder

4. die Interessen einer Person beeinträchtigt würden, die die
beantragte Information, ohne rechtlich hierzu verpflichtet
werden zu können, dem NDR freiwillig zur Verfügung ge-
stellt hat

und das aus den Nummern 1 bis 4 jeweils folgende schutz-
würdige Interesse an der Geheimhaltung gegenüber dem öf-
fentlichen Bekanntgabeinteresse überwiegt, ist der Antrag ab-
zulehnen, es sei denn, die jeweils Betroffenen haben zuge-
stimmt. Die Betroffenen sind vor der Entscheidung über die
Offenbarung anzuhören.

(10) Für die Bereitstellung von Informationen nach dieser
Vorschrift werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben.
Gebühren werden nicht erhoben für 

1. die Erteilung mündlicher, einfacher schriftlicher und ein-
facher elektronischer Auskünfte und

2. die Einsichtnahme vor Ort. 

Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwal-
tungsaufwandes so zu bemessen, dass das Recht auf Zugang
zu Informationen wirksam in Anspruch genommen werden
kann. Das Nähere regelt die Satzung.

(11) Antragstellende, die der Ansicht sind, dass der Infor-
mationsanspruch zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet
worden ist oder dass nur eine unzulängliche Antwort gegeben
worden ist, können den Rundfunkdatenschutzbeauftragten
oder die Rundfunkdatenschutzbeauftragte des NDR anrufen.

§ 48

Archivierung

Der NDR entscheidet in eigener Zuständigkeit, ob Unterla-
gen dem Staatsarchiv Hamburg angeboten und übergeben
oder in eigener Verantwortung archiviert werden.

§ 49

Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land frühestens
zum 31. August 2026 gekündigt werden. Die Kündigungsfrist
beträgt zwei Jahre. Wird der Staatsvertrag nicht gekündigt,
verlängert er sich stillschweigend um jeweils fünf Jahre. Kün-
digt ein Land, kann jedes andere innerhalb von drei Monaten
nach Zugang der Kündigung erklären, dass es sich dieser an-
schließt; zwischen den übrigen Ländern bleibt der Staatsver-
trag in Kraft. Im Falle der Kündigung durch mindestens drei
Länder tritt der Staatsvertrag nach Ablauf der Kündigungsfrist
außer Kraft und der NDR als Rundfunkanstalt ist aufgelöst.

(2) Nach einer Kündigung oder Auflösung des NDR durch
Vereinbarung schließen die Länder einen Staatsvertrag über
die Auseinandersetzung.

(3) Für den Fall, dass ein Staatsvertrag über die Auseinan-
dersetzung nicht innerhalb eines Jahres abgeschlossen wird,

entscheidet ein Schiedsgericht über die Auseinandersetzung.
Das Schiedsgericht kann auch eine einstweilige Regelung tref-
fen.

(4) Einigen sich die Länder nicht über die Zusammenset-
zung des Schiedsgerichts, ernennen die Präsidenten oder Prä-
sidentinnen der Oberverwaltungsgerichte der Freien und
Hansestadt Hamburg und der Länder Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gemeinsam ein
aus vier Mitgliedern bestehendes Schiedsgericht. Die Schieds-
richter oder die Schiedsrichterinnen müssen die Befähigung
zum Richteramt besitzen.

§ 50

Beitritt

Andere Länder können diesem Staatsvertrag beitreten. Der
Beitritt bedarf eines Staatsvertrages der beteiligten Länder.

§ 51

Übergangsbestimmung

Die Zusammensetzung sowie die Rechte und Pflichten der
Mitglieder des Rundfunkrats, des Verwaltungsrats und ihrer
jeweiligen Ausschüsse, bleiben bis zum Ablauf der zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Staatsvertrages laufenden
Amtsperioden unberührt.

§ 52

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. September 2021 in Kraft.
Sind bis zum 31. August 2021 nicht alle Ratifikationsurkun-
den bei der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Ham-
burg hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(2) Die Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg
teilt den übrigen Ländern die Hinterlegung der Ratifikations-
urkunden mit.

(3) Der Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk
(NDR) vom 17./18. November 1991, der Staatsvertrag über den
Datenschutz beim Norddeutschen Rundfunk (NDR-Daten-
schutz-Staatsvertrag) vom 7. bis 15. Dezember 2017 und der
Staatsvertrag über die Veranstaltung von digitalen terrestri-
schen Hörfunkprogrammen durch den Norddeutschen Rund-
funk (NDR-Digitalradio-Staatsvertrag) vom 1./2. Februar 2012,
jeweils in der geltenden Fassung, treten zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Staatsvertrages außer Kraft.

Protokollerklärung aller Länder zum NDR-Staatsvertrag:

Die Länder bewerten die Integration der arbeitnehmerähnli-
chen Personen in die Personalvertretung des NDR als einen
wichtigen Schritt für die Mitbestimmung im NDR (§ 41 NDR-
Staatsvertrag). Sie nehmen in Aussicht, zeitnah das Mitbe-
stimmungsrecht des NDR insgesamt daraufhin zu überprüfen,
ob der Verweis auf das Bundespersonalvertretungsgesetz
durch eine für den NDR spezifische Regelung ersetzt werden
kann und dabei auch weitere Möglichkeiten der Einbindung
der arbeitnehmerähnlichen Personen in das Personalvertre-
tungsregime beim NDR staatsvertraglich zu regeln.

Für den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 4. März 2021 Peter T s c h e n t s c h e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 9. März 2021 Manuela S c h w e s i g

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den 5. März 2021 Stephan W e i l

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 8. März 2021 Daniel G ü n t h e r
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Niedersächsisches Grundsteuergesetz (NGrStG)

Vom 7. Juli 2021

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Regelungszweck

1Dieses Gesetz trifft für Zwecke der Ermittlung, Festsetzung
und Erhebung der Grundsteuer für Zeiträume ab dem Kalen-
derjahr 2025 von den Bestimmungen des Grundsteuergesetzes
(GrStG) und des Bewertungsgesetzes (BewG) abweichende Re-
gelungen für Niedersachsen. 2Die Bestimmungen des Grund-
steuergesetzes und des Bewertungsgesetzes sind für Zwecke
der Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
für die in Satz 1 genannten Zeiträume nur anzuwenden, so-
weit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 3Soweit diese
Bestimmungen den Grundsteuerwert betreffen, sind sie für
Zwecke der Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Grund-
steuer B entsprechend auf die Äquivalenzbeträge nach § 2
Abs. 3 anzuwenden, soweit sich aus diesem Gesetz nichts an-
deres ergibt.

E r s t e r  T e i l

Grundstücke, Grundsteuer B

E r s t e s  K a p i t e l

Ermittlung der Grundsteuer

§ 2

Steuergegenstand, Berechnungsformel

(1) 1Steuergegenstand der Grundsteuer B nach diesem Ge-
setz sind vorbehaltlich des Absatzes 4 Satz 2 die Grundstücke
im Sinne des § 2 Nr. 2 GrStG als wirtschaftliche Einheiten des
Grundvermögens. 2Die Grundsteuer B ergibt sich durch eine
Multiplikation des Grundsteuermessbetrags des Grundstücks
nach Absatz 2 mit dem von der Gemeinde bestimmten jeweili-
gen Hebesatz. 3Sie ist ein Jahresbetrag und auf volle Cent nach
unten abzurunden. 

(2) 1Der Grundsteuermessbetrag des Grundstücks ist durch
Anwendung der jeweiligen Grundsteuermesszahl nach § 6 auf
den Äquivalenzbetrag des Grund und Bodens nach Absatz 3
Satz 1 und den jeweiligen Äquivalenzbetrag der Wohnfläche
oder der Nutzfläche etwaiger Gebäude des Grundstücks nach
Absatz 3 Satz 2 zu ermitteln. 2Die Summe dieser Ergebnisse ist
als Grundsteuermessbetrag des Grundstücks auf volle Cent
nach unten abzurunden.

(3) 1Der Äquivalenzbetrag des Grund und Bodens ergibt
sich durch eine Multiplikation der nach § 3 maßgeblichen
Fläche des Grund und Bodens mit der jeweiligen nach § 4
Abs. 2 zu ermittelnden Äquivalenzzahl und dem Lage-Faktor
nach § 5. 2Die Äquivalenzbeträge von Wohn- oder Nutzfläche
der Gebäude ergeben sich durch eine Multiplikation der jewei-
ligen nach § 3 maßgeblichen Gebäudeflächen mit der Äquiva-
lenzzahl nach § 4 Abs. 1 und dem Lage-Faktor nach § 5. 3Der
Äquivalenzbetrag des Grund und Bodens sowie die Äquiva-
lenzbeträge der Wohn- und Nutzfläche der Gebäude werden
jeweils auf volle Cent nach unten abgerundet.

(4) 1Die Zurechnung mehrerer Wirtschaftsgüter zu einer
wirtschaftlichen Einheit wird abweichend von § 2 Abs. 2
BewG nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Wirtschaftsgü-
ter zum Teil der einen Ehegattin oder Lebenspartnerin oder
dem einen Ehegatten oder Lebenspartner, zum Teil der ande-
ren Ehegattin oder Lebenspartnerin oder dem anderen Ehegat-
ten oder Lebenspartner gehören. 2Bei Gebäuden auf fremdem
Grund und Boden sind abweichend von § 244 Abs. 3 Nr. 2
und § 262 BewG der Grund und Boden der Eigentümerin oder
dem Eigentümer des Grund und Bodens und die Gebäude der

wirtschaftlichen Eigentümerin oder dem wirtschaftlichen Ei-
gentümer der Gebäude zuzurechnen. 3Bei Erbbaurechten ist
§ 261 BewG entsprechend anzuwenden.

(5) 1Erstreckt sich der Steuergegenstand auch auf ein ande-
res Land oder das Ausland, so ist nur für das im Gebiet des
Landes Niedersachsen gelegene Grundvermögen Grundsteuer
nach diesem Gesetz zu ermitteln, festzusetzen und zu erhe-
ben. 2Dieses Grundvermögen bildet eine eigenständige wirt-
schaftliche Einheit. 

§ 3

Maßgebliche Flächen

(1) 1Maßgebliche Gebäudefläche bei Wohnnutzung ist, so-
weit sich aus den Absätzen 2 und 3 nichts anderes ergibt, die
Wohnfläche. 2Als Wohnnutzung gilt auch ein häusliches Ar-
beitszimmer. 3Im Übrigen ist die Nutzfläche des Gebäudes
maßgeblich. 4Nicht genutzte Gebäudeflächen, die zuvor Wohn-
zwecken gedient haben, gelten bis zu einer Nutzung zu ande-
ren Zwecken weiterhin als zu Wohnzwecken genutzt. 5Die
Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen
Beherbergung von Personen ist kein Wohnzweck.

(2) 1Nutzflächen von Garagen, die in räumlichem Zusam-
menhang zur Wohnnutzung stehen, der sie auch rechtlich zu-
zuordnen sind, bleiben bei der Ermittlung der maßgeblichen
Gebäudeflächen bis zu einer Fläche von 50 m² außer Ansatz.
2Dies gilt unter den Voraussetzungen des Satzes 1 auch für Ga-
ragen, die eine eigene wirtschaftliche Einheit bilden. 

(3) 1Im Übrigen bleiben die Nutzflächen von Nebengebäu-
den, die in räumlichem Zusammenhang zur Wohnnutzung
stehen, der sie zu dienen bestimmt sind, bis zu einer Fläche
von 30 m² bei der Ermittlung der maßgeblichen Gebäudeflä-
chen außer Ansatz. 2Dies gilt unter den Voraussetzungen des
Satzes 1 auch für Nebengebäude, die eine eigene wirtschaftli-
che Einheit bilden. 

(4) 1Ein Grundstück gilt als unbebaut, wenn die darauf er-
richteten Gebäude eine Gesamtgebäudefläche von weniger als
30 m2 haben; bei der Berechnung bleiben die Regelungen des
Absatzes 2 oder 3 unberücksichtigt. 2Besteht ein Bauwerk aus
mehreren wirtschaftlichen Einheiten, so ist für die Berechnung
die Gesamtgebäudefläche des Bauwerks anzusetzen. 3Die Ge-
bäudefläche bleibt in der Folge außer Ansatz. 4§ 246 BewG
bleibt im Übrigen unberührt. 

(5) Die ermittelten Flächen von Grund und Boden und Ge-
bäuden sind als für dieses Gesetz maßgebliche Flächen auf
volle Quadratmeter nach unten abzurunden. 

§ 4

Äquivalenzzahlen

(1) Für Gebäudeflächen wird eine Äquivalenzzahl von
0,50 Euro je Quadratmeter angesetzt.

(2) 1Für die Fläche des Grund und Bodens wird eine Äqui-
valenzzahl von 0,04 Euro je Quadratmeter angesetzt. 2Abwei-
chend von Satz 1 gilt: 

1. Übersteigt die Fläche des Grund und Bodens das Zehn-
fache der Wohnfläche, so wird die Äquivalenzzahl nach
Satz 1 für den das Zehnfache der Wohnfläche übersteigen-
den Teil der Fläche nur zu 50 Prozent angesetzt, wenn die
Gebäude mindestens zu 90 Prozent ihrer Fläche der Wohn-
nutzung dienen und soweit kein Fall der Nummer 2 Halb-
satz 1 vorliegt.
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2. Ist die Fläche des Grund und Bodens zu mindestens 90 Pro-
zent weder bebaut noch befestigt, wird der Äquivalenzbe-
trag für die 10 000 m2 übersteigende Fläche insgesamt wie
folgt angesetzt: (übersteigende Fläche des Grund und Bo-
dens in Quadratmetern x 0,04 Euro je Quadratmeter)0,7; in
den Fällen der Nummer 1 wird die Äquivalenzzahl für die
Fläche des Grund und Bodens bis zum Zehnfachen der
Wohnfläche stets zu 100 Prozent angesetzt. 

§ 5

Lage-Faktor

(1) 1Zur Ermittlung des Lagefaktors wird der Bodenrichtwert
des betreffenden Grundstücks nach Absatz 2 zu dem Durch-
schnittsbodenwert der Gemeinde nach Absatz 3 ins Verhält-
nis gesetzt und auf dieses Verhältnis ein Exponent von 0,3 an-
gewendet. 2Der Lage-Faktor ergibt sich damit aus der folgen-
den Formel:

Lage-Faktor = (BRW ÷ dBRW)0,3.
3Er wird auf zwei Nachkommastellen abgerundet.

(2) 1Die Größe „BRW“ ist der nach Absatz 4 Satz 2 oder nach
§ 8 Abs. 4 Satz 2 für den jeweiligen Stichtag maßgebliche Bo-
denrichtwert nach § 196 des Baugesetzbuchs (BauGB) für
Bauflächen gemäß Anlage 1 der Bodenrichtwertrichtlinie
(BRW-RL) vom 11. Januar 2011 (BAnz. S. 597) der Bodenricht-
wertzone, in der das Grundstück liegt. 2Erstreckt sich das
Grundstück über mehr als eine Bodenrichtwertzone, so wird
für jede in einer Bodenrichtwertzone gelegene Grundstücks-
teilfläche der jeweilige Bodenrichtwert mit dem Quotienten
aus der Grundstücksteilfläche und der Fläche des Grund-
stücks (jeweils in Quadratmetern) multipliziert; die Summe
dieser Produkte ist als Bodenrichtwert der wirtschaftlichen
Einheit Grundstück anzusetzen. 3Bei der Ermittlung des Bo-
denrichtwerts des Grundstücks nach Satz 2 bleibt jedoch die
Bodenrichtwertzone einer dem Grundstück zugehörigen Flur-
stücksteilfläche, die weniger als fünf Prozent der Gesamt-
fläche eines Flurstücks ausmacht oder kleiner als 10 m² ist,
unberücksichtigt; diese Flurstücksteilfläche wird flächen-
gewichtet auf die übrigen Flurstücksteilflächen verteilt. 4In
deckungsgleichen Bodenrichtwertzonen im Sinne der Num-
mer 5 Abs. 2 BRW-RL ist der jeweils niedrigste der Boden-
richtwerte anzusetzen. 5Liegt kein Bodenrichtwert für Bauflä-
chen gemäß Satz 1 vor, so findet der Bodenrichtwert nach § 196
BauGB für Sonstige Flächen gemäß Anlage 1 der BRW-RL der
Bodenrichtwertzone, in der das Grundstück liegt, Anwendung.

(3) 1Die Größe „dBRW“ ist der nach den Sätzen 2 bis 6 er-
mittelte durchschnittliche Bodenrichtwert in der Gemeinde
(Durchschnittsbodenwert für Zwecke der Grundsteuer), der
nach Absatz 4 Satz 2 oder nach § 8 Abs. 4 Satz 2 für den je-
weiligen Stichtag maßgeblich ist. 2Zur Ermittlung des Durch-
schnittsbodenwerts für Zwecke der Grundsteuer wird für jede
Gemeinde aus den Bodenrichtwerten nach § 196 BauGB in
Verbindung mit Anlage 1 der BRW-RL für Wohnbauflächen,
gewerbliche Bauflächen, gemischte Bauflächen und Sonder-
bauflächen der Gemeinde ein Durchschnittsbodenwert gebildet.
3Dieser ergibt sich als Median aller dieser in der Gemeinde lie-
genden Bodenrichtwerte. 4Er wird auf volle Euro abgerundet.
5Es wird nur ein Durchschnittsbodenwert über alle Nutzun-
gen hinweg gebildet. 6Bei deckungsgleichen Bodenrichtwert-
zonen im Sinne der Nummer 5 Abs. 2 BRW-RL ist der jeweils
niedrigste der Bodenrichtwerte in die Ermittlung einzubezie-
hen. 7Die Aufgabe der Ermittlung des Durchschnittsboden-
werts für Zwecke der Grundsteuer wird aufgrund des § 199
Abs. 2 Nr. 3 BauGB den Geschäftsstellen der Gutachteraus-
schüsse zugewiesen.

(4) 1Die Vermessungs- und Katasterverwaltung stellt die für
Zwecke der Grundsteuer erzeugten Geodaten für den Haupt-
feststellungszeitpunkt der Finanzverwaltung spätestens bis
zum 31. Mai 2022 zur Verfügung. 2Sie werden der Hauptfest-
stellung nach § 8 Abs. 2 Satz 2 und der Hauptveranlagung
nach § 9 Abs. 1 Satz 1 zugrunde gelegt. 3Aus diesen Geodaten

sind für das jeweilige Flurstück die Bezeichnung des Flur-
stücks, die amtlichen Flächen und gegebenenfalls Teilflächen
sowie die Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB für Bauflächen
oder für Sonstige Flächen gemäß Anlage 1 der BRW-RL des
Flurstücks oder der Flurstücksteilflächen und der dBRW er-
sichtlich. 4Die in Satz 3 genannten Geodaten werden danach
jährlich auf den 1. Januar erzeugt und der Finanzverwaltung
bis zum 31. Mai des betreffenden Jahres zur Verfügung ge-
stellt, wobei die Bodenrichtwerte nach § 196 BauGB für Bau-
flächen und für Sonstige Flächen gemäß Anlage 1 der BRW-RL
der Flurstücke oder der Flurstücksteilflächen und der dBRW
nur alle sieben Jahre aktualisiert werden. 5Auf ihrer Grund-
lage erfolgt jeweils eine Neuberechnung des Lage-Faktors.

(5) 1Für Zwecke der Grundsteuer stellt die Finanzverwal-
tung mit einem Grundsteuer-Viewer die für die Steuererklä-
rung erforderlichen Geodaten im Internet kostenfrei über eine
Karte zur Verfügung. 2Aus diesem Grundsteuer-Viewer sind
für das jeweilige Grundstück die Bezeichnung der Flurstücke
und die amtliche Fläche der Flurstücke oder Flurstücksteilflä-
chen sowie zum Zweck der Information der für den jeweiligen
Stichtag maßgebliche Bodenrichtwert nach § 196 BauGB für
Bauflächen oder für Sonstige Flächen der Flurstücke oder
Flurstücksteilflächen, der Durchschnittsbodenwert der Ge-
meinde für Zwecke der Grundsteuer und der Lage-Faktor er-
sichtlich.

§ 6

Grundsteuermesszahlen

(1) 1Die Grundsteuermesszahl beträgt 100 Prozent. 2Für den
Äquivalenzbetrag der Wohnflächen wird die Grundsteuer-
messzahl auf 70 Prozent ermäßigt. 

(2) 1Die Grundsteuermesszahl für den Äquivalenzbetrag der
Wohnflächen nach Absatz 1 Satz 2 wird nochmals um 25 Pro-
zent ermäßigt, soweit eine enge räumliche Verbindung mit
dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft des Steuerschuld-
ners besteht. 2Dies gilt nur, soweit die Wohnfläche der Inhabe-
rin oder dem Inhaber des Betriebs der Land- und Forstwirt-
schaft, den zu ihrem oder seinem Haushalt gehörenden Fami-
lienangehörigen und den Altenteilern zu Wohnzwecken dient
und mindestens eine Bewohnerin oder ein Bewohner durch
eine mehr als nur gelegentliche Tätigkeit in dem Betrieb an
ihn gebunden ist. 3Für Flächen, die den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern des Betriebs zu Wohnzwecken dienen,
gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Die Grundsteuermesszahlen für die Äquivalenzbeträge
der Gebäudeflächen nach Absatz 1 Satz 1 oder nach Absatz 1
Satz 2, auch in Verbindung mit Absatz 2, werden um 25 Pro-
zent ermäßigt, wenn ein Baudenkmal nach § 3 Abs. 1 bis 3
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes vorliegt.

(4) Die Grundsteuermesszahl für den Äquivalenzbetrag der
Wohnflächen nach Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit
Absatz 2 oder 3, wird um 25 Prozent ermäßigt, soweit 

1. die Wohnflächen den Bindungen des sozialen Wohnungs-
baus aufgrund einer staatlichen oder kommunalen Wohn-
raumförderung unterliegen oder

2. die Voraussetzungen des § 15 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 3
GrStG in der am 1. Januar 2025 geltenden Fassung vorliegen.

(5) Eine Ermäßigung der Grundsteuermesszahlen nach Ab-
satz 2, 3 oder 4 wird auf Antrag gewährt, wenn die jeweiligen
Voraussetzungen zum Veranlagungszeitpunkt vorlagen.

§ 7

Hebesatz

(1) 1Bei der Hauptveranlagung nach § 9 Abs. 1 Satz 1 ist
durch die Gemeinde ein aufkommensneutraler Hebesatz zu
ermitteln. 2Dazu ist das Grundsteueraufkommen der Gemein-
de, das aus den Grundsteuermessbeträgen nach den für die
Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 geltenden Regelungen
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zu erwarten ist, dem Grundsteueraufkommen gegenüberzu-
stellen, das im Haushaltsplan der Gemeinde für das Kalender-
jahr 2024 veranschlagt worden ist. 3Der aufkommensneutrale
Hebesatz ist der Hebesatz, der sich ergäbe, wenn die Höhe des
Grundsteueraufkommens gleich bliebe. 

(2) Die Gemeinde muss den aufkommensneutralen He-
besatz und die Abweichung des von der Gemeinde bei der
Hauptveranlagung bestimmten Hebesatzes von dem aufkom-
mensneutralen Hebesatz in geeigneter Art und Weise veröf-
fentlichen.

(3) § 25 GrStG bleibt unberührt.

Z w e i t e s  K a p i t e l

Verfahren

§ 8

Feststellungsverfahren

(1) 1In dem Feststellungsbescheid für Grundstücke sind er-
gänzend zu § 219 Abs. 2 BewG auch Feststellungen zu treffen
über die Fläche von Grund und Boden und die Gebäude-
flächen sowie ihre Einordnung als Wohnfläche oder Nutzflä-
che. 2Feststellungen erfolgen nur, wenn und soweit sie für die
Besteuerung von Bedeutung sind. 3Der Feststellungsbescheid
kann mit dem nachfolgenden Grundsteuermessbescheid ver-
bunden und zusammengefasst bekannt gegeben werden. 

(2) 1Abweichend von § 221 BewG findet keine turnusmäßige
Hauptfeststellung statt. 2Die Äquivalenzbeträge werden auf
den 1. Januar 2022 allgemein festgestellt (Hauptfeststellung).
3Der Hauptfeststellung werden die Verhältnisse zu Beginn des
Kalenderjahres (Hauptfeststellungszeitpunkt) zugrunde gelegt.
4Bei der Ermittlung der jeweiligen Äquivalenzbeträge ist § 163
der Abgabenordnung (AO) nicht anzuwenden. 

(3) 1Neu festgestellt werden die Äquivalenzbeträge (Betrags-
fortschreibung) oder die Flächen des Grundstücks (Flächen-
fortschreibung), wenn ein Äquivalenzbetrag oder eine Fläche
von der zuletzt getroffenen Feststellung abweicht und es für
die Besteuerung von Bedeutung ist. 2Eine Betragsfortschrei-
bung ist auch durchzuführen, wenn die turnusmäßige Neube-
rechnung der Lage-Faktoren alle sieben Jahre zu einer
Änderung der Äquivalenzbeträge führt. 3Der Fortschreibungs-
zeitpunkt ist der Beginn des Kalenderjahres, das auf das Jahr
der Änderung folgt. 4Eine Fortschreibung nach Satz 1 findet
auch zur Beseitigung eines Fehlers der letzten Feststellung
statt. 

(4) 1Für die Äquivalenzbeträge nach diesem Gesetz gelten
die Vorschriften des Bewertungsgesetzes über die Fortschrei-
bung, Nachfeststellung, Aufhebung, Änderung und Nachho-
lung der Feststellung im Übrigen sinngemäß. 2Dabei gilt die
Maßgabe, dass der Lage-Faktor zunächst nach den Verhältnis-
sen des Hauptfeststellungszeitpunkts, nach dem Zeitpunkt
der ersten Neuberechnung nach § 5 Abs. 4 Satz 5 jedoch nach
den Verhältnissen des Zeitpunktes der jeweils letzten Neube-
rechnung zugrunde gelegt wird. 

(5) 1Die Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung mittels
Allgemeinverfügung durch öffentliche Bekanntmachung er-
folgt abweichend von § 228 Abs. 1 Satz 3 BewG durch die für
Steuern in Niedersachsen zuständige Mittelbehörde. 2Ände-
rungen der tatsächlichen Verhältnisse, die sich auf die Höhe
der Äquivalenzbeträge auswirken oder zu einer Nachfeststel-
lung oder der Aufhebung der Äquivalenzbeträge führen kön-
nen, sind abweichend von § 228 Abs. 2 BewG auf den Beginn
des folgenden Kalenderjahres zusammengefasst anzuzeigen.
3Die Anzeige ist abweichend von § 228 Abs. 2 Satz 3 BewG bis
zum 31. März des Jahres abzugeben, das auf das Jahr folgt, in
dem sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben. 4Bei
Gebäuden auf fremdem Grund und Boden sind die Erklärung
und die Anzeige von derjenigen oder demjenigen abzugeben,
der oder dem die wirtschaftliche Einheit jeweils zuzurechnen
ist.

(6) Die Erklärung und die Anzeige nach Absatz 5 sind Steu-
ererklärungen im Sinne der Abgabenordnung, die nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung zu übermitteln sind; § 228 Abs. 6 Sätze 2 und 3 BewG
bleibt unberührt.

§ 9

Veranlagungsverfahren

(1) 1Die Grundsteuermessbeträge werden auf den 1. Januar
2025 allgemein festgesetzt (Hauptveranlagung). 2Dieser Zeit-
punkt ist der Hauptveranlagungszeitpunkt.

(2) 1Der Grundsteuermessbetrag wird auch neu festgesetzt,
wenn der Grundsteuermessbetrag, der sich für den Beginn ei-
nes Kalenderjahres ergibt, von dem entsprechenden Betrag
des letzten Veranlagungszeitpunkts nach unten abweicht.
2Dasselbe gilt, wenn sein auf den Grund und Boden entfallen-
der Anteil nach oben abweicht oder wenn sein auf Gebäude
entfallender Anteil um mehr als 5 Euro nach oben abweicht.
3Der Grundsteuermessbetrag wird auch dann neu festgesetzt,
wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass die letzte Veranla-
gung fehlerhaft ist.

(3) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Grundsteuerge-
setzes über die Neuveranlagung, Nachveranlagung, Aufhe-
bung und Zerlegung des Steuermessbetrags und die Änderung
von Steuermessbescheiden sinngemäß.

(4) 1Änderungen der Nutzung hat diejenige oder derjenige
anzuzeigen, der oder dem der Steuergegenstand zuzurechnen
ist. 2Satz 1 gilt für den Wegfall der Voraussetzungen für die er-
mäßigten Grundsteuermesszahlen nach § 6 Abs. 2 bis 4 ent-
sprechend. 3§ 19 Abs. 1 Satz 1 GrStG bleibt unberührt. 4Ab-
weichend von § 19 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 GrStG ist
die Anzeige nach den Sätzen 1 bis 3 bis zum 31. März des Jah-
res zu erstatten, das auf das Jahr folgt, in dem sich die Verhält-
nisse geändert haben. 5§ 8 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 10

Erlass wegen wesentlicher Ertragsminderung

§ 34 Abs. 1 bis 3 des Grundsteuergesetzes gilt entsprechend
mit der Maßgabe, dass in Absatz 3 an die Stelle des Grund-
steuerwerts der Grundsteuermessbetrag tritt.

Z w e i t e r  T e i l

Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, 
Grundsteuer A

§ 11

Abweichende Regelungen

(1) Abweichend von § 234 Abs. 6 BewG gehören zur Hof-
stelle auch Hof- und Wirtschaftsgebäudeflächen einschließ-
lich der Nebenflächen, von denen aus keine land- und forst-
wirtschaftlichen Flächen mehr nachhaltig bewirtschaftet wer-
den, soweit sie keine Zweckbestimmung erhalten haben, die
zu einer zwingenden Zuordnung zum Grundvermögen führt. 

(2) In den Betrieb sind abweichend von § 2 Abs. 2 BewG
auch der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Grund und
Bodens nicht gehörende Gebäude, die auf dem Grund und Bo-
den des Betriebs stehen, und der Eigentümerin oder dem Ei-
gentümer des Grund und Bodens nicht gehörende Betriebs-
mittel, die der Bewirtschaftung des Betriebs dienen, einzube-
ziehen.

(3) Ein Anteil der Eigentümerin oder des Eigentümers eines
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft an einem Wirtschafts-
gut ist in den Betrieb einzubeziehen, wenn es mit dem Betrieb
zusammen genutzt wird.

(4) In einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, der von
einer Gesellschaft oder Gemeinschaft des bürgerlichen Rechts
betrieben wird, sind abweichend von § 2 Abs. 2 BewG auch
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die Wirtschaftsgüter einzubeziehen, die einer oder einem oder
mehreren Beteiligten gehören und dem Betrieb zu dienen be-
stimmt sind.

(5) § 2 Abs. 4, § 8 Abs. 5 und 6 sowie § 9 Abs. 4 Satz 4 gel-
ten für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft entsprechend.

D r i t t e r  T e i l

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 12

Anwendung von Bundesrecht

(1) Die Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Grund-
steuer für Zeiträume der Kalenderjahre bis einschließlich
2024 bemisst sich ausschließlich nach den Bestimmungen des
Grundsteuergesetzes und des Bewertungsgesetzes.

(2) 1Die Vorschriften der Abgabenordnung sind entspre-
chend anzuwenden, soweit in diesem Gesetz nichts anderes
bestimmt ist. 2§ 32 h AO gilt mit der Maßgabe, dass der oder
die Landesbeauftragte für den Datenschutz zuständig ist und
hinsichtlich ihrer oder seiner Rechte und Pflichten, Aufgaben
und Befugnisse und ihres oder seines Tätigkeitsberichts die
Bestimmungen des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes
einschlägig sind. 

(3) Die im Grundsteuergesetz enthaltenen Verordnungser-
mächtigungen finden in Bezug auf die in diesem Gesetz gere-
gelten Sachverhalte mit der Maßgabe Anwendung, dass für

den Erlass der entsprechenden Verordnungen das für Finan-
zen zuständige Ministerium zuständig ist. 

§ 13

Übergangsregelungen

Für die Anwendung des § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1
dieses Gesetzes sowie des § 223 Abs. 1 Nr. 2 und des § 224
Abs. 1 Nr. 2 BewG ist für Feststellungszeitpunkte zwischen
dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2024 zu unterstel-
len, dass die Feststellungen für die Besteuerung nach diesem
Gesetz von Bedeutung sind und die wirtschaftlichen Einhei-
ten zur Besteuerung nach diesem Gesetz herangezogen oder
nicht mehr herangezogen werden. 

§ 14

Evaluation

Nach Abschluss der Hauptfeststellung evaluiert das für Fi-
nanzen zuständige Ministerium die Belastungsverteilung der
Grundsteuer nach diesem Gesetz zum 31. Dezember 2027.

§ 15

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.

(2) § 13 tritt am 31. Dezember 2029 außer Kraft. 

Hannover, den 7. Juli 2021

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung 
zur Feststellung eines Bedarfs 

an sonderpädagogischer Unterstützung

Vom 2. Juli 2021

Aufgrund des § 60 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4 des Niedersäch-
sischen Schulgesetzes in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds.
GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 10. Dezember 2020 (Nds. GVBl. S. 496), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Feststellung eines Bedarfs an sonder-
pädagogischer Unterstützung vom 22. Januar 2013 (Nds. GVBl.
S. 23) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung
ist für ein Kind mit Behinderung oder mit drohender Be-
hinderung, das zum Schulbesuch angemeldet ist, oder für
eine Schülerin oder einen Schüler mit Behinderung oder
mit drohender Behinderung festzustellen, wenn zu erwar-
ten ist, dass die Bildungsziele der Schulform oder die indi-
viduellen Bildungsziele aufgrund der bestehenden oder
der drohenden Behinderung nicht oder nur mit sonder-
pädagogischer Unterstützung erreicht werden können.“

2. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2

Fördergutachten

(1) 1Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass bei einem Kind
oder einer Schülerin oder einem Schüler nach § 1 Abs. 1
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung besteht,
dass sich ein festgestellter Bedarf an sonderpädagogischer
Unterstützung geändert hat oder dass ein solcher Bedarf
nicht mehr besteht, so veranlasst die Schulleiterin oder der
Schulleiter, dass eine Lehrkraft der Schule und eine För-
derschullehrerin oder ein Förderschullehrer an einer öffent-
lichen Schule ein Fördergutachten erstellen. 2Anhaltspunkte
können sich insbesondere aus der schulischen Entwick-
lung, aus vorschulischen und außerschulischen Berichten
und aus den Angaben der Erziehungsberechtigten ergeben.

(2) Das Fördergutachten enthält Aussagen zu den in § 1
Abs. 2 genannten Punkten und eine Empfehlung, ob ein
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung oder die Än-
derung oder der Wegfall eines festgestellten Bedarfs an son-
derpädagogischer Unterstützung festgestellt werden sollte.

(3) 1Veranlasst die Schulleiterin oder der Schulleiter ein
Fördergutachten, so unterrichtet sie oder er die Erzie-

hungsberechtigten unverzüglich darüber. 2Sie oder er gibt
den Erziehungsberechtigten das Fördergutachten bekannt
und bietet ihnen ein Gespräch über das Gutachten an.

(4) 1Die Erziehungsberechtigten können innerhalb von
zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Fördergutachtens
bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter die Einsetzung
einer Förderkommission verlangen. 2Verlangen die Erzie-
hungsberechtigten die Einsetzung nicht, so übersendet die
Schulleiterin oder der Schulleiter das Fördergutachten der
nachgeordneten Schulbehörde.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Die“ durch die Worte
„Auf Verlangen der Erziehungsberechtigten setzt die“
ersetzt und nach dem Wort „Schulleiter“ wird das Wort
„setzt“ gestrichen.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Förderkommission empfiehlt der nachgeord-
neten Schulbehörde, ob ein Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung oder die Änderung oder der Weg-
fall eines festgestellten Bedarfs an sonderpädagogischer
Unterstützung festgestellt werden sollte.“ 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) 1Das vorsitzende Mitglied übersendet die Emp-
fehlung der Förderkommission und das Fördergutach-
ten an die nachgeordnete Schulbehörde. 2Es unterrich-
tet diese auch über die unterschiedlichen Auffassun-
gen der Mitglieder, wenn die Förderkommission nicht
zu einer einstimmigen Empfehlung kommt.“

4. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

Feststellungen
1Die Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer

Unterstützung oder die Feststellung der Änderung oder
des Wegfalls eines solchen Bedarfs trifft die nachgeordnete
Schulbehörde. 2Bei ihrer Entscheidung berücksichtigt sie
insbesondere das Fördergutachten und, wenn eine Förder-
kommission eingesetzt wurde, auch deren Empfehlung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2021 in Kraft.

Hannover, den 2. Juli 2021

Niedersächsisches Kultusministerium

T o n n e

Minister
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V e r o r d n u n g
zur Änderung Niedersächsischen 
Hochschulzulassungsverordnung

Vom 7. Juli 2021

Aufgrund 

des Artikels 12 Abs. 1 Nrn. 1, 3 bis 5 und 10 und Abs. 2 und
des Artikels 18 Abs. 2 und 3 des Staatsvertrages über die
Hochschulzulassung vom 21. März/4. April 2019 (Nds. GVBl.
S. 333) in Verbindung mit § 9 Satz 2 des Niedersächsischen
Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) vom 29. Januar 1998
(Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. November 2019 (Nds. GVBl. S. 333), und 

des § 9 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a und b NHZG

wird verordnet:

Artikel 1

Die Niedersächsische Hochschulzulassungsverordnung vom
12. Dezember 2019 (Nds. GVBl. S. 375), geändert durch Ver-
ordnung vom 9. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 220), wird wie folgt
geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Worte „Wintersemester 2020/
2021 jedoch bis zum 25. August 2020“ durch die
Worte „Wintersemester 2021/2022 jedoch bis zum
5. August 2021“ ersetzt.

bb) In Satz 6 werden die Worte „Wintersemester 2020/
2021 jedoch bis zum 27. August 2020“ durch die
Worte „Wintersemester 2021/2022 jedoch bis zum
7. August 2021“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Worte „Wintersemester 2020/
2021 jedoch bis zum 20. September“ durch die Worte
„Wintersemester 2021/2022 jedoch bis zum 31. August
2021“ ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden im einleitenden Satzteil die Worte
„Wintersemester 2020/2021 jedoch in der Zeit vom
28. August 2020 bis zum 26. September 2020“
durch die Worte „Wintersemester 2021/2022 je-
doch in der Zeit vom 8. August bis zum 6. Sep-
tember 2021“ ersetzt.

bb) In Satz 3 Halbsatz 1 werden die Worte „Winterse-
mester 2020/2021 jedoch am 27. September 2020“
durch die Worte „Wintersemester 2021/2022 je-
doch am 7. September 2021“ ersetzt.

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Halbsatz 1 werden die Worte „Winterse-
mester 2020/2021 jedoch vom 3. Oktober 2020
bis 20. Oktober 2020“ durch die Worte „Winter-
semester 2021/2022 jedoch vom 13. September
bis 30. September 2021“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Wintersemester 2020/
2021 jedoch vom 30. September 2020 bis 2. Okto-
ber 2020“ durch die Worte „Wintersemester 2021/
2022 jedoch vom 10. September bis 12. Septem-
ber 2021“ ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Worte „Wintersemester 2020/
2021 jedoch vom 30. September 2020 bis 20. Ok-
tober 2020“ durch die Worte „Wintersemester 2021/
2022 jedoch vom 10. September bis 30. Septem-
ber 2021“ ersetzt.

dd) Satz 9 erhält folgende Fassung:

„9Ist das Verfahren nach den Sätzen 1 bis 8 in ei-
nem Studiengang beendet und sind oder werden
vor dem Tag des Vorlesungsbeginns noch Stu-
dienplätze verfügbar, so führt die Hochschule ein
Losverfahren nach § 37 durch.“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. für das Wintersemester, wenn die Hochschul-
zugangsberechtigung vor dem 16. Januar er-
worben wurde, bis zum 31. Mai, andernfalls
bis zum 15. Juli, für das Wintersemester
2021 jedoch, wenn die Hochschulzugangs-
berechtigung nach dem 16. Januar 2021 er-
worben wurde, bis zum 31. Juli 2021“.

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:
„3Ist der Zulassungsantrag fristgerecht gestellt wor-
den, so können nachträglich eingereichte Unter-
lagen

1. für das Sommersemester bis zum 20. Januar
und

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschul-
zugangsberechtigung vor dem 16. Januar er-
worben wurde, bis zum 15. Juni, andernfalls
bis zum 20. Juli, für das Wintersemester 2021/
2022 jedoch, wenn die Hochschulzugangsbe-
rechtigung vor dem 16. Januar 2021 erworben
wurde, bis zum 15. Juni 2021, andernfalls bis
zum 5. August 2021,

berücksichtigt werden (Ausschlussfristen); Ergeb-
nisse von Kriterien, die für eine Bewerbung zu ei-
nem Wintersemester erst nach dem 15. Juni fest-
stehen, können bis zum 20. Juli nachgereicht
werden (Ausschlussfristen).“

cc) In Satz 7 werden die Angabe „2020/2021“ durch
die Angabe „2021/2022“ und das Datum „20. Au-
gust 2020“ durch das Datum „31. Juli 2021“ er-
setzt. 

b) In Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 werden die Worte „Winterse-
mester 2020/2021 jedoch bis zum 20. August 2020“
durch die Worte „Wintersemester 2021/2022 jedoch
bis zum 31. Juli 2021“ ersetzt.

c) In Absatz 7 Satz 1 Nr. 2 werden nach dem Wort „Ok-
tober“ das Komma und die Worte „für das Winterse-
mester 2020/2021 jedoch bis zum 31. Oktober 2020,“
gestrichen.

3. In § 7 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Wintersemester
2020/2021 jedoch bis zum 20. August 2020“ durch die
Worte „Wintersemester 2021/2022 jedoch bis zum 31. Juli
2021“ ersetzt.

4. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 5 werden die Worte „Wintersemester 2020/
2021 jedoch ab dem 24. September 2020“ durch die
Worte „Wintersemester 2021/2022 jedoch ab dem 4. Sep-
tember 2021“ ersetzt.

b) In Satz 6 werden nach dem Wort „September“ das
Komma und die Worte „für das Wintersemester 2020/
2021 jedoch bis zum 10. Oktober 2020“ gestrichen. 

5. In § 11 Abs. 1 werden die Worte „Wintersemester 2020/
2021 jedoch bis zum 20. August 2020“ durch die Worte
„Wintersemester 2021/2022 jedoch bis zum 31. Juli 2021“
ersetzt.

6. In § 19 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte „Wintersemester
2020/2021 jedoch bis zum 20. August 2020“ durch die
Worte „Wintersemester 2021/2022 jedoch bis zum 31. Juli
2021“ ersetzt.



508

7. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „Winterse-
mester 2020/2021 jedoch bis zum 20. August 2020“
durch die Worte „Wintersemester 2021/2022 jedoch
bis zum 31. Juli 2021“ ersetzt.

b) Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a werden die Worte „für das Winter-
semester 2020/2021 jedoch bis zum 6. Oktober,“
gestrichen.

bb) In Buchstabe b werden nach dem Wort „Oktober“
das Komma und die Worte „für das Wintersemes-
ter 2020/2021 jedoch bis zum 31. Oktober“ gestri-
chen.

8. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird gestrichen.

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 1 und erhält folgende
Fassung:

„1Für die Studienplatzvergabe für höhere Fachsemes-
ter gelten § 6 Abs. 8 und § 20 Abs. 4 entsprechend.“

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

9. § 37 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Sind oder werden nach Abschluss des Vergabeverfah-
rens in einem Studiengang vor dem Tag des Vorlesungs-
beginns noch Studienplätze verfügbar, so werden diese
von den Hochschulen unter denjenigen Bewerberinnen
und Bewerbern nach dem Ergebnis der Hochschulzu-
gangsberechtigung oder nach Losentscheid vergeben, die
einen Antrag auf Teilnahme am Losverfahren gestellt ha-
ben.“

10. In § 39 Abs. 2 Nr. 1 werden nach dem Wort „Januar“ das
Komma und die Worte „für das Wintersemester 2020/
2021 bis zum 20. August 2020“ gestrichen und das Da-
tum „15. Juli 2021“ wird durch das Datum „31. Juli 2021“
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 7. Juli 2021

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur

T h ü m l e r

Minister
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